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Jedes Jahr ereignen sich in Deutschland über 3 Mio. Arbeits- und
Wegeunfälle und es gibt rund 80.000 Anzeigen wegen des Verdachts
einer Berufskrankheit. Zusammengenommen führen sie zu jährlich
circa 26.000 Klageverfahren vor den Sozialgerichten.

Versichert gegen Arbeits- und Wegeunfälle sowie Berufskrank-
heiten sind nicht nur klassische Arbeitnehmer, sondern auch viele
ehrenamtlich Tätige, Helfer bei Unglücksfällen, Schüler, Personen,
die wie ein Arbeitnehmer tätig werden, Blutspender usw. usf. (siehe
II. Versicherte Personen). Fast jeder kann im Laufe eines Tages
unter dem Versicherungsschutz der gesetzlichen Unfallversicherung
stehen - ohne es zu wissen.

Passiert nichts, ist dieses Nicht-Wissen nicht schlimm. Wenn es
aber zu einem Unfall kommt, kann es für das ganze weitere Leben
entscheidend sein, ob man dabei unter dem Schutz der gesetzlichen
Unfallversicherung stand oder nicht.

Die genannten Personen sind heute nicht mehr nur „gegen die
Folgen der bei dem Betriebe sich ereignenden Unfälle" - so § 1 des
Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884 (RGB1. S.69) - ver-
sichert (siehe III. Arbeitsunfälle), sondern auch gegen Unfälle auf
dem Weg zu oder von der Arbeit (siehe IV. Wegeunfälle) und Be-
rufskrankheiten (siehe V).

Die nach Eintritt eines Versicherungsfalls gewährten Leistungen
(siehe VI.) umfassen das gesamte Spektrum möglicher Sozial-
leistungen. Die zuständigen Stellen und Behörden (siehe VII.) so-
wie ihre Finanzierung (siehe VIII.) sind mit Hilfe dieses Ratgebers
hoffentlich leicht zu finden. Prävention und Arbeitsschutz sowie die
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sind von zunehmender Be-
deutung (siehe IX.). Den Abschluss der Darstellung bildet das Ver-
fahren (siehe X.) sowie ein Anhang mit weiterführenden Hinweisen.

Adressaten dieses Buches sind zunächst alle diejenigen Bürgerin-
nen und Bürger, die möglicherweise einen Arbeitsunfall, «inen
Wegeunfall oder eine Berufskrankheit erlitten haben und sich nun
über deren Voraussetzungen und eventuelle Leistungen usw. infor-
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mieren wollen. Das Buch wendet sich aber auch an diejenigen, die
solche Bürgerinnen und Bürger beraten, angefangen von den für
Personal zuständigen Stellen in Unternehmen, Betriebs- und Perso-
nalräten usw. usf. bis zum Rechtsanwalt und seiner Interessen-
wahrnehmung ggf. vor den Sozialgerichten.

Grundlage des Werkes sind die einschlägigen Gesetze und Ver-
ordnungen sowie deren Auslegung durch die Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts als höchster Instanz auf dem Gebiet der ge-
setzlichen Unfallversicherung.

Für kritische Anregungen und Hinweise bin ich dankbar.

Kassel, im Mai 2004 Peter Becker
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I. Einleitung

Die gesetzliche Unfallversicherung und mit ihr die Arbeitsunfälle,
Wegeunfälle und Berufskrankheiten sind in Deutschland heute im
Siebten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) geregelt. Um dessen Vor-
schriften umfassend zu verstehen, ist ein kurzer Rückblick auf die
Entstehungsgeschichte und die ihr zugrunde liegenden Prinzipien
sowie die Stellung des SGB VII im Gesamtgefüge des Sozialgesetz-
buchs notwendig.

1. Geschichtliche Entwicklung und Grundprinzipien

Eingeführt wurde die gesetzliche Unfallversicherung durch das
Unfallversicherungsgesetz vom 6. Juli 1884 (RGBl. S. 69) und war
damit die erste der auf die Missstände der industriellen Revolution
und auf Bismarck zurückgehenden Sozialversicherungen. Sie regel-
te damals nur die Entschädigungen bei Arbeitsunfällen und nur für
Arbeiterin bestimmten Unternehmen (Bergwerke, Fabriken).

Ihre damaligen Grundprinzipien sind bis heute erhalten geblie-
ben: Sozialer Schutz für den Arbeitnehmer einhergehend mit der
sog. Haftungsersetzung auf Seiten des Unternehmers: Der Unter-
nehmer übernimmt allein die Beiträge zur gesetzlichen Unfallver-
sicherung, die an seiner Stelle als zahlungskräftige Versicherung den
Verletzten entschädigt. Zum Ausgleich wird der Unternehmer von
Haftpflichtansprüchen des Verletzten freigestellt und so der Be-
triebsfrieden gesichert.

Als Folge dieser Konstruktion ist der Unternehmer (= Arbeitgeber)
Mitglied der gesetzlichen Unfallversicherung, ohne selbst unbedingt
versichert zu sein (siehe II. 4., 5.), während die Arbeitnehmer oder
anderen Personen, die die Voraussetzungen für den Versicherungs-
schutz erfüllen, die Versicherten sind, ohne selbst - in der Regel -
Beiträge zu zahlen.

Nach der Zusammenfassung des größten Teils der Sozialversiche-
rungen, einschließlich der Unfallversicherung, in der Reichsver-
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I. Einleitung

Sicherungsordnung (RVO) vom 9. Juli 1911 (RGB1.S.509) wurde
der Kreis der versicherten Personen immer stärker erweitert (Ein-
zelheiten siehe II. 3.) und durch die „Verordnung über die Ausdeh-
nung der Unfallversicherung auf gewerbliche Berufskrankheiten"
vom 12. Mai 1925 (RGB1. I S. 69) wurde der Versicherungsschutz
auf Berufskrankheiten ausgedehnt (siehe V). Abgelöst wurde die
RVO im Bereich der gesetzlichen Unfallversicherung durch das
„Gesetz zur Einordnung des Rechts der gesetzlichen Unfallversi-
cherung in das Sozialgesetzbuch (SGB)" vom 7. August 1996
(BGB1.1 S. 1254), dessen Art. 1 die Einführung eines Siebten Bu-
ches Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Unfallversicherung (SGB VII)
zum 1. Januar 1997 beinhaltete. Auch die schon genannte Berufs-
krankheiten-Verordnung wurde wiederholt geändert und die An-
zahl der zu entschädigenden Berufskrankheiten immer umfassen-
der (Einzelheiten siehe V).

Im Unterschied zu anderen Bereichen des Sozialrechts ist die ge-
setzliche Unfallversicherung durch ein hohes Maß an Kontinuität
geprägt und auch die Ablösung der RVO durch das SGB VII hat nur
zu wenigen und vor allem zu keinen grundlegenden Änderungen ge-
führt. Auf der anderen Seite steht als Besonderheit der gesetzlichen
Unfallversicherung eine ausgeprägte Einzelfall-Rechtsprechung, auf
die im Folgenden immer wieder einzugehen sein wird.

2. Gesetzliche Unfallversicherung als Teil des
Sozialgesetzbuchs

Wie sich aus der Einbeziehung der gesetzlichen Unfallversiche-
rung in das Sozialgesetzbuch ergibt, ist für das Verständnis der ge-
setzlichen Unfallversicherung als Teil des Sozialgesetzbuchs nicht
nur das Siebte Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Unfallversi-
cherung (SGB VII) wichtig, sondern die Systematik des Sozialge-
setzbuchs insgesamt.

Einen Überblick über das Sozialgesetzbuch gibt die Zusammen-
stellung auf der folgenden Seite.

Schon diese Übersicht zeigt, dass bei Fragen aus der gesetzlichen
Unfallversicherung nicht nur das SGB VII, sondern daneben ggf.

2. Gesetzliche Unfallversicherung als Teil des Sozialgesetzbuches

Buch Nr.

1.
II.

III.
IV.

V.
VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

Inhalt

Allgemeiner Teil
Grundsicherung für Arbeitssuchende
Arbeitsförderung
Gemeinsame Vorschriften für die Sozialver-
sicherung
Krankenversicherung
Rentenversicherung
Unfallversicherung
Kinder- und Jugendhilfe
Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
Verwaltungsverfahren, Schutz der Sozialdaten,
Zusammenarbeit der Leistungsträger
Pflegeversicherung
Sozialhilfe

in Kraft ab

1.1. 1976
1.1.2005
1.1.1998

1.7. 1977
1.1.1989
1.1. 1992
1.1. 1997
1.1.1991
1.7. 2001

1.1.1981
1.1. 1995
1.1.2005

das SGB I - der allgemeine Teil, das SGB IV - die gemeinsamen
Vorschriften für die Sozialversicherung und das SGBX über das
Verwaltungsverfahren usw. heranzuziehen sind. Des Weiteren kön-
nen aufgrund besonderer Verweise im SGB VII vor allem das SGB V
- Krankenversicherung - und das SGB IX - Rehabilitation und Teil-
habe behinderter Menschen - von Bedeutung sein. Der Schwer-
punkt der folgenden Ausführungen liegt selbstverständlich in der
Darstellung des SGB VII, soweit es aber notwendig ist, wird auch
auf die Regelungen der anderen Sozialgesetzbücher zurückgegrif-
fen.

Von einer privaten Unfallversicherung ist die gesetzliche Unfall-
versicherung grundsätzlich zu unterscheiden. Eine solche private
Unfallversicherung kann jeder für sich persönlich, aber auch ein Ar-
beitgeber für seine Arbeitnehmer abschließen. Sie ersetzt jedoch auf
keinen Fall die gesetzlich vorgeschriebene gesetzliche Unfallver-
sicherung nach dem SGB VII. Im Übrigen gewährt die gesetzliche
Unfallversicherung Leistungen, die es in der privaten Unfallversi-
cherung nicht gibt, und vor allem umfasst keine private Unfallver-
sicherung Leistungen bei einer Berufskrankheit (vgl. hierzu die
„Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen" des Gesamtver-
bandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V).



!. Einleitung

3. Bedeutung

Die praktische Bedeutung der gesetzlichen Unfallversicherung
zeigt folgende Tabelle:

Versicherte Personen im Jahresdurchschnitt
ohne Schüler-Unfallversicherung

Arbeitsunfälle
gemeldete Arbeitsunfälle insgesamt

davon Wegeunfälle insgesamt
davon Schüler-Unfallversicherung

tödliche Arbeitsunfälle
neue Verletztenrenten

Berufskrankheiten
Verdachtsanzeigen
anerkannte Berufskrankheiten

davon mit Rente

Leistungsfälle am Jahresende

Ausgaben in Milliarden Euro

1995

71.507.000
55.055.000

3.557.064
404.439

1.474.350
2670

60.381

91.653
23.957

7.588

1.195.563

12,460

2000

75.323.000
57.960.000

3.352.538
375.392

1.603.698
2085

39.807

81.627
18.446
5.547

1.153.721

12,460

Die Tabelle belegt zunächst eindrucksvoll, dass die meisten Ein-
wohner, wenn auch nicht bei jeder Tätigkeit, unter dem Schutz der
gesetzlichen Unfallversicherung stehen, weil dieser heute weit über
die klassischen Arbeitnehmer hinausgeht. Sie zeigt jedoch ebenso,
dass die Chancen, aufgrund eines Arbeitsunfall oder einer Berufs-
krankheit eine Verletztenrente zu erhalten, anscheinend sinken.

Dies ist wohl auch der Grund dafür, dass die Ausgaben in der ge-
setzlichen Unfallversicherung vom Jahre 1995 bis zum Jahre 2000
im Gegensatz zu praktisch allen anderen Sozialleistungsbereichen
nicht gestiegen sind.

II. Die versicherten Personen

Die gesetzliche Unfallversicherung ist entstanden als Versiche-
rung der abhängig beschäftigten Arbeitnehmer. Sie geht heute aber
weit über die klassischen Arbeitnehmer hinaus und umfasst viele
Personen, ohne dass diese überhaupt von ihrem Versicherungs-
schutz wissen.

Das SGB VII kennt
• Versicherte kraft Gesetzes (§ 2 SGB VII),

bei denen unterschieden wird zwischen
• Beschäftigten (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII - siehe II. 1.),
• (sog.) Wie-Beschäftigten (§ 2 Abs. 2 S. 1 SGB VII siehe H.2.),
• dem langen Katalog der anderen Pflichtversicherten (§ 2 Abs. 1

Nr. 2 -17 SGB VII - siehe H.3.),
• Versicherte kraft Satzung (§ 3 SGB VII - siehe H.4.),
• freiwillig Versicherte (§ 6 SGB VII - siehe H.5.).

Außerdem zu beachten ist
• die Versicherungsfreiheit (§§ 4, 5 SGB VII - siehe H.6.).

Darüber hinaus gibt es die von der Rechtsprechung entwickelte
Formalversicherung. Diese bewirkt als Vertrauensschutzregelung
einen Versicherungsschutz für solche Unternehmer, die zunächst
zu Recht in das Unternehmerverzeichnis der Unfallversicherungs-
träger eingetragen worden sind und Beiträge gezahlt haben, wenn
später die Voraussetzungen für die Eintragung wegfallen (BSGE 36,
71; BSG SozR 2200 § 539 Nr 126).

1. Beschäftigte

Als erste kraft Gesetzes versicherte Personen werden Beschäftigte
genannt (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII).

Als „Beschäftigte" bezeichnet die gesetzliche Unfallversicherung
wie die übrige Sozialversicherung den typischen Arbeitnehmer. Die
Voraussetzungen für das Bestehen eines Beschäftigungsverhältnis-
ses sind für die gesamte Sozialversicherung einheitlich geregelt und
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lehnen sich an den Begriff des Arbeitnehmers im Arbeitsrecht an.
Eine Beschäftigung ist eine nichtselbständige Arbeit, insbesondere
in einem Arbeitsverhältnis; Anhaltspunkte für eine Beschäftigung
sind eine Tätigkeit nach Weisung und eine Eingliederung in die Ar-
beitsorganisation des Weisungsgebers (§ 7 Abs. 1 SGBIV).

Dementsprechend setzt eine Beschäftigung neben der Zahlung
eines Entgeltes durch den Arbeitgeber voraus
• eine persönlich Abhängigkeit des Arbeitnehmers vom Arbeitgeber

durch
- Eingliederung in einen fremden Betrieb und
- umfassendes Weisungsrecht des Arbeitgebers hinsichtlich Zeit,

Dauer, Ort und Art der Arbeit sowie
• das Fehlen eines Unternehmerrisikos auf Seiten des Beschäf-

tigten.

Eine selbständige Tätigkeit ist demgegenüber vornehmlich durch
das eigene Unternehmerrisiko, das Vorhandensein einer eigenen
Betriebsstätte und eigener Betriebsmittel, die Verfügungsmöglich-
keit über die eigene Arbeitskraft und die im Wesentlichen frei ge-
staltete Tätigkeit und Arbeitszeit gekennzeichnet. Ob jemand ab-
hängig beschäftigt oder selbständig tätig ist, hängt davon ab, welche
Merkmale überwiegen. Maßgebend ist stets das Gesamtbild der Ar-
beitsleistung. Weichen die Vereinbarungen von den tatsächlichen
Verhältnissen ab, geben letztere den Ausschlag (BSGE 85, 214, 216;
BSGE 87, 53, 55 f.; SozR 4-2700 § 2 Nr 1).

Bei einem normalen Arbeitnehmer mit einem Arbeitsvertrag sind
diese Voraussetzungen kein Problem, auch wenn der Arbeitsvertrag
ggf. nur mündlich abgeschlossen wurde. Im Übrigen ist der Arbeit-
geber verpflichtet, dem Arbeitnehmer spätestens einen Monat nach
Beginn des Arbeitsverhältnisses die wesentlichen Vertragsbedin-
gungen schriftlich auszuhändigen (§ 2 des Nachweisgesetzes vom
20.7.1995, BGB1.1 S. 946). Die Versicherung beginnt auf jeden Fall
mit der Aufnahme der Beschäftigung und der Versicherungsschutz
besteht schon auf dem Weg zur Arbeit (siehe IV).

Auf eine Anmeldung durch den Unternehmer kommt es nicht an
(Versicherung kraft Gesetzes!). Dies bedeutet weiter: Auch bei sog.
Schwarzarbeit ist der Arbeitnehmer (= Beschäftigter) versichert. Zu-

1. Beschäftigte

mal verbotswidriges Verhalten den Versicherungsschutz nicht aus-
schließt (§7 Abs. 2 SGB VII) - dass der Unternehmer eine Ord-
nungswidrigkeit begeht, mit einem Bußgeld und Beitragsnachforde-
rungen rechnen muss, steht auf einem anderen Blatt. Gleiches gilt
für eine mögliche Sittenwidrigkeit der ausgeübten Tätigkeiten: z.B:
Telefonsex (BSG SozR 3-2400 § 7 Nr 15 = NJW2001, 1965).

In den letzten Jahren wurden solche „Normal-Arbeitsverhält-
nisse" in Teilen der Wirtschaft durch Verträge mit „freien Mitarbei-
tern" ersetzt, die als Selbständige ihre eigenen Unternehmer sein
und nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen sollten, so
dass keine Sozialabgaben fällig wurden. Dies führte zum Problem
der Scheinselbständigkeit und wiederholten Änderungen des § 7
SGB IV, einschließlich der Einführung einer Vermutungsregelung
für Scheinselbständigkeit, die zwischenzeitlich wieder abgeschafft
wurde. Letztlich es der oben dargestellte Begriff der Beschäftigung
entscheidend, es kommt jedoch nicht auf die abstrakte Vereinba-
rung an, sondern die tatsächlichen Verhältnisse (vgl. als Beispiel:
den Menü-Bringer eines Essensdienstes: BSG SozR 4-2400 §7
Nr2)!

Keine Besonderheiten gelten für
• Leiharbeitnehmer, für diese ist ihr Entleihunternehmen und des-

sen Unfallversicherungsträger zuständig,
• Ausländer (zu diesen und der Beschäftigung Deutscher im Aus-

land siehe X.5.),
• Beschäftigte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, sie sind in aller

Regel Beschäftigte i.S. des §2 Abs. 1 NrlSGBVII, als Auffang-
tatbestand kommt eine Tätigkeit als „Wie-Beschäftigte" in Be-
tracht (siehe H.2.).

Anders als z. B. in der Krankenversicherung gibt es in der gesetz-
lichen Unfallversicherung keine Einkommensgrenzen für die Versi-
cherung als beschäftigter Arbeitnehmer. Weder gibt es nach unten
eine Geringfügigkeitsgrenze. D. h. auch bei Mini-Jobs, z. B. 4 Stun-
den Putzen ä 8 Euro pro Woche, liegt ein in der gesetzlichen Un-
fallversicherung versichertes Beschäftigungsverhältnis vor. Ebenso
wenig gibt es eine Einkommenshöchstgrenze, ab der ein Beschäf-
tigter versicherungsfrei ist. D. h. auch der als Arbeitnehmer und Be-
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schäftigter tätige Fußballprofi mit einem Millionen-Einkommen ist
in der gesetzlichen Unfallversicherung versichert.

Auf eine Verwandtschaft zwischen dem Beschäftigten und dem
Unternehmer kommt es nicht an, wenn ernsthafte Arbeit verrichtet
wird und die übrigen Voraussetzungen, z. B. Weisungen, Eingliede-
rung, gegeben sind. Bei unentgeltlicher Tätigkeiten wird dies jedoch
in der Regel verneint und von einer familiären Verpflichtung ausge-
gangen, die ein Beschäftigungsverhältnis ausschließt. Besonderhei-
ten gelten in landwirtschaftlichen Unternehmen (siehe II. 3. Nr. 5).

Mit der Mutter mitversichert ist das schon gezeugte, aber noch
nicht geborene Kind (§ 12 SGB VII: Versicherungsfall einer Leibes-
frucht). Der Versicherungsschutz beginnt sofort nach der Zeugung
und nicht erst z.B. drei Monate danach und umfasst auch noch
den Geburtsvorgang. Wichtig ist folgende Unterscheidung: Der
Versicherungsschutz umfasst nur den zum Zeitpunkt z. B. des Ar-
beitsunfalls der Mutter schon gezeugten Embryo. Ein Kind, das als
Leibesfrucht durch die Folgen einer von seiner Mutter vor seiner
Zeugung erlittenen Berufskrankheit geschädigt worden ist, hat kei-
nen Anspruch auf Entschädigungsleistungen aus der gesetzlichen
Unfallversicherung (BSGE58, 80; BVerfG SozR 2200 §555a
Nr. 3).

2. „Wie-Beschäftigte"

Personen, die wie ein Beschäftigter tätig werden, sog. Wie-Be-
schäftigte sind ebenfalls versichert (§ 2 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung
mit § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII). In der Praxis ist dieser Versicherungs-
schutz häufig von wesentlicher Bedeutung und wird relativ weit ge-
zogen, (z. B. Lenkerin eines Tandems für einen Blinden (BSG SozR
2200 § 539 Nr 93); Beschäftigungstherapie in einer Werkstatt für Be-
hinderte nach offizieller Entlassung aus der Werkstatt (BSG Urteil
vom 1.7.1997-2 RU32/96). Seine Voraussetzungen sind im Über-
blick
• ernstliche Tätigkeit, keine bloße Gelegenheitshandlung,
• die einem fremden Unternehmen (auch Privatperson) dient,
• dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Unternehmers

entspricht,
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• ihrer Art nach von Personen verrichtet werden kann, die in einem
dem allgemeinen Arbeitsmarkt zuzurechnenden Beschäftigungs-
verhältnis stehen,

• unter Umständen, die einer Tätigkeit in einem Beschäftigungsver-
hältnis ähnlich sind,

• nicht aber aufgrund mitgliedschaftlicher, gesellschaftsrechtlicher
oder familiärer Bindungen!

Bei einer von dieser Vorschrift erfassten Tätigkeit muss es sich um
eine ernstliche, einem anderen Unternehmen zu dienen bestimmte
Tätigkeit handeln (zur Handlungstendenz siehe III.2.), nicht z. B.
bei der Mithilfe für einen am eigenen Haus arbeitenden Handwer-
ker (BSG Urteil vom 24.3. 2000 - B 2 U 21/97 R). Die Tätigkeit
muss dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Unternehmers
entsprechen. Auf die Beweggründe des Tätigwerdenden kommt es
nicht an, vielmehr sind die von der objektiv zu beurteilenden Hand-
lungstendenz zu unterscheidenden subjektiven Beweggründe des
Handelns für den Versicherungsschutz unerheblich. Grundsätzlich
entfällt der Versicherungsschutz auch nicht bei Freundschafts- und
Gefälligkeitsdiensten.

Eine Eingliederung in das andere Unternehmen ist nicht erforder-
lich. Es muss sich jedoch um eine Tätigkeit wie ein nach Abs. 1 Nr. 1
Versicherter, also wie ein Beschäftigter, handeln, so dass eine fremd-
bestimmte Tätigkeit vorausgesetzt wird. Auf die wirtschaftliche und
gesellschaftliche Stellung des Tätigwerdenden kommt es nicht an
und eine persönliche und wirtschaftliche Abhängigkeit von einem
Unternehmer braucht nicht vorzuliegen, da es ja nur auf eine Tätig-
keit „wie" ein Beschäftigter ankommt. Die Tätigkeit muss jedoch ih-
rer Art nach sonst von Personen verrichtet werden können, die in
einem dem allgemeinen Arbeitsmarkt zuzurechnenden Beschäfti-
gungsverhältnis stehen.

Ob das der Fall ist, kann nicht losgelöst von den tatsächlichen
und rechtlichen Verhältnissen insgesamt beurteilt werden, unter
denen sich die Tätigkeit vollzieht. Die isolierte Betrachtung der
Einzelverrichtung reicht allein nicht aus, um die Tätigkeit als
arbeitnehmerähnlich zu bezeichnen. Andernfalls wäre nahezu jede
auch nur vorübergehende und noch so geringfügige Tätigkeit ver-
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sichert und damit fast jeder Unfall bei jedweder Tätigkeit ein ver-
sicherter Arbeitsunfall. Das würde aber dem sich aus der Ent-
stehungsgeschichte ergebenden Sinn und Zweck dieser Vorschrift
widersprechen.

Auch ein Unternehmer kann außerhalb seines Unternehmens wie
ein Beschäftigter tätig werden, z. B. wenn der Inhaber einer Maler-
firma auf einer Geschäftsfahrt stehen bleibt, um einem anderen Au-
tofahrer bei einer Panne behilflich zu sein. Der Versicherungsschutz
ist nicht gegeben, wenn der Unternehmer im Rahmen seines eige-
nen Unternehmens handelt, d. h. für sein eigenes Unternehmen
Tätigkeiten verrichtet.

Eine Tätigkeit als versicherter „Wie-Beschäftigter" scheidet aus,
wenn das Tätigwerden auf besonderen Verpflichtungen und Rechts-
verhältnissen beruht, die ein Arbeitsverhältnis typischerweise aus-
schließen, wie
• die Pflichten aufgrund einer Vereinsmitgliedschaft,
• eine gesellschaftsrechtlichen oder körperschaftsrechtlichen Ver-

pflichtung, wie sie sich z. B. aus der Organstellung bei einer juris-
tischen Person, z. B. als Geschäftsführer einer GmbH oder Vor-
standsmitglied einer Aktiengesellschaft, ergibt (vgl. BSGE85,
214ff.),

• verwahdschaftliche Beziehungen, z. B. Beaufsichtigung des En-
kelkindes, wobei es aber sehr auf die Verhältnisse des Einzelfalls
ankommt (Versicherungschutz bejaht: BSG SozR 3-2200 § 548
Nr 20, verneint: BSG SozR 3-2200 § 548 Nr 37; Entscheidungs-
kritierien sind die Höhe der Vergütung, die Ausgestaltung der Be-
treuung und das Ausmaß der Entscheidungsbefugnisse der
Großmutter einerseits und die Weisungen der Mutter (- Tochter)
andererseits).

Die Rechtsprechung ist sehr verästelt und setzt ein genaues Studi-
um der bisher ergangenen Entscheidungen und des ihnen zugrunde
liegenden Sachverhalts voraus. Beispiele für die Breite der Proble-
matik:
• Holzfällen mit und für Bruder (BSG SozR § 539 Nr66);
• Urlaubsvertretung in einer Nebenerwerbslandwirtschaft (BSG

SozR § 539 Nr 55);
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• Versicherungsschutz bei der Mitarbeit in einem Sägewerk für die
Schwester, um für diese eine Kostenersparnis und den schnelleren
Abschluss der Arbeiten zu erreichen (BSG Urteil vom 5.3. 2002 -
B 2 U 9/01 R), zuständige Berufsgenossenschaft: Holz-Berufsge-
nossenschaft

• der nicht als Beschäftigter (§2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII) versicherte
Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH wird bei den ihm in
dieser Eigenschaft obliegenden Verrichtungen nicht wie ein Be-
schäftigter, sondern wie ein Unternehmer tätig und ist deshalb
nicht nach § 2 Abs. 2 Satz 1 SGB VII versichert (BSG SozR 3-2200
§539 Nr3).

Versicherungsschutz für Vereinsmitglieder: Kein Versicherungs-
schutz besteht bei Ausübung von Mitgliedschaftspflichten und
-rechten, z.B. Teilnahme an Vorstandssitzungen oder Mitglieder-
versammlungen, und nicht bei Arbeiten von Vereinsmitgliedern für
ihren Verein, wenn es sich um nur geringfügige, von einem Mit-
glied selbstverständlich zu leistende Tätigkeiten (z. B. Kontrolle der
Eintrittskarten bei einem Vereinsfest; Reinigen des Klubhauses
durch die Mitglieder; Ordnungsdienst bei Veranstaltungen
(BSGE59, 284, 286 ff.), Teilnahme mit Pferd an einem Umzug,
Durchführung von Rundflügen als Mitglied eines Luftsportvereins)
oder um zwar nicht geringfügige Arbeiten handelt, die aber auf
Verpflichtungen aufgrund der Satzung oder satzungsmäßiger Or-
ganbeschlüsse beruhen. Für Vorstandsmitglieder kann von gestei-
gerten Mitgliedschaftspflichten ausgegangen werden (BSG SozR
3-2200 §539 Nr 18). Auch bei der Leiterin einer Pfadfindergrup-
pe hat das BSG den Versicherungsschutz verneint, weil es sich um
eine unversicherte Tätigkeit als Vereinsmitglied handle (BSG SozR
3-2200 § 539 Nr 41).

In diesen Fällen wird die Person als Vereinsmitglied und nicht wie
ein Beschäftigter tätig, was z. B. bei dem Anfertigen eines Satzungs-
entwurfs für einen Verein hinsichtlich der oft vorgesehenen „Ar-
beitspflichten" der Vereinsmitglieder beachtet werden sollte. Das
BSG geht aber davon aus, dass auch die Arbeiten selbst ihrer Art
und/oder ihrem Umfang nach im (weiten) Rahmen der Vereins-
zwecke liegen müssen, also z. B. der Bau eines Vereinsheims regel-
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mäßig wohl nicht darunter fällt (BSG SozR 2200 § 539 Nr 68). Auch
bei der Hilfe zwischen Vereinsmitgliedern selbst besteht kein Versi-
cherungsschutz nach § 2 Abs. 2 S. 1 SGB VII, wenn es sich um auf-
grund der Vereinsmitgliedschaft selbstverständliche Hilfen handelt
(vgl. BSG SozR 3-2200 § 539 Nr 15).

Zuständig ist der Unfallversicherungsträger, der für das Unterneh-
men zuständig ist, für das der Wie-Beschäftigte tätig wurde (§ 133
Abs. 1 SGBVII). Für Haushalte ist dies z.B. der kommunale Un-
fallversicherungsträger (§ 129 Abs. 1 Nr. 2 SGB VII). Zudem gibt es
Sonderregelungen, z. B. für Personen, die wie Beschäftigte für nicht
gewerbsmäßige Halter von Fahrzeugen oder Reittieren tätig werden,
ist der Unfallversicherungsträger des Landes zuständig (§ 128 Abs. 1
Nr. 9 SGB VII).

Den Wie-Beschäftigten gleichgestellt und damit ebenso in die ge-
setzliche Unfallversicherung einbezogen sind Personen, die als Ge-
fangene oder aufgrund einer strafrichterlichen, staatsanwaltlichen
oder jugendbehördlichen Anordnung wie Beschäftigte tätig werden,
also z. B. in der Gefängniswerkstatt arbeiten oder gemeinnützige Ar-
beitsstunden ableisten müssen (§2 Abs. 2 Satz 2 SGB VII). Zustän-
dig ist der Unfallversicherungsträger des Landes (§ 128 Abs. 1
Nr. 8 SGB VII).

3. Andere Pflichtversicherte

Der Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung wurde im Laufe
der Jahre über den klassischen Arbeitnehmer hinaus auf immer wei-
tere Personenkreise erstreckt (oft als sog. „unechte" Unfallversiche-
rung bezeichnet). Dies erfolgte nicht immer nach einer einheitlichen
Konzeption. Mittlerweile ist in § 2 Abs. 1 SGB VII mit den Nr. 2 bis
17, die zum Teil noch mehrere Unterfälle haben, ein langer Katalog
weiterer pflichtversicherter Tätigkeiten entstanden. Diese umfassen
viele „kleine" Selbstständige (Nr. 5-7, 9), viele ehrenamtlich Tätige
(Nr. 9, 10, 12, 13), Kindergartenkinder, Schüler, Studenten usw.
(Nr. 8), vom Staat oder seinen Einrichtungen mit Pflichten belegte
Personen (Nr. 3, 11, 14). Eine kaum überschaubare Vielzahl von
Fallgruppen und Fallgestaltungen, die im Folgenden eine nach der
anderen abgeklärt wird.

12

3. Andere Pflichtversicherte

Deshalb ist es auch bei scheinbar privaten Unfällen dringend zu
empfehlen, diesen Katalog durchzulesen und von Fall zu Fall immer
wieder zu prüfen, ob die verletzte Person nicht zu einer dieser Per-
sonengruppen gehört. Dies ist insbesondere bei Verkehrsunfällen zu
beachten, da die Wege zu und von einer Tätigkeit oft das Gefähr-
lichste sind. Denn andernfalls werden bestehende Ansprüche u. U.
nicht rechtzeitig genug geltend gemacht und können verjähren.

In der Praxis können die Voraussetzungen mehrerer Versiche-
rungstatbestände auf einmal erfüllt sein, weil das Handeln der be-
treffenden Person gleichzeitig mehreren Unternehmen diente. Im
Falle einer solchen Konkurrenz von Versicherungen nach mehreren
Vorschriften gibt es bestimmte Regeln, welche Versicherung wel-
cher vorgeht, z. B. ist die als Beschäftigter gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1
SGB VII meistens vorrangig (§ 135 SGB VII). Für den Versicherten
kann es im Allgemeinen dahingestellt bleiben, welcher Versiche-
rungstatbestand erfüllt ist, da zwischen ihnen in aller Regel eine so
genannte Wahlfeststellung möglich ist (BSG SozR 3-2200 § 548 Nr
39). Ausnahmen gelten aber z. B. ggf. für Selbstständige. Entschei-
dend ist, ob überhaupt ein Versicherungsfall der gesetzlichen Un-
fallversicherung vorliegt.

Der Katalog des § 2 Abs. 1 SGB VII:

Nr. 2 Lernende, während der beruflichen Aus- und Fortbildung in Betriebs-
stätten, Lehrwerkstätten, Schulungskursen und ähnlichen Einrichtungen

Auszubildende sind wie Arbeitnehmer versichert. Aber nicht nur
auf der betrieblichen Arbeitsstelle, sondern auch während innerbe-
trieblicher oder überbetrieblicher Maßnahmen, selbst wenn diese
z. B. in einem weit entfernten Ausbildungszentrum stattfinden. Um-
fasst sind auch Teilnehmer von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
der Arbeitsverwaltung.

Zuständig ist der Unfallversicherungsträger, der für den Sachkos-
tenträger zuständig ist (§ 136 Abs. 3 Nr. 3 SGB VII).

Nr. 3 Personen, die sich Untersuchungen, Prüfungen oder ähnlichen
Maßnahmen unterziehen, die aufgrund von Rechtsvorschriften zur Aufnah-
me einer versicherten Tätigkeit oder infolge einer abgeschlossenen versi-
cherten Tätigkeit erforderlich sind, soweit diese Maßnahmen vom Unterneh-
men oder einer Behörde veranlasst worden sind

13
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Wichtig ist vor allem dieser letzte Punkt: Der „Veranlasser" der
Untersuchung usw.

Beispiele: Arbeitsmedizinische Untersuchung (vgl. § 15 Abs. 1
Nr. 3 SGB VII), Schuleignungsuntersuchung von Kindern, Untersu-
chungen nach dem Bundes-Seuchengesetz.

Zuständig ist der Unfallversicherungsträger, der für das Unter-
nehmen oder die Behörde zuständig ist, das bzw. die die Untersu-
chung usw. veranlasst hat (§ 133 SGB VII).

Nr. 4 behinderte Menschen, die in anerkannten Werkstätten für behinder-
te Menschen oder in nach dem Blindenwarenvertriebsgesetz anerkannten
Blindenwerkstätten oder für diese Einrichtungen in Heimarbeit tätig sind

Die Regelung bezweckt die Gleichstellung von behinderten Men-
schen, die in anerkannten Werkstätten tätig sind, mit Beschäftigten
gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII. Entscheidend ist, dass es sich um
eine anerkannte Einrichtung handeln muss (für Werkstätten siehe
§§39ff., 136ff. SGB IX) und diese für den behinderten Menschen
Leistungen gemäß §§ 39ff. SGB IX erbringt.

Für Menschen, die in einer nicht anerkannten Werkstatt arbeiten,
kann sich der Versicherungsschutz der gesetzlichen Unfallversiche-
rung aus anderen Vorschriften ergeben, insbesondere können sie als
Beschäftigten nach §2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII oder als Wie-Beschäf-
tigte nach § 2 Abs. 2 S. 1 SGB VII (siehe II.2.) versichert sein.

Die nicht behinderten Beschäftigten der Werkstatt sind als Be-
schäftigte nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII versichert.

Zuständig ist der Unfallversicherungsträger, der für den Träger zu-
ständig ist. Ist dies eine private Institution, z. B. eine Verein, dann
ist die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspflege zuständig. Ist es eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts, z. B. ein Land, so ist dessen Unfallversicherungsträger, also
z. B. die Landesunfallkasse zuständig.

Nr. 5 Personen, die
(a) Unternehmer eines landwirtschaftlichen Unternehmens sind und ihre

im Unternehmen mitarbeitenden Ehegatten oder Lebenspartner,
(b) im landwirtschaftlichen Unternehmen nicht nur vorübergehend mitarbei-

tende Familienangehörige sind,
(c) im landwirtschaftlichen Unternehmen in der Rechtsform von Kapital- oder
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Personengesellschaften regelmäßig wie Unternehmer selbständig tätig
sind,

(d) ehrenamtlich in Unternehmen tätig sind, die unmittelbar der Sicherung,
Überwachung oder Förderung der Landwirtschaft überwiegend dienen,

(e) ehrenamtlich in den Berufsverbänden der Landwirtschaft tätig sind,
wenn für das Unternehmen eine landwirtschaftliche Berufsgenossen-
schaft zuständig ist

Hervorzuheben sind
• der weite Versicherungsschutz für mitarbeitende Familienan-

gehörige, als solche gelten: Verwandte bis zum dritten Grade, Ver-
schwägerte bis zum zweiten Grade sowie Pflegekinder der Unter-
nehmer, ihrer Ehegatten oder Lebenspartner (§ 2 Abs. 4 SGB VII),

• der über den Versicherungsschutz für Beschäftigte deutlich hin-
ausgehende Schutz auch bei ehrenamtlicher Tätigkeit,

• der weite Begriff des landwirtschaftlichen Unternehmens (siehe:
Vll.l.b),

• die Möglichkeit für Kleinstunternehmen sich von dieser Pflicht-
versicherung befreien zulassen (§ 5 SGB VII mit der Bagatellgren-
ze von 0,12 Hektar).
Zuständig ist die jeweils örtlich zuständige landwirtschaftliche

Berufsgenossenschaft bzw. die Gartenbau-Berufsgenossenschaft
(§ 123 SGB VII; siehe Vll.l.b).

Nr. 6 Hausgewerbetreibende und Zwischenmeister sowie ihre mitarbeiten-
den Ehegatten oder Lebenspartner

Diese Vorschrift regelt nur den Versicherungsschutz der in der
Heimarbeit selbstständig Tätigen und ihrer Ehegatten und Lebens-
partner, weil sie als kleine Selbstständige ebenso schutzwürdig wie
Arbeitnehmer sind. Die abhängig beschäftigten Heimarbeiter (- Ar-
beitnehmer) sind als Beschäftigte nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII ver-
sichert (zu dieser Unterscheidung und zu den Zwischenmeistern,
die die Heimarbeit „nur" verteilen, siehe § 12 SGB IV).

Für Menschen an häuslichen Tele-Arbeitsplätzen gilt nicht Ande-
res: Als abhängig beschäftigte Arbeitnehmer sind sie nach § 2 Abs. 1
Nr. 1 SGB VII versichert; als Selbstständige können sie nach den für
diese geltenden Regelungen pflicht-, freiwillig oder nicht versichert
sein (siehe: II.4.-6.).
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Zuständig ist die für den jeweiligen Gewerbezweig des Hausge-
werbetreibenden zuständige Fach-Berufsgenossenschaft nach
§§ 121 f. SGBVII (siehe VII.l.a), die von der für den Auftraggeber
zuständigen abweichen kann.

Nr. 7 selbstständig tätige Küstenschiffer und Küstenfischer (zu letzteren sie-
he §163 Abs.3SGBVII), die zur Besatzung ihres Fahrzeugs gehören oder
als Küstenfischer ohne Fahrzeug fischen und regelmäßig nicht mehr als vier
Arbeitnehmer beschäftigen, sowie ihre mitarbeitenden Ehegatten oder Le-
benspartner

Zuständig ist die See-Berufsgenossenschaft, auch wenn es sich
nur um ein Neben- oder Hilfsunternehmen handelt, es sei denn, es
fährt nicht über den örtlichen Bereich hinaus (§131 Abs. 3
Nr. 1 SGBVII).

Nr. 8 (a) Kinder während des Besuchs von Tageseinrichtungen, deren Trä-
ger für den Betrieb der Einrichtungen der Erlaubnis nach
§45SGBVIII oder einer Erlaubnis aufgrund einer entsprechenden
landesrechtlichen Regelung bedürfen,

(b) Schüler während des Besuchs von allgemein- oder berufsbildenden
Schulen und während der Teilnahme an unmittelbar vor oder nach
dem Unterricht von der Schule oder im Zusammenwirken mit ihr
durchgeführten Betreuungsmaßnahmen,

(c) Studierende während der Aus- und Fortbildung an Hochschulen

Der frühere Versicherungsschutz von Kindergartenkindern wurde
auf alle Tageseinrichtungen (Krippen, Horte usw.) i. S. des SGB VIII
(Kinder- und Jugendhilfegesetz) und der von Schüler auf Betreu-
ungsangebote im Zusammenwirken mit der Schule, also nicht rein
private (!), ausgedehnt. Daneben gelten einige Besonderheiten: Der
Versicherungsschutz ist nur „während" des Besuchs z. B. der Schule
gegeben und wird damit auf den organisatorischen Verantwor-
tungsbereich der Schule begrenzt: D. h. nicht alles, was in Verbin-
dung mit z. B. der Schule steht, ist versichert. Der Schutz umfasst
aber nicht nur „klassische" Unfälle, sondern auch z. B. Rangeleien
auf dem Schulhof als gruppentypisches Verhalten (Einzelheiten
siehe: III.5.).

Wenn Studenten oder Schüler nebenher jobben, sind sie insofern
als Beschäftigte nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII versichert.
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Zuständig ist bei Einrichtungen der Kommune der kommunale
Unfallversicherungsträger (§129 Abs. 1 Nr 1 SGBVII), sonst zu-
meist der des Landes (§ 128 Abs. 1 Nr. 1-3 SGBVII), im Zweifel der
des Sachkostenträgers (§ 136 Abs. 3 Nr. 3 SGB VII).

Nr. 9 Personen, die selbstständig oder unentgeltlich, insbesondere ehren-
amtlich im Gesundheitsdienst oder in der Wohlfahrtspflege tätig sind,
Nr. 10 Personen, die für Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öf-
fentlichen Rechts oder deren Verbände oder Arbeitsgemeinschaften, für öf-
fentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften oder für die in den Nr. 2 und 8 ge-
nannten Einrichtungen ehrenamtlich tätig sind oder an Ausbildungsveran-
staltungen für diese Tätigkeiten teilnehmen

Diese Vorschriften werden leicht übersehen, vor allem bei Unfäl-
len an Wochenenden, bei denen ein Arbeitsunfall nicht vermutet
wird. Zumal die ehrenamtliche Tätigkeit nicht für längere Zeit aus-
geübt werden muss und der Versicherungsschutz auch bei einer
einmaligen vorübergehenden Tätigkeit bestehen kann (BSG SozR
3-2200 §539 Nr 11).

Beispiele: Beisitzer in einem Wahllokal, Repräsentation der Ge-
meinde auf einem „bunten Nachmittag" bzw. Mitwirkung an einem
solchen im Rahmen der Wohlfahrtspflege (BSG v. 18.3.
1997-2 RU22/96), Teilnahme an einem Umzug (BSG SozR 3-2200
§ 539 Nr 11), Gemeindevertreter, Stadträte, gerichtlich bestellte Be-
treuer, z. B. beim Spaziergang mit der betreuten Person (BSG SozR
3-2200 § 539 Nr 46).

Aus der unentgeltlichen, ehrenamtlichen Tätigkeit folgt, dass
nicht die Anforderungen wie bei einem Beschäftigungsverhältnis
zu stellen sind. Es genügt, wenn die Person mit (mutmaßlichem)
Wissen und im Auftrag für die Organisation tätig wird. Dieses
Tätigwerden setzt jedoch einen bestimmten, qualifizierten Aufga-
ben- und organisatorischen Verantwortungsbereich der Körper-
schaft usw. voraus, innerhalb dessen die ehrenamtliche Tätigkeit
ausgeübt wird. Wenn dies in Bezug auf die konkrete Veranstaltung
nicht bereits aus Gesetz oder Satzung folgt, bedarf es eines eigen-
ständigen Annahmeaktes der Körperschaft usw. für die Veranstal-
tung, z. B. Auftrag für die Körperschaft an dieser Veranstaltung teil-
zunehmen.
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Von daher ist auch die früher von zwei Senaten des BSG unter-
schiedlich beurteilte ehrenamtliche Tätigkeit von Kirchenchormit-
gliedern einzuordnen (BSGE34, 163; 40, 139, 140ff.). Es ist zwi-
schen den Tätigkeiten zu unterscheiden, die den ehrenamtlichen
Aufgaben zu dienen bestimmt sind - diese sind versichert, und de-
nen, die lediglich dem geselligen Zusammensein der Chormitglieder
dienen und der Organisationsgewalt der Kirche entzogen sind - bei
letzteren besteht kein Versicherungsschutz (vgl BSG SozR 3-2200
§539Nr31).

Bei Verneinung des Versicherungsschutzes nach dieser Vorschrift,
weil z. B. keine ehrenamtliche Tätigkeit wahrgenommen wurde,
kann aber Versicherungsschutz nach einer der anderen Nummern
des § 2 Abs. 1 SGB VII oder als „Wie-Beschäftigter" (vgl. BSG SozR
3-2200 §539 Nrl4, S50f.; Einzelheiten siehe: II.2.) in Betracht
kommen.

Dies gilt insbesondere für ehrenamtliche Tätigkeiten in „norma-
len" Vereinen, wie Sportverein, Gesangverein, Schützenclub oder
Gewerkschaften, die nicht von diesem Versicherungsschutz umfas-
st sind (zu Hilfsorganisationen wie DRK, Feuerwehr siehe unten
Nr. 12).

Zuständig ist der Unfallversicherungsträger, der für das jeweilige
Unternehmen zuständig ist, dem die ehrenamtliche Tätigkeit zuzu-
rechnen ist (§ 133 SGB VII):
• bei Landeseinrichtungen der des Landes (§ 128 SGB VII),
• bei kommunalen der im kommunalen Bereich (§ 129 SGB VII),
• für die freie Wohlfahrtspflege überwiegend die Berufsgenossen-

schaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege,
• für die Kirchen die Verwaltungsberufsgenossenschaft.

Nr. 11 Personen, die
(a) von einer Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts zur

Unterstützung einer Diensthandlung herangezogen werden,
(b) von einer dazu berechtigten öffentlichen Stelle als Zeugen zur Beweis-

erhebung herangezogen werden

Hervorzuheben ist eine Besserstellung des Versicherungsschutzes
bei Hilfeleistung nach § 2 Abs. 1 Nr. 11 a), weil es einen Ersatz von
Sachschäden gibt (§ 13 SGB VII).
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Zuständig ist der Unfallversicherungsträger, der für das Unter-
nehmen zuständig ist, das die Person herangezogen hat
(§133 SGB VII).

Nr. 12 Personen, die in Unternehmen zur Hilfe bei Unglücksfällen oder
im Zivilschutz unentgeltlich, insbesondere ehrenamtlich tätig sind oder an
Ausbildungsveranstaltungen dieser Unternehmen teilnehmen

Derartige Unternehmen sind z.B. die Rettungsorganisationen
Deutsches Rotes Kreuz, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, Jo-
hanniter Unfallhilfe, Malteser Hilfsdienst, Arbeiter-Samariter-
Bund, Technisches Hilfswerk und nicht zuletzt die Feuerwehren.

Wichtig ist, dass nicht nur die Hilfe im Unglücksfall versichert ist,
sondern auch die übrige mit diesen Organisationen zusammenhän-
gende ehrenamtliche Tätigkeit und die Ausbildung! Also z. B. der
Erste-Hilfe-Kurs, die Übungsstunde bei der Feuerwehr.

Zuständig ist in der Regel der Unfallversicherungsträger des Lan-
des (§ 128 Abs. 1 Nr. 6 SGB VII). Es gibt jedoch Ausnahmen, die zu
einer Zuständigkeit des kommunalen Unfallversicherungsträgers
(§ 128 Abs. 2, § 129 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII) oder der Unfallkasse des
Bundes, z. B. für das DRK oder im Rahmen einer Auffangfunktion
(§ 125 Abs. 1 Nr. 4, 5 SGB VII), führen können.

Nr. 13 Personen, die
(a) bei Unglücksfällen oder gemeiner Gefahr oder Not Hilfe leisten oder

einen anderen aus erheblicher gegenwärtiger Gefahr für seine Gesund-
heit retten

Es kommt nicht auf das tatsächliche Ausmaß des eingetretenen
oder drohenden Unglücksfalles an, wenn nur der Helfende seinen
Beistand berechtigterweise für notwendig erachten durfte. Da nicht
immer in der Hektik der Situation zu erkennen ist, welche Gefah-
ren genau bestehen, ist nicht erforderlich, dass die verunglückte
Person in Lebensgefahr schwebt, es genügt daher eine erhebliche
gegenwärtige Gefahr für ihre Gesundheit (BSGE37, 38). Kein Ver-
sicherungsschutz aber, wenn der Unglücksfall mit seinen Schadens-
folgen schon beendet ist, z. B. Autowrack wird zum Abtransport aus
Straßengraben gezogen. Anders dagegen, wenn noch Hilfe bei Ver-
sorgung der verletzten Insassen oder bei Beseitigung der Gefahr für
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andere geleistet wird (vgl. BSGE57, 134; BSG SozR 3-2200 §539
Nrl9).

Es muss sich aber immer um Rettungshandlungen für andere han-
deln; wer sich selbst hilft, ist nicht versichert.

Auf die Besonderheiten jedes Einzelfalls und andere Möglichkei-
ten des Versicherungsschutzes ist hinzuweisen:
• Ausweichmanöver eines Kraftfahrers als Rettungshandlung

(BSGE54, 190; BSG SozR §539 Nr. 130),
• bei der Hilfe für andere Personen, ob noch oder nicht mehr im

Rahmen eines Unglücksfalles, ist auch eine Tätigkeit als „Wie-Be-
schäftigter" (siehe: II.2.) denkbar (BSGE35, 140, 141; BSG SozR
3-2200 §539 Nr 19).
Hervorzuheben sind zwei Erweiterungen des Versicherungs-

schutzes:
• Es gibt einen Ersatz von Sachschäden (§ 13 SGB VII).
• Der Versicherungsschutz greift auch bei einem Tätigwerden im

Ausland, wenn der Helfer in Deutschland seinen Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt hat (§ 2 Abs. 3 S. 3 SGB VII).
Zuständig ist der Unfallversicherungsträger des Landes (§ 128

Abs. 1 Nr. 7 SGB VII), das jedoch den kommunalen Unfallversiche-
rungsträger für zuständig erklären kann (§ 128 Abs. 2 SGB VII).

Nr. 13 Personen, die . . .
(b) Blut oder körpereigene Organe, Organteile oder Gewebe spenden

„Gewebe" sind Haut und Knochen. Da es hier um den Schutz bei
einer Tätigkeit für andere geht, ist die Eigenblutspende als eigen-
wirtschaftliches Verhalten nicht umfasst.

Hervorzuheben ist: Der Versicherungsschutz greift auch bei ei-
nem Tätigwerden im Ausland, wenn der Spender in Deutschland
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat (§2 Abs. 3
S. 3 SGB VII).

Zuständig ist der Unfallversicherungsträger, der für das Unter-
nehmen zuständig ist, bei dem die Person gespendet hat
(§133 SGB VII).

Nr. 13 Personen, die . . .
(c) sich bei der Verfolgung oder Festnahme einer Person, die einer Straftat
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verdächtig ist, oder zum Schutz eines widerrechtlich Angegriffenen per-
sönlich einsetzen

Ein typisches Beispiel sind die beherzten Passanten, die einen
Handtaschenräuber verfolgen: Diese stehen dabei unter dem Schutz
der gesetzlichen Unfallversicherung.

Hervorzuheben sind zwei Besserstellungen des Versicherungs-
schutzes:
• Es gibt einen Ersatz von Sachschäden (§ 13 SGB VII).
• Der Versicherungsschutz greift auch bei einem Tätigwerden im

Ausland, wenn der Helfer in Deutschland seinen Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt hat (§ 2 Abs. 3 S. 3 SGB VII).
Zuständig ist der Unfallversicherungsträger des Landes (§ 128

Abs. 1 Nr. 7 SGB VII), das jedoch den kommunalen Unfallversiche-
rungsträger für zuständig erklären kann (§ 128 Abs. 2 SGB VII).

Nr. 14 Personen, die nach den Vorschriften des SGB III (Arbeitsförderung)
oder des Bundessozialhilfegesetzes (ab 1.1. 2005: SGB XII sowie SGB II)
der Meldepflicht unterliegen, wenn sie einer besonderen, an sie im Einzelfall
gerichteten Aufforderung einer Dienststelle der Bundesagentur für Arbeit
nachkommen, diese oder eine andere Stelle aufzusuchen

Hervorzuheben ist die Voraussetzung, dass der Weg auf dem sich
der Unfall ereignete, durch eine auf diesen konkreten Einzelfall ge-
richtete Aufforderung veranlasst wurde. Generelle Aufforderungen
oder Ähnliches in Merkblättern, dieses oder jenes zu tun, genügen
nicht zur Begründung des Versicherungsschutzes. D. h. nicht jede
Vorsprache beim Arbeitsamt oder Sozialamt steht unter Versiche-
rungsschutz !

Andererseits kann eine als Bitte oder Empfehlung umschriebene
Äußerung des Arbeitsamtes eine Aufforderung darstellen, sofern
der Eindruck vermittelt wird, dass das persönliche Erscheinen
notwendig sei und erwartet werde. Maßstab der Auslegung des
Verwaltungshandelns ist der „Empfängerhorizont" eines verständi-
gen Beteiligten (BSG SozR 3-2200 §539 Nr32; SozR 3-2700 §2
Nr3).

Weitere Beispiele:
• Versicherungsschutz beim Fortsetzungsgespräch mit Arbeitgeber

(BSG SozR 2200 § 539 Nr 70)

21



II. Die versicherten Personen

• kein Versicherungsschutz bei Vorstellung aufgrund Eigeninitiative (BSG
SozR 2200 §539 Nr 119),

• kein Versicherungsschutz als Arbeitnehmer bei Güteverhandlung vor
dem Arbeitsgericht (BSG SozR §548 Nr96),

• Versicherungsschutz bei Abgabe eines bei dem Antrag auf Leistungen
mit der Bitte um Rückgabe ausgehändigten Formulars (BSG SozR
3-2200 § 539 Nr 32).

Zuständig ist die Unfallkasse des Bundes (§ 125 Abs. 1
Nr.2SGBVII).

Nr. 15 Personen, die
(a) auf Kosten einer Krankenkasse oder eines Trägers der gesetzlichen Ren-

tenversicherung oder einer landwirtschaftlichen Alterskasse stationäre
oder teilstationäre Behandlung oder stationäre, teilstationäre oder ambu-
lante Leistungen zur medizinischer Rehabilitation erhalten,

(b) zur Vorbereitung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben auf Aufforde-
rung eines Trägers der gesetzlichen Rentenversicherung oder der Bundes-
agentur für Arbeit einen dieser Träger oder eine andere Stelle aufsuchen,

(c) auf Kosten eines Unfallversicherungsträgers an vorbeugenden Maßnah-
men nach § 3 der Berufskrankheiten-Verordnung teilnehmen

Der Versicherungsschutz ist nicht auf stationäre Behandlungen im
Rahmen der Rehabilitation beschränkt, sondern umfasst jede sta-
tionäre oder teilstationäre Krankenhausbehandlung zu Lasten der
gesetzlichen Krankenversicherung oder gesetzlichen Rentenversi-
cherung. „Krankenkassen" sind nur die der gesetzlichen Kranken-
versicherung i. S. des SGB V (Allgemeine Ortskrankenkasse, Be-
triebskrankenkasse usw.). Ein Arbeitnehmer, der an einer Kur teil-
nimmt, die von seinem Arbeitgeber bezahlt und in einem
firmeneigenen Kurheim durchgeführt wird, steht hingegen nicht un-
ter Versicherungsschutz (BSG SozR 3-2200 § 548 Nr 5).

Der Versicherungsschutz umfasst jedoch nicht (!) das Risiko der
ärztlichen Behandlung, diese bleibt der Arzthaftung vorbehalten,
sondern nur die sich aus dem Weg zum Krankenhaus oder dem dor-
tigen Aufenthalt („Hotelunterbringung") als solchem ergebenden
Gefahren (BSGE 46, 283).

Beispiele: Nicht versichert ist der Patient gegen den bei der Operation
im Bauch vergessenen Tupfer, wohl aber gegen das Ausrutschen auf
einer Bananenschale auf dem Weg zur Operation.
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Die Abgrenzung des Versicherungsschutzes wird daher stark an
der Rechtsprechung zum Versicherungsschutz auf Dienst- bzw. Ge-
schäftsreisen angelehnt (siehe III.5I).

Zuständig ist der Unfallversicherungsträger des jeweiligen Reha-
bilitationsträgers (§ 136 Abs. 3 Nr. 2 SGB VII).

Nr. 16 Personen, die bei der Schaffung öffentlich geförderten Wohnraums
i. S. des Zweiten Wohnungsbaugesetzes oder des § 16 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des
Wohnraumförderungsgesetzes im Rahmen der Selbsthilfe tätig sind:

Diese Regelung umfasst nicht jede Selbsthilfe beim Bau von
Wohnraum. Der Versicherungsschutz umfasst nur den geförderten
Wohnungsbau i. S. der genannten Vorschriften. Für die Frage, ob es
sich um ein derart gefördertes Bauprojekt handelt, kommt es auf die
Entscheidung der für die Wohnraumförderung zuständigen Behör-
de an (BSG SozR 3-2200 § 539 Nr 23). Die Regelung umfasst nicht
den nur steuerbegünstigten Wohnungsbau. Wenn ein solcher Bau-
herr in der gesetzlichen Unfallversicherung versichert sein will,
muss er sich freiwillig versichern als „Unternehmer" (§6 SGB VII)
und seine Mitarbeiter als Beschäftigte im Sinne des §2 Abs. 1
Nr. 1 SGB VII.

Ziel der Regelung ist den Wohnungsbau einkommensschwacher
Personen durch eine beitragsfreie Versicherung zu unterstützen.
Der Versicherungsschutz umfasst den Bauherrn, Angehörige sowie
unentgeltliche Mithelfer (Nachbarschaftshilfe - hinsichtlich letzte-
rer kommt auch noch eine „Wie-Beschäftigung" in Betracht). Der
Versicherungsschutz beginnt schon bei Vorbereitungshandlungen
und umfasst noch ggf. erst mit erheblicher zeitlicher Verzögerung
durchgeführte Abschlussarbeiten (BSGE 28, 122; 28, 131; BSG
SozR 2200 § 539 Nr 27).

Zuständig ist der kommunale Unfallversicherungsträger (§ 129
Abs. INr 6 SGB VII).

Nr. 17 Pflegepersonen bei der Pflege eines Riegebedürftigen gemäß §§ 19,
14 SGB XI (Riegeversicherung); die versicherte Tätigkeit umfasst Pfle-
getätigkeiten im Bereich der Körperpflege und - soweit diese Tätigkeiten
überwiegend Pflegebedürftigen zugute kommen - Pflegetätigkeiten in den
Bereichen der Ernährung, der Mobilität sowie der hauswirtschaftlichen Ver-
sorgung (§ 14 Abs. 4 SGB XI)
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Es darf sich nicht um erwerbsmäßig ausgeübte Pflege handeln -
dann greift § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII, sondern um die unentgeltliche
Pflege z. B. von Verwandten oder Bekannten. Ein kleines, ggf. re-
gelmäßiges Trinkgeld für die Pflegeperson steht dem nicht entgegen.
Die Pflege muss in der häuslichen Umgebung des Pflegebedürftigen
ausgeübt werden, d. h. bei einer stationären Pflege und mit entspre-
chenden Hilfeleistungen verbundenen regelmäßigen Besuchen
greift der Versicherungsschutz nicht. Wenn aber grundsätzlich häus-
liche Pflege vorliegt, kommt es für den Schutz der gesetzlichen Un-
fallversicherung nicht darauf an, ob die konkrete Pflegehandlung,
bei der der Unfall passierte, in häuslicher Umgebung stattfand (BSG
SozR 3-2200 § 539 Nr 52).

Umstritten ist, ob der Versicherungsschutz der Pflegeperson für
Pflegetätigkeiten bei einem bestimmten Pflegebedürftigen wenigs-
tens 14 Stunden wöchentlich umfassen muss. Dafür spricht, dass die
gesamte soziale Sicherung der Pflegeperson von diesem Mindest-
maß an zeitlichem Aufwand abhängt (vgl. §§19 S.2, 44SGBXI).
Andererseits kennt die gesetzliche Unfallversicherung keine Ge-
ringfügigkeitsgrenze beim Versicherungsschutz. Selbst wenn aber
der Versicherungsschutz einer Pflegeperson verneint wird, weil die-
se (umstrittene) 14-Stundengrenze nicht erreicht wird, ist zumindest
der Versicherungsschutz als Wie-Beschäftigter nach § 2 Abs. 2 S. 1
SGB VII zu prüfen.

Zuständig ist der kommunale Unfallversicherungsträger (§ 129
Abs. 1 Nr 7 SGB VII). Die Versicherung ist beitragsfrei (§ 185 Abs. 2
S.1SGBVII).

4. Versicherte kraft Satzung

Die Versicherung kraft Satzung kann nur umfassen (§ 3 SGB VII)
• Unternehmer sowie deren im Unternehmen mitarbeitende Ehe-

gatten oder Lebenspartner und
• Personen, die sich auf der Unternehmensstätte aufhalten, z. B.

Werksbesucher.
Sie ist auch eine Pflichtversicherung, beruht aber nicht unmittel-

bar auf dem SGB VII, sondern setzt noch eine entsprechende Rege-
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lung in der Satzung des jeweiligen Unfallversicherungsträgers vor-
aus. Eine Satzung als solche muss jeder Unfallversicherungsträger
als „sein Grundgesetz" über zahlreiche interne, aber auch nach aus-
wirkende Regelungen beschließen (§34 SGB IV). Ob und inwieweit
diese eine Versicherungspflicht z. B. für Unternehmer enthält, bleibt
dem Unfallversicherungsträger überlassen. Die Satzung kann und
sollte bei Bedarf bei ihm angefordert werden.

Unternehmer ist derjenige, dem das Ergebnis des Unternehmens
unmittelbar zum Vor- oder Nachteil gereicht (§ 136 Abs. 3 SGB VII).
Die Unternehmerpflichtversicherung kraft Satzung war früher weit
verbreitet bei den Bau-Berufsgenossenschaften, weil viele ihrer Un-
ternehmer „auf dem Bau" mitarbeiteten und gegen Unfälle genauso
gefährdet waren wie ihre Beschäftigten. Mittlerweile machen aber
nur noch ein Teil der Berufsgenossenschaften von dieser Möglich-
keit Gebrauch, so dass dies im jeweiligen Einzelfall zu prüfen ist.

Die Versicherung muss nicht grundsätzlich alle Aktivitäten des
Unternehmers versichern, sondern kann auf bestimmte Tätigkeiten,
wie z. B. Schulungsmaßnahmen des Unfallversicherungsträgers, be-
schränkt werden.

Der Versicherungsschutz für Unternehmensbesucher setzt eben-
falls eine entsprechende Satzungsregelung voraus und muss daher
im Einzelfall geklärt werden. Typische Fälle sind Besucher bei Ta-
gen der offenen Tür oder eine Arbeitsplatzbesichtigung für ein in
Aussicht genommenes Beschäftigungsverhältnis (vgl. BSG SozR
3-2200 § 544 Nr 1).

5. Freiwillig Versicherte

Eine freiwillige Versicherung bei der jeweils zuständigen Berufs-
genossenschaft können abschließen (§ 6 SGB VII)
• Unternehmer und ihre mitarbeitenden Ehegatten oder Lebens-

partner mit Ausnahme derjenigen, die ihren eigenen Haushalt
führen, und bestimmter nicht gewerbsmäßiger landwirtschaftli-
cher Unternehmen (Binnenfischer, Imker usw.),

• Personen, die in Kapital- oder Personenhandelsgesellschaften re-
gelmäßig wie Unternehmer selbstständig tätig sind, also Ge-
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Schäftsführer einer GmbH oder Vorstandsmitglieder einer Aktien-
gesellschaft.
Diese freiwillige Unfallversicherung muss nicht erst durch die Sat-

zung des Unfallversicherungsträgers beschlossen werden und kann
von diesem auch nicht ausgeschlossen werden. Sie setzt jedoch im
Gegensatz zur automatischen Pflichtversicherung einen schriftli-
chen Antrag („Beitrittserklärung") des Unternehmers voraus.

Die Versicherung beginnt mit dem Tag, der auf den Eingang des
Antrags bei dem Unfallversicherungsträger folgt. Sie endet,
• wenn das Unternehmen beendet wird,
• durch Kündigung des Unternehmers,
• wenn der Beitrag oder Beitragsvorschuss binnen zwei Monaten

nach Fälligkeit nicht bezahlt worden ist (vgl. § 6 Abs. 2 SGB VII).
Daneben besteht die Möglichkeit freiwillig abzuschließen

• bei bestimmten landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften eine
Haftpflichtversicherung (§ 140 Abs. 1 SGB VII) und

• für längere Zeit ins Ausland entsandte Arbeitnehmer eine Aus-
landsversicherung (§ 140 Abs. 2, 3 SGB VII; siehe auch X.5.).

6. Versicherungsfreiheit

Trotz dieses sehr weitreichenden Versicherungsschutzes ist auch
die gesetzliche Unfallversicherung keine Bürger- oder Volksversi-
cherung, die alle in Deutschland lebenden Personen immer und
überall absichert. Daher werden die Versicherungsfreiheit
(§4 SGB VII) und die Versicherungsbefreiung (§5 SGB VII) regel-
mäßig strittig in den Fällen, in denen geltend gemacht wird, es be-
stehe keine Versicherungsfreiheit und es liege ein versicherter Ar-
beitsunfall vor, z. B. bei der Jagdausübung (vgl. BSGE52, 89), oder
bei besonderen Berufsgruppen, z. B. die Versicherungsfreiheit von
Diakonissen (BSG SozR 3-2200 §541 Nrl).

Eine Person ist in der gesetzlichen Unfallversicherung aber nur
versichert, wenn die Voraussetzungen einer der zuvor dargestellten
Regelungen erfüllt ist. Darüber hinaus führt das SGB VII zur Klar-
stellung einige Personengruppen auf, die nicht von der gesetzlichen
Unfallversicherung erfasst werden.
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Versicherungsfrei sind vor allem Personengruppen, die zumeist
durch andere Regelungen vergleichbar der gesetzlichen Unfallversi-
cherung gegen die Folgen von Arbeitsunfällen und Berufskrankhei-
ten geschützt sind oder nicht als entsprechend schutzbedürftig an-
gesehen werden. Es sind (vgl. §4 SGB VII):
• Personen, soweit für sie die beamtenrechtliche Unfallfürsorgevor-

schriften oder entsprechende Grundsätze gelten, also vor allem
(hauptamtliche, nicht ehrenamtliche) Beamte, Richter usw. (Es
gilt das Beamtenversorgungsgesetz, vgl. dessen §31 mit dem an
den Arbeitsunfall bzw. die Berufskrankheit angelehnten Dienst-
unfall bzw. Diensterkrankung),

• Personen, die nach dem Bundesversorgungsgesetz oder Gesetzen,
die auf dieses verweisen, versorgt werden, z. B. Soldaten (§§27,81
Soldatenversorgungsgesetz), Zivildienstleistende (§47 Abs. 2 Zi-
vildienstgesetz),

• Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und An-
gehörige ähnlicher Gemeinschaften, z. B. Schwestern des Deut-
schen Roten Kreuzes (BSG SozR 3-2200 § 541 Nr 1),

• selbstständige Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, psychologische Psy-
chotherapeuten, Heilpraktiker und Apotheker (Diese können
sich aber freiwillig versichern.),

• wer in einem Haushalt als Verwandter oder Verschwägerter bis
zum zweiten Grad oder als Pflegekind der Haushaltsführenden,
der Ehegatten oder der Lebenspartner unentgeltlich tätig ist mit
Ausnahme der Haushalte, die zu einem landwirtschaftlichen Un-
ternehmen gehören.

Nicht versicherbar weder über die Satzung noch über eine frei-
willige Versicherung sind (§ 3 Abs. 2, § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII):
• diejenigen, die ihren eigenen Haushalt führen, in dieser Funktion,
• Unternehmer von nicht gewerbsmäßig betriebenen Binnenfische-

reien, Imkereien, einschließlich Ehegatten und Lebenspartner,
• Fischerei- oder Jagdgäste.

Für landwirtschaftliche Kleinstunternehmen bis 0,12 Hektar be-
steht die Möglichkeit einer Versicherungsbefreiung (§ 5 SGB VII).

27



III. Der Arbeitsunfall

Der Arbeitsunfall ist neben der Berufskrankheit einer der beiden
Versicherungsfälle in der gesetzlichen Unfallversicherung, der nach
seinem Eintritt bestimmte Leistungen nach sich zieht (vgl. §7
Abs. 1 SGB VII, Überschrift vor §26 SGB VII). Arbeitsunfälle sind
heute in § 8 Abs. 1 SGB VII definiert als Unfälle von Versicherten in-
folge einer versicherten Tätigkeit. Daher wird im Folgenden
zunächst geklärt, was überhaupt ein Unfall in diesem Sinne ist (1.),
wann er „infolge" einer versicherten Tätigkeit erfolgte, also ein ver-
sicherter Unfall (^Arbeitsunfall) ist (2.), was anzuerkennende Un-
fallfolgen sind (3.) und wie Beweisschwierigkeiten gelöst werden
(4.). Abschließend werden anhand der umfangreichen Rechtspre-
chung zahlreiche einzelne Problemfelder erörtert (5.).

Der Wegeunfall ist gesetzessystematisch ein Unterfall des Arbeits-
unfalls (vgl. § 8 SGB VII), wird aber aufgrund seiner zahlreichen Be-
sonderheiten in einem eigenen Abschnitt (IV.) behandelt. Daran
schließen sich die Berufskrankheiten an (V), die den zweiten Ver-
sicherungsfall in der gesetzlichen Unfallversicherung bilden.

1. Unfall

Seit langem wird ein Unfall in der gesetzlichen Unfallversicherung
definiert als ein
• zeitlich begrenztes,
• von außen auf den Körper einwirkendes Ereignis,
• das zu einem Gesundheitsschaden oder zum Tod führt.

Und diese Definition ist nunmehr auch in § 8 Abs. 1 S. 2 SGB VII
enthalten.

Des Weiteren ist klarstellend auf Folgendes hinzuweisen:
Die Unfreiwilligkeit der Einwirkung bei dem, den das Geschehen

trifft, denn ein geplantes, willentliches Herbeiführen widerspricht
dem Begriff eines „Unfalls".
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III. Der Arbeitsunfall

Beispiel: Ein Schreiner sägt sich einen Daumen ab wegen der erwarteten
Verletztenrente nach einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 20 v. H.

Auf Verschulden oder verbotswidriges Verhalten kommt es nicht
an. §7 Abs.2SGBVII ist insofern unzweideutig: „Verbotswidriges
Handeln schließt einen Versicherungsfall nicht aus." D. h. auch ein
Verstoß gegen Sicherheitsvorschriften, klare Anweisungen usw. usf.
führt nicht zum Verlust des Versicherungsschutzes. Denn alle Ver-
schuldensdiskussionen, die den Betriebsfrieden nur stören würden,
sollen, soweit es geht, aus dem Betrieb heraus gehalten werden.

Beispiel: Der Schreiner sägt sich den Daumen ab, weil ein Schutzblech
abmontiert wurde: Es liegt unstreitig ein Arbeitsunfall vor. Die Fragen
- von wem wurde es abmontiert - dem Schreiner selbst oder welchem
Kollegen oder dem mitarbeitenden Unternehmer, warum wurde es ab-
montiert, hätte der Schreiner es nicht merken und anmontieren müs-
sen/können usw. usf.? - spielen keine Rolle (zur Beschränkung der Haf-
tung untereinander siehe VI.7.).

Von dieser Regel gibt es zwei eng begrenzte Ausnahmen:
• Personen, die den Tod von Versicherten vorsätzlich herbei geführt

haben, haben keinen Anspruch auf Leistungen (§ 101 Abs. 1
SGB VII). Also z. B. die Witwe, die ihren Mann vorsätzlich durch
einen „Arbeitsunfall" getötet hat.

• Ist der Versicherungsfall bei einer vom Versicherten begangenen
Handlung eingetreten, die nach rechtskräftigem strafgerichtlichen
Urteil ein Verbrechen oder ein vorsätzliches Vergehen ist, können
Leistungen ganz oder teilweise versagt oder entzogen werden
(§101 Abs. 2 SGB VII). Beispiel: Der Kraftfahrer der bei einer
Dienstfahrt rücksichtslos überholt und dadurch einen schweren
Unfall verursacht, kann, wenn er vom Strafgericht gemäß § 315 c
StGB verurteilt wird, auch seine Leistungen aus der gesetzlichen
Unfallversicherung verlieren (BSG SozR 3-2700 § 8 Nr 10).

a) Zeitliche Begrenzung

Diese ist von der Rechtsprechung auf höchstens eine Arbeits-
schicht angesetzt worden und soll der notwendigen Abgrenzung zur
Krankheit dienen, die nur im eingeschränkten Rahmen als Berufs-
krankheit anerkannt und entschädigt wird (siehe V). Kein Unfall ist
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deshalb eine Häufung kleinerer Schädigungen, die nicht längstens
in einer Arbeitsschicht, sondern erst in längerer Zeit einen wesent-
lichen Grad erreicht haben, es sei denn, einzelne von ihnen heben
sich besonders heraus (BSGE15, 112, 113; BSG SozR 2200
§548RVONr71).

Beispiele: Ein Versicherter erleidet durch monatelanges Arbeiten in star-
ker Zugluft eine Nierenbeckenentzündung. Ein Matrose geht über Bord,
wird jedoch nach vier Stunden gerettet. Durch das kalte Wasser erleidet
er - ebenfalls - eine Nierenbeckenentzündung. Im ersten Fall handelt sich
nicht um einen Arbeitsunfall, da erst Einwirkungen über mehr als eine Ar-
beitsschicht hinweg zur Erkrankung geführt haben. Bei dem Matrosen bil-
det die Nierenbeckenentzündung einen Arbeitsunfall, da die Einwirkun-
gen innerhalb einer Arbeitsschicht zur Erkrankung geführt haben.

Auch Infektionskrankheiten können Erkrankungen sein, die un-
fallversicherungsrechtlich einen Unfall bilden (BSGE15, 41, 45).

b) Von außen auf den Körper einwirkendes Ereignis

Dieses Ereignis, kurz gesagt das Unfallereignis, setzt kein beson-
deres, ungewöhnliches Geschehen voraus; alltägliche Vorgänge wie
Stolpern usw. genügen. Es dient der Abgrenzung zu Gesundheits-
schäden aufgrund inneren Ursachen, wie Herzinfarkt, Kreislaufkol-
laps usw., wenn diese während der versicherten Tätigkeit auftreten
(siehe III.5.p).

Für die Einwirkung von außen reicht bei einem Stolpern und Stür-
zen z.B. das Aufschlagen des Versicherten auf den Boden. Es
gehören aber auch eine Quetschung, ein Verbrennen oder Ver-
brühen, eine Vergiftung und jede Einwirkung eines Gegenstandes
von außen auf den Körper dazu. Die Einwirkung kann, muss aber
nicht sichtbar sein, z. B. radioaktive Strahlung oder elektromagne-
tische Wellen. Ggf. genügt sogar eine starke Sonneneinstrahlung,
die von außen mittelbar zu einem Kreislaufkollaps führt, der dann
als Arbeitsunfall anzuerkennen ist.

Beispiel: Dachdecker, der im Hochsommer bei über 50° in der Sonne
stundenlang ohne Schatten auf dem Dach arbeitet.
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c) Gesundheitsschaden

Zwar gehört zum allgemeinen Begriff des Unfalles nicht zwingend
ein Gesundheitsschaden bzw. im Extremfall der Tod. Die gesetzli-
che Unfallversicherung entschädigt jedoch nur die Folgen körperli-
cher Schädigungen, so dass im Regelfall ein Unfall im Sinne der ge-
setzlichen Unfallversicherung einen Körperschaden voraussetzt.
Daher wird die bloße Einwirkung als solche auf den Körper auch
nur als „Unfallereignis", nicht aber als Unfall bezeichnet.

Notwendig ist jedoch nicht, „dass Blut fließt". Abgesehen von in-
neren Verletzungen können insbesondere z. B. bei einem Überfall
auf eine Bank bei den Bankangestellten auch rein psychische Ge-
sundheitsschäden auftreten, die dann ebenso wie Organschäden zu
versorgen sind (BSGE18, 163, 164; BSG SozR 2200 §548RVO
Nr71; zu psychischen Unfallfolgen siehe III.3.c).

Von diesem Erfordernis des Gesundheitsschadens gibt es folgen-
de Ausnahmen:
• Beschädigung oder Verlust eines Hilfsmittel (z. B. Brille, Prothese)

als Gesundheitsschaden (§8 Abs. 3 SGBVII): Denn die Hilfs-
mittel sind an die Stelle des entsprechenden Körperteils ge-
treten. Z. B. bei einem Sturz bricht sich der Unterschenkelampu-
tierte nicht den Unterschenkel, sondern die Prothese. Dieser
Schadensersatz(!)anspruch des Versicherten bei Beschädigung
oder Verlust eines Hilfsmittels ist nicht durch die in der gesetz-
lichen Krankenversicherung geltenden Festbeträge begrenzt, um-
fasst aber auch nicht Luxusausführungen, sondern nur das ent-
sprechend dem jeweiligen Hilfsmittel Sinnvolle (BSGE87, 301).

•Sachschäden bei Hilfeleistungen nach §2 Abs. 1 Nr. l la) und
Nr. 13a) undc) versicherten Personen (§ 13 SGBVII - Einzelhei-
ten siehe II.3.).

d) Ursachenzusammenhang

Ob oder inwieweit die Einwirkung zu einem Gesundheitsschaden
„geführt" hat, ist in der Praxis der gesetzlichen Unfallversicherung
eine der immer wieder umstrittensten Fragen.

Das „Führen" steht als Ausdruck für den zwischen Einwirkung
und Gesundheitsschaden erforderlichen Ursachenzusammenhang
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(= Kausalität oder Kausalzusammenhang). Denn wie einleitend
schon gesagt wurde, sind die Grundprinzipien der gesetzlichen Un-
fallversicherung der soziale Schutz für den Arbeitnehmer einherge-
hend mit der sog. Haftungsersetzung auf Seiten des Unternehmers
verbunden mit dessen alleiniger Beitragszahlung und Freistellung
von Haftpflichtansprüchen des Arbeitnehmers. Dementsprechend
ist es nur konsequent, wenn alleine solche Schäden als Arbeitsun-
fälle anerkannt und von den Unfallversicherungsträger entschädigt
werden, die durch die versicherte Tätigkeit und Einwirkung verur-
sacht wurden.

Naturwissenschaftlich oder abstrakt-philosophisch ist alles das
für einen bestimmten Schaden (oder „Erfolg") ursächlich (= kausal)
und damit Ursache (= Bedingung), was nicht weg gedacht werden
kann, ohne dass es zu dem Ergebnis nicht gekommen wäre (Bedin-
gungstheorie, Lateinisch: „conditio sine qua non"). Dies führt, weil
jedes heutige Ereignis oder Ergebnis auf früheren Ereignissen be-
ruht, zu einer letztlich unendlichen Ursachenkette: Ursachen für
einen bestimmten Unfallschaden sind unter anderem, dass der Ver-
sicherte gerade diese konkrete Arbeit gemacht hat, dass er an die-
sem Tag überhaupt zur Arbeit gegangen ist, dass er diese Arbeits-
stelle inne hatte, dass er nicht einen anderen Beruf gelernt hat,
dass..., dass er irgendwann geboren wurde, dass seine Mutter sei-
nen Vater kennen gelernt hat, dass... - und so kann es weitergehen
bis zu „Adam und Eva".

Eine derartige unendliche Ursachenkette ist aber für eine heutige,
praktische Rechtsanwendung nicht zu gebrauchen: Wenn ein An-
gestellter, der ein schweres Rückenleiden hat, sich arbeitsbedingt
nur bückt, um ein Blatt Papier aufzuheben, und dabei einen Band-
scheibenvorfall erleidet, so ist dieser Bandscheibenvorfall sicherlich
durch das versicherte Bücken naturwissenschaftlich verursacht.
Dass nun aber der Unfallversicherungsträger und mittelbar der Un-
ternehmer für die gesamten Behandlungskosten des Bandscheiben-
vorfalls usw. aufkommen soll, ist jedoch sachlich nicht zu begrün-
den, wenn angesichts der Schwere des Rückenleidens der Band-
scheibenvorfall auch bei jeder anderen privaten Gelegenheit hätte
auftreten können und sich nur zufällig während er Arbeit ereignet
hat.
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Im Strafrecht, in dem die Bedingungstheorie gilt, erfolgt die Ein-
grenzung (= Zurechnung) der „Erfolge" zu den handelnden Perso-
nen über die Schuld (Vorsatz, Fahrlässigkeit). Im Zivilrecht wird die
naturwissenschaftliche Kausalität mittels der so genannten Ad-
äquanz-Theorie eingeengt. Danach ist eine Ursache adäquat, wenn
sie nicht nur unter besonders eigenartigen, unwahrscheinlichen und
nach dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge außer Betracht zu las-
senden Umständen geeignet ist, den Erfolg herbeizuführen (BGHZ
7, 204; 57, 141).

Im Sozialrecht erfolgt die Eingrenzung mittels der Theorie der we-
sentlichen Bedingung: Als kausal und rechtserheblich werden nur
solche Ursachen angesehen, die wegen ihrer besonderen Beziehung
zum Erfolg zu dessen Eintritt wesentlich mitgewirkt haben (vgl.
grundlegend Reichsversicherungsamt, AN 1912, S. 9301; übernom-
men vom BSG in BSGE1, 72, 76; 1, 150, 1561). D.h. nicht jeder
Gesundheitsschaden, der durch ein Ereignis naturwissenschaftlich
verursacht wird, wird als Unfallfolge anerkannt, sondern nur derje-
nige, der „wesentlich" durch das Ereignis verursacht wurde. Dies ist
angesichts der alleinigen Beitragszahlung der Unternehmer und der
Weite der naturwissenschaftlichen Verursachung (vgl. nur das obi-
ge Beispiel) auch grundsätzlich sachgerecht.

Welche Ursache wesentlich ist und welche nicht, muss aus der
Auffassung des praktischen Lebens über die besondere Beziehung
der Ursache zum Eintritt des Erfolgs bzw. Gesundheitsschadens
abgeleitet werden, also letztlich aus den besonderen Umständen
des Einzelfalles. Entscheidend sind damit für die Anerkennung
eines Ursachen- oder Kausalzusammenhangs zwischen Unfall-
ereignis und Gesundheitssschaden nach der Theorie der wesent-
lichen Bedingung bestimmte Wertentscheidungen (vgl. BSGE1,
50, 156; BSGE 18, 101, 103), so dass es richtiger ist, von der Zu-
rechnung eines bestimmten Schadens zu einem bestimmten Ereig-
nis, als von einem Ursachen- oder Kausalzusammenhang zu spre-
chen.

Wie schon das obige Beispiel gezeigt hat, spielen diese Fragen vor
allem eine Rolle, wenn es um mehrere Ursachen im naturwissen-
schaftliche Sinne geht. Bei einem schlichten Sturz mit einem Un-
terschenkelbruch ist die wesentliche Ursache Sturz nicht umstrit-
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ten. Die praktischen Probleme treten vor allem bei (unerkannten)
Vorschäden auf.

Haben mehrere Ursachen zu einem Erfolg (= Schaden) beigetra-
gen, so kann es mehrere rechtlich wesentliche Mitursachen geben.
Es wird dann von einer sog. konkurrierenden Kausalität gespro-
chen. Diese setzt jedoch nicht voraus, dass die Bedingungen
„gleichwertig" oder „annähernd gleichwertig" sind. Auch eine nicht
annähernd gleichwertige, sondern rechnerisch verhältnismäßig
niedriger zu bewertende Ursache kann für den Erfolg rechtlich we-
sentlich sein, solange die andere (n) Ursache (n) keine überragende
Bedeutung haben. Ist jedoch eine der Bedingungen oder sind meh-
rere Bedingungen gemeinsam gegenüber einer anderen von überra-
gender Bedeutung, so ist oder sind nur die erstgenannte(n) Bedin-
gungen) „wesentlich" und damit Ursache(n) im Sinne des Sozial-
rechts (BSGE 12, 242, 2451). Die andere (naturwissenschaftliche)
Ursache, die nicht als „wesentlich" anzusehen ist und damit als Ur-
sache nach der Theorie der wesentlichen Bedingung und im Sinne
des Sozialrechts ausscheidet, wird meist als so genannte „Gelegen-
heitsursache" oder Auslöser bezeichnet.

Praktische Relevanz hat dies, wenn aufgrund eines Ereignisses be-
stimmte Beschwerden erst auftreten und der Gesundheitsschaden
zwar durch das Ereignis naturwissenschaftlich verursacht wurde,
aber aufgrund schon vorher bestehender Gesundheitsstörungen
oder Anlagen vorgezeichnet war und durch den Unfall nur ausgelöst
wurde. Dann sind für die aufgetretenen Gesundheitsschäden die
Vorschäden allein Ursache im Sinne des Sozialrechts und das Un-
fallgeschehen wird nur als so genannte „Gelegenheitsursache" be-
zeichnet (BSGE 12, 242, 246).

Beispiel: A fällt bei der Arbeit aufs Knie. Wegen nicht besser werdender
Beschwerden wird er nach 1 Woche arthroskopiert. Dabei werden alter-
nativ folgende Befunde erhoben:
(a) ein frischer Meniskusriss
(b) nur degeneriertes, zerfasertes Meniskusgewebe
(c) ein frischer Meniskusriss und degeneriertes Meniskusgewebe.

Für die Entscheidung, inwieweit ein fortdauernder Gesundheitsschaden
durch den Sturz aufs Knie nach der Theorie der wesentlichen Bedingung
verursacht wurde, kann von Folgendem ausgegangen werden: Im Fall a)
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ist dies relativ unproblematisch zu bejahen. Im Fall b) scheidet dies aus,
weil keine akuten Verletzungszeichen gefunden wurden, aber massive
Vorschäden. Dies wäre ein Fall, in dem der Sturz als Gelegenheitsursa-
che bezeichnet würde. Im Fall c) käme es darauf an, ob der Sturz zumin-
dest eine wesentliche Teiiursache für den Meniskusriss war. Entschei-
dend dafür wären einerseits das konkrete Geschehen, die Schwere des
Sturzes, die akut erhobenen Befunde usw., andererseits das Ausmaß des
Verschleißes.

Hypothetische Ursachen und Kausalverläufe haben außer Be-
tracht zu bleiben, weil sie gerade nicht kausal sind und damit auch
nicht in einem entsprechenden Zusammenhang mit dem Versiche-
rungsfall stehen. Der einmal eingetretene Versicherungsfall und die
Leistungspflicht des Unfallversicherungsträgers werden somit nicht
berührt oder eingeschränkt, wenn der durch einen Versicherungs-
fall eingetretene Gesundheitsschaden durch eine andere Ursache
oder einen anderen Kausalverlauf zu einem späteren Zeitpunkt
auch entstanden wäre (BSGE14, 172, 176; 63, 277, 281).

Hervorzuheben ist eine Konsequenz der Theorie der wesentlichen
Bedingung: Wird festgestellt, dass eine vom Versicherungsschutz
umfasste Teilursache im Vergleich mit anderen unversicherten Ur-
sachen für einen bestimmten Gesundheitsschaden wesentlich ist,
führt dies zur vollen Haftung der gesetzlichen Unfallversicherung
für den gesamten Schaden (Alles-oder-nichts-Prinzip). Denn es gibt
keine Schadensteilung.

Die vom Reichsversicherungsamt ursprünglich für die gesetzliche
Unfallversicherung entwickelte Theorie der wesentlichen Bedin-
gung wird mittlerweile praktisch im gesamten Sozialrecht sowie
vom Bundesverwaltungsgericht im Dienstunfallrecht der Beamten
angewandt. Im Unterschied zur zivilrechtlichen Adäquanztheorie
wird in der gesetzlichen Unfallversicherung für die Leistungspflicht
des Unfallversicherungsträgers gegenüber dem Versicherten nicht
an der Haftung eines Schädigers oder eines anderen Haftpflichtigen,
sondern an dem schädigenden Ereignis angeknüpft und eine indivi-
duelle Betrachtung dieses Ereignisses und des Versicherten vorge-
nommen.
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2. Versicherter Unfall

Ein Unfall ist als Arbeitsunfall ein in der gesetzlichen Unfallversi-
cherung versicherter Unfall, wenn der Versicherter den Unfall „in-
folge einer den Versicherungsschutz nach §§ 2, 3 oder 6 begründen-
den Tätigkeit (versicherten Tätigkeit)" erleidet (§8 Abs. 1 S. 1
SGBVII).

„Infolge" bedeutet, dass ein Zusammenhang zwischen der versi-
cherten Tätigkeit und dem Unfall erforderlich ist. Dieser Zusam-
menhang ist bei typischen Arbeitsunfällen außer Frage, z.B. bei
dem Sturz eines Elektrikers von der Leiter beim Befestigen eines
Stromkabels, beim Abschneiden eines Fingers während des Sägens
durch den Schreiner usw. Bei anderen Unfälle ist dieser Zusam-
menhang mit der versicherten Tätigkeit nicht derart klar, z. B. Un-
fälle in der Werkskantine beim Mittagessen oder beim Reifenwech-
sel für das eigene Privatauto in der Kfz-Werkstatt des Unterneh-
mens.

a) Zwischenschritt: Tätigkeit zur Zeit des Unfalls

Bei Betrachtung des Zusammenhangs zwischen versicherter
Tätigkeit und Unfall ist daher zu beachten, dass als Zwischenschritt
die unfallbringende oder zum Unfall führende Verrichtung als zur
Zeit des Unfalls ausgeübte Tätigkeit (im Folgenden: Tätigkeit zur
Zeit des Unfalls) von Bedeutung sein kann, weil nicht jede einzelne
Verrichtung und Tätigkeit des grundsätzlich Versicherten im Laufe
eines Arbeitstages im Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit
steht und damit versichert ist. Denn nicht jeder Unfall, der „auf der
Arbeit" passiert, ist automatisch ein Arbeitsunfall, weil es in der
gesetzlichen Unfallversicherung mit Ausnahme der Schiff fahrt (§10
SGBVII) keinen so genannten Betriebsbann gibt (BSGE41, 137,
139).

Ein sich bei privaten (= eigenwirtschaftlichen) Tätigkeiten ereig-
nender Unfall ist in der Regel nicht versichert, auch wenn er sich
während der Arbeitszeit und auf der Arbeitsstelle ereignet. Die
Grenzziehung zwischen eigenwirtschaftlichen (= unversicherten)
und versicherten (=dem Unternehmen zu dienen bestimmten)
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Tätigkeiten ist die entscheidende, in diesem Zusammenhang zu
klärende Frage. Typische eigenwirtschaftliche Tätigkeiten sind die-
jenigen, die mit dem alltäglichen Leben, dem Menschsein als sol-
chem zusammenhängen und keine spezifischen Zusammenhang
mit der versicherten Tätigkeit aufweisen, z. B. Essen und Trinken,
Schlafen, Waschen. Aber schon beim letzten Beispiel gibt es als ty-
pische Ausnahme die stark verschmutzende Arbeit, z. B. als Berg-
mann, und die anschließende versicherte „Körperreinigung". D. h.
bei allem Bemühen um klare Regeln und Grenzen kann die Ent-
scheidung im Einzelfall nur in Würdigung sämtlicher Umstände des
Einzelfalls einzelfallbezogen erfolgen.

b) Rechtscharakter dieses Zusammenhangs

Der Zusammenhang zwischen der versicherten Tätigkeit und dem
auf den Körper einwirkenden Ereignis wird oft als Ursachenzusam-
menhang angesehen. Das BSG vermeidet seit Jahren, insoweit be-
reits von einem Ursachenzusammenhang zwischen der versicherten
Tätigkeit und dem Unfall zu sprechen, wie es in der früheren Recht-
sprechung des BSG häufig geschehen ist (vgl. BSGE30, 278, 281),
sondern verwendet den Begriff „Zusammenhang" in Verbindung
mit verschiedenen Zusätzen (BSGE58, 76, 77: „innerer Zusam-
menhang", „wesentliche sachliche Verbindung"; BSG SozR 2200
§548 Nr92: „sachliche Verbindung"; BSG SozR 3-2200 §539
Nrl7: sachliche Verbindung = innerer Zusammenhang = rechtlich
wesentlicher Zusammenhang). Damit soll deutlich werden, dass es
sich insoweit um die Abgrenzung des Umfanges des Versicherungs-
schutzes durch die Zurechnung bzw. Zuordnung der Tätigkeit zur
Zeit des Unfalls zur versicherten Tätigkeit handelt, also um die Er-
mittlung der Grenze, bis zu welcher der Versicherungsschutz reicht,
letztlich damit um eine Wertentscheidung.

Kriterien zur Bestimmung dieser Grenzziehung zwischen „versi-
chert" und „unversichert" sind der „Schutzzweck der Norm"
(BSGE38, 127, 129) und die der gesetzlichen Unfallversicherung
zugrunde liegende Ablösung der Unternehmerhaftpflicht durch die
gesetzliche Unfallversicherung, einhergehend mit deren alleinigen
Finanzierung durch die Unternehmen (siehe: VIII.), aber auch die
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in ihr zum Ausdruck kommende Fürsorge des Unternehmers für sei-
ne Beschäftigten (vgl. BSGE87, 224, 227).

Daran ändert auch der Umstand nichts, dass dennoch häufig Fra-
gen des ursächlichen Zusammenhangs im Mittelpunkt stehen, z. B.
wenn umstritten ist, inwieweit ein Unfall durch vorherigen Al-
koholgenuss verursacht wurde (siehe III.5.n). Denn eine Beurtei-
lung des Ursachenzusammenhangs nach der Theorie der wesent-
lichen Bedingung ist ebenfalls eine wertende Entscheidung (siehe
Ill.l.d).

Daher sollte von dem Begriff der „haftungsbegründenden Kausa-
lität", der in diesem Zusammenhang zwar oft, aber nicht immer mit
derselben Bedeutung benutzt wird, kein Gebrauch gemacht werden.
Denn für die Beurteilung des Zusammenhangs zwischen versicher-
ter Tätigkeit und Unfallereignis sind letztlich nicht der (naturwis-
senschaftliche) Ursachenzusammenhang entscheidend, sondern
die aufgezeigten Wertungen, zumal der Begriff in der Sache nicht
weiterhilft (vgl. Ricke, BG1996, 770ff.: „Taugenichts").

c) Handlungstendenz als Entscheidungsmaßstab

Die Unterscheidung zwischen grundsätzlich versicherter Tätigkeit
und der Tätigkeit zur Zeit des Unfalls hat zur Grundlage, dass ein
rein zeitlicher und räumlicher Zusammenhang („Alles, was ,auf der
Arbeit passiert, ist versichert.") zur Bejahung des Zusammenhangs
zwischen versicherter Tätigkeit und Unfallereignis aus den genann-
ten Gründen nicht ausreicht.

Ob eine Verrichtung oder Tätigkeit im sachlichen Zusammenhang
mit der versicherten Tätigkeit steht, insbesondere mit einem Be-
schäftigungsverhältnis (vgl. §2 Abs. 1 Nr. 1SGBVII), ist dadurch
gekennzeichnet, dass sie ihrer Zweckbestimmung (Handlungsten-
denz) nach dem Unternehmen zu dienen bestimmt ist (so schon
BSG SozR Nr 22 zu § 548 RVO; BSG SozR 2200 § 539 Nr 119). Es
ist nicht abstrakt festzustellen, ob eine Verrichtung ihrer Art nach
dem Unternehmen dienlich sein kann, sondern es muss die
Zweckrichtung des Tätigen auf eine dem Unternehmen dienliche
Verrichtung gerichtet sein. Die Handlungstendenz selbst ist aber an-
hand objektiver Kriterien festzustellen.
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Beispiel: Ein Arbeitnehmer steckt aus Verärgerung über seinen Chef,
einen Teil des Firmengebäudes in Brand, der sowieso abgerissen wer-
den soll, was er aber nicht weiß. Wenn er sich dabei verletzt, steht er nicht
unter Versicherungsschutz, weil er dem Unternehmen nicht dienen will,
wenn er es auch objektiv tut.

Im sachlichen Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit steht
bei einem Beschäftigten jede Verrichtung,
• die zu der versicherten Tätigkeit gehört, für die er eingestellt wur-

de, und
• die er auf besondere oder im Rahmen einer allgemeinen Weisung

eines Vorgesetzen ausübt.
Eine ausdrückliche Anweisung des Arbeitgebers oder eines Be-

auftragten ist jedoch nicht Voraussetzung für die Annahme eines Ar-
beitsunfalles. Es reicht aus, dass der Versicherte aus seiner Sicht da-
von ausgehen kann, dies sei eine dem Unternehmen zu dienen be-
stimmte Tätigkeit. Ob eine Tätigkeit dem Unternehmen dienlich ist,
beurteilt sich folglich nicht danach, ob die Tätigkeit dem Unterneh-
men objektiv dienlich war, sondern es ist ausreichend, dass der Ver-
sicherte von seinem Standpunkt aus der Auffassung sein konnte,
dass die Tätigkeit geeignet sei, den Interessen des Unternehmens zu
dienen. Es schließt somit den Versicherungsschutz nicht aus, wenn
der Versicherte eine Arbeit verrichtet, die dem Unternehmen objek-
tiv keinen Nutzen bringt oder ihm sogar schadet (z. B. schuldhaft
schlechte Arbeit, objektiv untaugliche Verrichtung), sofern sie nicht
offensichtlich den Interessen des Unternehmens zuwiderläuft.
Denn auf Erfolgt kommt es nicht an (BSGE20, 215, 218; 30, 282,
283 f.).

Die Formulierung „dem Unternehmen zu dienen bestimmte
Tätigkeit" geht von dem Beschäftigten als Ausgangspunkt der ge-
setzlichen Unfallversicherung aus. Bei den anderen Tatbeständen
des § 2 Abs. 1 Nr. 2 bis 17 SGB VII ist der Begriff entsprechend an-
zuwenden und z. B. im Rahmen der Nr. 13 a) die Hilfeleistung und
bei Nr. 13 b) das Blutspenden als das „Unternehmen" anzusehen
(vgl. BSG SozR 3-2200 § 539 Nr 46).
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d) Gemischte Tätigkeiten

Eine gemischte Tätigkeit liegt vor, wenn eine Verrichtung sowohl
betrieblichen als auch privaten, eigenwirtschaftlichen Interessen
dient. Bei einer solchen ist Versicherungsschutz gegeben, wenn die
betrieblichen Interessen verglichen mit den privaten wesentlich
sind. Hierzu ist eine genaue Betrachtung des Einzelfalls erforder-
lich, zumal z. B. eine Arbeitnehmertätigkeit in aller Regel wegen des
erzielbaren Entgeltes im eigenen Interessen ausgeübt wird (BSGE 3,
240, 245; 20, 215, 217).

Beispiel: Ein Fahrer nutzt die Betriebsfahrt zum Bahnhof, bei der er
Pakete für das Unternehmen abholt, um auch seine Fahrkarte für die am
Wochenende geplante private Reise zu kaufen. Dann besteht auf dieser
Fahrt zum Bahnhof Versicherungsschutz, weil sie wesentlich mit dem Un-
ternehmen zusammenhängt.

Lässt sich jedoch eine Tätigkeit eindeutig in zwei Teile zerlegen,
von denen einer dem Betrieb und der andere privaten Interessen
dient, so ist für die Annahme einer gemischten Tätigkeit kein Raum:
Es besteht Versicherungsschutz nur während des Teils der Tätigkeit,
der dem Unternehmen wesentlich dient. Dies bedeutet für den vor-
stehenden Fall: Verunglückt der Lkw-Fahrer auf der Wegstrecke zum
Bahnhof, so besteht Versicherungsschutz. Begibt er sich von der
Gepäckausgabe zum Fahrkartenschalter und verunglückt auf dieser
Wegstrecke oder beim Fahrkartenkauf, dann ist kein Versicherungs-
schutz gegeben, weil der Gesamt-Weg in eine wesentlich auch dem
Unternehmen dienende und eine wesentlich allein den privaten In-
teressen des Fahrers dienende Wegstrecke zerlegt werden kann.

Kein Versicherungsschutz besteht bei einer gemischten Tätigkeit,
wenn für die unfallbringende Verrichtung allein die privaten Inter-
essen des Verletzten wesentlich waren und den betrieblichen nur so
nebenbei nachgekommen wird. Geht z. B. ein Versicherter aus pri-
vaten Gründen während der Arbeitspause zu seinem Geldinstitut,
um dort persönliche Angelegenheiten zu regeln, so besteht auf dem
Rückweg nicht deshalb Versicherungsschutz, weil ihm auf der Bank
ein Brief mitgegeben wurde, der sonst mit der Post übersandt wor-
den wäre und nur gelegentlich des Aufsuchens durch den Beschäf-
tigten diesem mitgegeben wird.
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Aus diesen Ausführungen ist bereits erkennbar, dass der Versi-
cherungsschutz nicht besteht, solange der Versicherte seine versi-
cherte Tätigkeit unterbrochen hat, z. B. um sich für eine Privatan-
gelegenheit zu einer Behörde zu begeben. Verunglückt er dabei, so
besteht kein Versicherungsschutz. Bei einer nach Art und Dauer
aber nur geringfügigen Unterbrechung besteht weiterhin Versiche-
rungsschutz (siehe III.5.d), IV.l.c).

3. Unfallfolgen

Welche dauerhaften Gesundheitsstörungen durch die Einwirkung
von außen auf den Körper des Versicherten (= Unfallereignis) ver-
ursacht wurden, ist neben der Voraussetzung, dass es sich über-
haupt um einen Unfall infolge der versicherten Tätigkeit handelt, die
zweite zentrale Frage bei vielen Arbeitsunfällen.

Hervorzuheben für diesen Ursachenzusammenhang zwischen
Unfallereignis und Gesundheitsstörungen ist die beim Begriff des
Unfalls dargestellte Unterscheidung: Der Ursachenzusammenhang
ist nicht rein naturwissenschaftlich nach der Bedingungstheorie zu
beurteilen, sondern wertend nach der im Sozialrecht geltenden
Theorie der wesentlichen Bedingung (siehe Ill.l.d) und das Beispiel
mit dem Meniskusschaden).

Der Ursachenzusammenhang zwischen dem Unfallereignis und
dem unmittelbar auftretenden Gesundheitsschaden ist in den Fällen
meistens relativ leicht zu beurteilen, in denen es unmittelbar zu
einer Verletzung kam, z. B. beim Sturz von der Leiter bricht sich der
Versicherte einen Wirbelkörper oder verletzt sich am Kopf. In die-
sen eindeutigen Fällen ist der Körperschaden durch den Arbeitsun-
fall entstanden und die Kausalität für diesen unmittelbar auftreten-
den Gesundheitsschaden, den so genannten Gesundheitserstscha-
den, in der Regel außer Streit. Treten aber, nachdem der
Wirbelkörperbruch verheilt ist, in der Folgezeit „Rückenbeschwer-
den" auf oder hat der Versicherte, nachdem die Kopfverletzung
äußerlich abgeheilt ist, öfters Kopfschmerzen, so stellt sich die Fra-
ge, ob diese ebenfalls durch den Arbeitsunfall verursacht wurden.
Auch diese Beurteilung des Ursachenzusammenhang hat nach der
Theorie der wesentlichen Bedingung zu erfolgen und nur dann,
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wenn dies bejaht wird, sind die über die ausgeheilten Gesundheits-
erstschäden hinaus bestehenden gesundheitlichen Einschränkun-
gen als dauerhafte Unfallfolgen anzuerkennen.

Noch schwieriger ist es, wenn beim Versicherten bereits eine
Krankheitsanlage bestanden hat, die aber noch nicht zum Ausbruch
gekommen war, und für die Entstehung des Gesundheitsschadens
sowohl die Krankheitsanlage als auch der Arbeitsunfall ursächlich
waren. Es stellt sich dann die Frage nach der wesentlichen Bedin-
gung (vgl. das Beispiel mit dem Meniskusschaden). Die hierfür er-
forderliche Entscheidung ist im Einzelfall oft sehr schwierig zu tref-
fen und, wenn der ursächliche Zusammenhang nach der Theorie
der wesentlichen Bedingung verneint wird, weil das Unfallereignis
nur eine Gelegenheitsursache war, ist dies für den betroffenen Ver-
sicherten nur selten überzeugend, denn vor dem Unfall hatte er kei-
ne Beschwerden und danach war es nicht mehr wie vorher.

Verschärft wird dieses Problem durch das Alles-oder-nichts-Prin-
zip in der gesetzlichen Unfallversicherung: Entweder ist der Arbeits-
unfall zumindest eine wesentliche Bedingung für den Gesundheits-
schaden, dann tritt der Unfallversicherungsträger voll ein für den
gesamten Gesundheitsschaden, oder der Arbeitsunfall ist keine we-
sentliche Bedingung, also eine Gelegenheitsursache, dann tritt er
überhaupt nicht ein. - Es gibt keine Schadensteilung oder -quote-
lung.

Im Folgenden werden zunächst einige medizinische Grundbegrif-
fe geklärt, dann die besonderen Problemfälle der Verschlimmerung
und der psychischen Unfallfolgen erörtert. Es folgt der Extremfall
Tod und abschließend die weitere Entwicklung mit den möglichen
mittelbaren Unfallfolgen.

a) Sozialmedizinische Grundbegriffe und
Kausalitätsbeurteilung

Als Krankheit wird in der gesetzlichen Unfallversicherung in
Anlehnung an den medizinischen Krankheitsbegriff ein Gesund-
heitsschaden im Sinne eines regelwidrigen Körper- oder Geisteszu-
standes als ausreichend angesehen, der bei einem Körperzustand
vorliegt, der von der durch das Leitbild des gesunden Menschen ge-
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prägten Norm abweicht. Irgendwelche Leistungsansprüche müssen
damit nicht verbunden sein (BSG SozR Nr 6 zu §551RVO; BSG
SozR2200§551Nr35).

Die Entstehung einer Krankheit liegt vor, wenn ein regelwidriger
Körper- oder Gesundheitszustand erstmals hervorgetreten und als
manifester Gesundheitsschaden deutlich geworden ist. Davon zu
unterscheiden ist die Krankheitsanlage als zwar regelwidriger, aber
klinisch und funktioneil noch nicht in Erscheinung getretener
(„stummer") Zustand.

Das Wiederaufleben einer Krankheit erfordert, dass diese schon
einmal als manifester Gesundheitsschaden hervorgetreten ist, dann
abheilte und nun wieder auftritt („neuer Krankheitsschub", „Rück-
fall").

Für die anzustellende, in der Regel medizinische Kausalitätsbeur-
teilung ist von der Theorie der wesentlichen Bedingung auszugehen.
Dies wirft dem Grunde nach keine Probleme auf. Problematisch
sind jedoch die Fälle, in denen zwischen dem Unfallereignis und
möglich privaten (= unversicherten) konkurrierenden Ursachen ab-
zuwägen ist und das Unfallereignis ggf. keine wesentliche Ursache,
sondern nur eine Gelegenheitsursache für den mittlerweile beste-
henden Gesundheitsschaden sein soll. Denn wenn das Unfallereig-
nis nur eine unwesentliche Gelegenheitsursache war, wird der Ge-
sundheitsschaden nicht als Folge des Arbeitsunfalls (= Unfallfolge)
anerkannt und der Unfallversicherungsträger braucht aufgrund des
Alles-oder-Nichts-Prinzips für sie keine Leistungen zu erbringen
(siehe III.l.d) das Beispiel mit dem Meniskusschaden).

Für diese Abwägung zwischen Unfallereignis und konkurrieren-
der Ursache ist Folgendes zugrunde zulegen:
• Beide müssen im so genannten Vollbeweis (siehe III.4.) feststehen

(BSGE61, 127, 130).
• Es kommt nur darauf an, ob das Unfallereignis wesentlich ist oder

nicht; die Qualität der konkurrierende Ursache ist nur im Ver-
hältnis zu ihr von Bedeutung.

• Wesentlich heißt nicht gleichwertig (siehe III.l.d)!

Das Unfallereignis ist wesentlich (vgl. Schönberger/Mehrtens/
Valentin, Arbeitsunfall und Berufskrankheit, 1.3.6.2),
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• wenn die Krankheitsanlage zur Entstehung des Gesundheitsscha-
dens einer besonderen äußeren Einwirkung bedurfte und diese im
Unfallereignis enthalten ist,

• wenn trotz Krankheitsanlage der Gesundheitsschaden ohne das
Unfallereignis zu einem nicht unwesentlich späteren Zeitpunkt
(1 Jahr) aufgetreten wäre, dieser aber durch das Unfallereignis vor-
verlegt wurde.
Das Unfallereignis ist nicht wesentlich, wenn die Krankheitsanla-

ge so schwer war, dass die „Auslösung" akuter Erscheinungen nicht
besonderer, in ihrer Art unersetzlicher äußerer Einwirkungen be-
durfte, sie also zu derselben Zeit auch ohne äußere Einwirkung auf-
treten konnte oder bereits alltäglich vorkommende Ereignisse in ab-
sehbarer Zeit zu dem Gesundheitsschaden geführt hätten (BSG
SozR 3-2200 §548 Nr 11). In diesem Fall hatte das Unfallereignis
nur auslösenden Charakter und wird als Gelegenheitsursache be-
zeichnet.

b) Verschlimmerung

Der Arbeitsunfall kann jedoch auch auf einen bereits bestehenden
Körperschaden als Verschlimmerung einwirken. Dann ist nicht der
Körperschaden als solcher Folge des Arbeitsunfalles, sondern nur
der durch die Verschlimmerung verursachte Anteil.

Beispiel: A leidet seit Jahren an einer Herzerkrankung, die eine Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit (Minderung der Erwerbsfähigkeit) um 30 v. H.
bedingt. Bei seiner versicherten Tätigkeit erleidet er einen elektrischen
Schlag, der seine Herzerkrankung verschlimmert und bleibende Brand-
verletzungen an den Händen hervorruft. Die Brandverletzungen sind
durch den Arbeitsunfall entstanden und voll zu entschädigen. Bei der
Herzerkrankung ist nur der Verschlimmerungsanteil unfallbedingt.

Die in der Sozialmedizin und vielen Gutachten verwandten Be-
griffe
• vorübergehende Verschlimmerung: wenn das Unfallereignis zeit-

lich begrenzt das Grundleiden verschlimmerte,
• einmalig abgegrenzte Verschlimmerung: wenn das Grundleiden

durch das Unfallereignis auf Dauer in einer schwereres Stadium
„angehoben" wurde,
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• richtungsgebende Verschlimmerung: wenn das Grundleiden
durch das Unfallereignis im gesamten Ablauf beschleunigt und ge-
fördert wird und einen schwereren Verlauf nimmt,
sind sozialrechtlich unbeachtlich. Für die rechtliche Beurteilung

relevant ist das aktuell oder in der Vergangenheit vorliegende Aus-
maß der Verschlimmerung, dieses muss jedoch in seinem Umfang
bestimmbar sein. Insofern haben die Unfallversicherungsträger
Leistungen zu erbringen, und für zukünftige Entwicklungen gibt es
das Instrument des Verschlimmerungsantrags (BSGE 7,53, 56 f.; 11,
161, 163).

Im Ergebnis setzt die Verschlimmerung einer Krankheit zweierlei
voraus,
• dass schon vor Eintritt der Verschlimmerung ein manifester,

regelwidriger Körper- oder Geisteszustand vorhanden gewesen
ist

und, damit sie überhaupt als eigenständiger Zustand feststellbar ist,
• dass die Verschlimmerung als solche fassbar und bestimmbar, d. h.

von dem vorbestehenden Grundleiden und dem nun vorliegenden
Gesamtleiden abgrenzbar ist
(BSGE 7, 53, 56; 11, 161, 163f.; BSG SozR 3-3100 § 10 Nr 6).
Denn: Wirkt ein Arbeitsunfall auf einen bereits bestehenden Ge-

sundheitsschaden als Verschlimmerung ein, dann ist nicht der
anschließend bestehende gesamte Gesundheitsschaden als solcher
Folge des Arbeitsunfalles, sondern nur der durch die Verschlimme-
rung verursachte Anteil.

c) Psychische Unfallfoigen

Schon das Reichsversicherungsamt (AN 1926, 480) und erst recht
später das BSG (BSGE 18, 173, 175) sind davon ausgegangen, dass
nicht nur Geschehensabläufe im Gebiet des Körperlich-Organi-
schen eine wesentliche Bedingung für anzuerkennende Unfallfol-
gen sein können, vielmehr seien auch Vorgänge im Bereich des Psy-
chischen und Geistigen hinsichtlich ihrer rechtlichen Bedeutung zu
würdigen. Deshalb können psychische Störungen ebenfalls Folge
eines Arbeitsunfalles sein und werden auch zunehmend geltend ge-
macht. Zu unterscheiden sind Belastungsstörungen unmittelbar
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aufgrund des Ereignisses, Anpassungsstörungen aufgund der Un-
fallfolgen sowie posttraumatische Belastungsstörungen.

In der einschlägigen Literatur (vgl. Schönberger/Mehrtens/Va-
lentin, Arbeitsunfall und Berufskrankheit, 5.1 und 5.2) werden als
charakteristische Merkmale einer posttraumatischen Belastungs-
störung (ICD-10: F 43.1) genannt:
• Ereignis, das eine ernsthafte Bedrohung oder Schädigung des ei-

genen Lebens oder körperlichen Unversehrtheit oder einer nahe
stehenden Personen bedeutete,

• Wiederaufleben des Ereignisses in Gedanken, Träumen,
• Vermeidung von Situationen, die an das Ereignis erinnern,
• anhaltend erhöhtes Erregungsniveau.

Als Kriterien für die Anerkennung einer psychischen Erkrankung
als Unfallfolge werden aufgeführt:
• der Schweregrad des Unfallereignisses (objektives Geschehen),
• der Schweregrad des Unfallerlebnisses (subjektives Erleben, Be-

troffensein) ,
• die Persönlichkeit des Verletzten (mögliche psychische Störungen

vor dem Unfall, Lebenssituation usw.),
• mögliche sekundäre Motive (z.B. Rentenbegehren).

d) Tod als Unfallfolge

Die Folgen eines Arbeitsunfalles können so schwer sein, dass sie so-
gleich oder im Laufe der Zeit den Tod des Versicherten herbeiführen.
Dann ist der Tod ebenfalls die Folge des Arbeitsunfalles. Aber auch
hier müssen die Unfallfolgen eine wesentliche Ursache des Todes
gewesen sein. Dies ist bei sofort tödlichen Unfällen und dann relativ
leicht zu beurteilen, wenn nach dem Arbeitsunfall ausschließlich die
Folgen des Arbeitsunfalles den Tod verursacht haben.

Der Tod ist selbst dann eine Unfallfolge, wenn die durch den Un-
fall bedingten Gesundheitsstörungen zwar nicht allein, aber ge-
meinsam mit unfallunabhängigen Erkrankungen den Tod bedingt
haben, sofern die Unfallfolgen an dem Tod wesentlich mitgewirkt
haben. Das ist sogar dann der Fall, wenn der Unfall ein Leiden ver-
schlimmert und das Leiden durch die Verschlimmerung den Tod
herbeigeführt hat (BSGE 40, 273, 2741).
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Z. B. Ein Versicherter hat ein Leiden, das in absehbarer Zeit allein
zum Tode geführt hätte. Wenn dieses Leiden sich durch die Folgen
eines Arbeitsunfalles so verschlimmert, dass er wesentlich früher
stirbt, geht die Rechtsprechung davon aus, dass die Folgen des Ar-
beitsunfalles jedenfalls dann wesentlich für den Tod des Versicher-
ten waren, wenn der Versicherte durch die Folgen des Arbeitsunfal-
les mit ihren Auswirkungen auf sein unfallunabhängiges Leiden um
ein Jahr früher gestorben ist (BSGE12, 247, 253; 40, 273, 2741; 62,
220, 223).

Diese Rechtsprechung darf jedoch nicht missverstanden werden
in dem Sinne, dass ein Tod immer nur dann Unfallfolge ist, wenn da-
durch der Versicherte ein Jahr früher stirbt. Wenn z. B. ein schwer
krebskranker Versicherter noch eine versicherte Tätigkeit ausübt
und dabei z. B. bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt wird, so ist
dieser Tod auch dann Folge dieses Arbeitsunfalles und die Hin-
terbliebenen haben Anspruch auf Hinterbliebenenrente, wenn nach
dem einstimmigen Urteil aller Ärzte der Versicherte wegen seiner
schweren Krebserkrankung nur noch drei Monate gelebt hätte. Es
ist also nicht so, dass der Tod immer durch die Unfallfolgen um ein
Jahr vorverlegt sein muss, sondern lediglich, wenn im Einzelfall fest-
gestellt werden kann, dass die Lebenszeit um mindestens ein Jahr
durch die Folgen des Arbeitsunfalles verkürzt worden ist, dann ist
schon aus diesem Grund die Folge des Arbeitsunfalles eine wesent-
liche Bedingung des Todes (BSGE 62, 220, 223).

Ebenso wie psychische Störungen eine Unfallfolge sein können,
ist auch eine unfallbedingte Selbsttötung möglich: Wenn ein Versi-
cherter durch einen Arbeitsunfall so entstellt wird, dass er dies auf
die Dauer nicht erträgt und vor Verzweiflung sich selbst tötet (zum
Selbstmord siehe III.5.m).

e) Mittelbare Unfallfolgen

Ein Unfall während einer Tätigkeit, bei der kein Versicherungs-
schutz besteht (z.B. Spaziergang am Sonntag), ist eine mittelbare
Folge des früheren Arbeitsunfalles und wie dieser zu entschädigen,
wenn die durch einen früheren Arbeitsunfall verursachte Beein-
trächtigung des Gesundheitszustandes bei der Entstehung oder dem
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Ausmaß der Folgen des späteren Unfalles wesentlich mitgewirkt hat
(BSGE 1,254, 256).

Beispiel: Bei einem Spaziergang am Sonntag rutscht der Versicherte, der
bei einem Arbeitsunfall ein Bein verloren und nunmehr eine Prothese hat,
aufgrund der Prothese aus und bricht sich die Hand.

Ein besonderer Fall der mittelbaren Unfallfolge ist in § 11SGB VII
geregelt, der Unfälle bei Durchführung der Heilbehandlung, Reha-
bilitation, Berufshilfe, Wiederherstellung und Erneuerung eines
Hilfsmittels sowie Untersuchung eines Versicherungsfalls unter Ver-
sicherungsschutz stellt.

Unterläuft dem Arzt bei der Behandlung oder Untersuchung einer
unfallbedingter Gesundheitsstörung ein „Kunstfehler", so sind die
durch diesen Fehler entstandenen Gesundheitsstörungen ebenfalls
wesentlich durch den Arbeitsunfall bedingt und damit Unfallfolgen.
Dies gilt jedoch nicht, wenn der Arzt bei einer Untersuchung von
Folgen des Arbeitsunfalles von diesem unabhängige Gesundheits-
störungen erkennt und diese gelegentlich der unfallbedingten Un-
tersuchung sogleich mitbehandelt (BSG SozR 3-2200 § 548 Nr 13).

4. Beweisanforderungen

In der Zusammenschau führt die Definition des Arbeitsunfalls zu
folgenden Voraussetzungen bzw. Kette von Ursachen- bzw. Zurech-
nungszusammenhängen (siehe Abb. auf folgender Seite).

Schon dieses Schaubild zeigt, dass zwischen den zumeist äußer-
lich fassbaren Tatbestandsmerkmalen versicherte Tätigkeit - Tätig-
keit zur Zeit des Unfalls - Unfallereignis - Gesundheits(erst)scha-
den/Unfallfolge bzw. Tod sowie den sie verbindenden Zusammen-
hängen zu unterscheiden ist. Denn das Vorliegen der mit den
Begriffen „infolge" und „zu... führt" umschriebenen und häufig als
ursächlicher Zusammenhang bezeichneten, verbindenden Elemen-
te ist letztlich eine Wertentscheidung. Dies gilt sowohl hinsichtlich
des sachlichen Zusammenhangs von versicherter Tätigkeit bis Un-
fallereignis als auch des ursächlichen Zusammenhangs von Unfall-
ereignis bis Unfallfolge nach der Theorie der wesentlichen Bedin-
gung.
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versicherte Tätigkeit

Tätigkeit zur Zeit des Unfalls

Von außen auf den Körper
einwirkendes Ereignis

Gesundheits-(erst-)schaden

Unfallfolge

Sachlicher
Zusammenhang

Sachlicher
Zusammenhang

Ursachen-
zusammenhang

Ursachen-
zusammenhang

Arbeits-
unfall

a) Die Beweisanforderungen im Einzelnen

Diese sind für die verschiedenen Glieder der obigen Kette der
Voraussetzungen und der sie verbindenden Zurechnungszusam-
menhänge unterschiedlich.

Ausgangspunkt ist der Grundsatz der freien Beweiswürdigung, der
sowohl im sozialrechtlichen Verwaltungsverfahren als auch im so-
zialgerichtlichen Verfahren gilt (§20 Abs. 1 S.2SGBX, §128
Abs. 1SGG). Dieser beinhaltet vor allem, dass es keine Beweisre-
geln gibt, kein bestimmtes Beweismittel höher als andere zu bewer-
ten ist und die Entscheidung auch auf die Angaben der Beteiligten
gestützt werden kann. Grundlage der Entscheidung muss das ge-
samte Verfahren sein und maßgeblich ist die Überzeugung der Ver-
waltung bzw. des Gerichts (vgl. §§ 120, 128 SGG).

Für diese Überzeugung ist hinsichtlich der meisten Voraussetzun-
gen wie auch sonst im (Sozial-)Recht eine „an Gewissheit grenzen-
de Wahrscheinlichkeit" erforderlich, aber auch ausreichend, weil es
eine absolute Gewissheit nur selten gibt. Eine an Gewissheit gren-
zende Wahrscheinlichkeit liegt vor, wenn kein vernünftiger die
Lebensverhältnisse klar überschauender Mensch noch zweifelt
(BSGE7, 141, 143), wenn das Gefühl des Zweifels beseitigt ist
(BSGE7,106,109; BSGE9, 209, 214). Der Zweifel als Möglichkeit
des Gegenteils muss allerdings nicht völlig ausgeschlossen sein. Die-
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se Stufe der Beweisanforderung wird häufig als so genannter „Voll-
beweis" bezeichnet. Sie gilt für alle äußerlich fassbaren Vorausset-
zungen in der linken Spalte der obigen Übersicht.

Für den Nachweis des Zusammenhanges zwischen dem Unfaller-
eignis und dem Gesundheitserstschaden bis zur bleibenden Unfall-
folge genügt hinreichende Wahrscheinlichkeit, weil ein strengerer
Beweis aufgrund der mit der Beurteilung dieses medizinisch-natur-
wissenschaftlichen Zusammenhangs bestehenden tatsächlichen
Schwierigkeiten kaum zuführen ist. Hinreichende Wahrscheinlich-
keit liegt vor, wenn bei vernünftiger Abwägung aller Umstände die
für den wesentlichen Ursachenzusammenhang sprechenden so
stark überwiegen, dass darauf die richterliche Überzeugung gegrün-
det werden kann und ernste Zweifel hinsichtlich einer anderen Ver-
ursachung ausscheiden. Die bloße Möglichkeit einer wesentlichen
Verursachung genügt nicht (BSGE19, 52; BSGE45, 285, 287). Der
Grund für diese herabgesetzten Anforderungen liegt in den immer
vorhandenen Unsicherheiten hinsichtlich der erforderlichen medi-
zinischen oder naturwissenschaftlichen Beurteilung.

Es ist allerdings zu beachten, dass die hinreichende Wahrschein-
lichkeit nicht für den Zusammenhang zwischen der versicherten
Tätigkeit und der Tätigkeit zur Zeit des Unfalls und weiter dem Un-
fallereignis gilt. Für diese Zusammenhänge wird kein eindeutiges
Maß an Wahrscheinlichkeit in der Rechtsprechung gefordert (vgl.
BSGE58, 76, 78f.). Außerdem ist zu beachten, dass es sich bei die-
ser Beurteilung oft überhaupt nicht um eine der Beweiswürdigung
zugängliche Tatsachenfrage handelt, weil die Tatsachen feststehen,
sondern um eine juristische Bewertung des Zurechnungszusam-
menhangs aufgrund der feststehenden Tatsachen - also eine reine
Rechtsfrage. Soweit Tatsachen hinsichtlich der versicherten Tätig-
keit oder der Tätigkeit zur Zeit des Unfalls umstritten sind, gelten
die allgemeinen Beweisanforderungen, notwendig ist also in der
Regel eine an Gewissheit grenzende Wahrscheinlichkeit. Eine hin-
reichende Wahrscheinlichkeit ist ausreichend, wenn ein medi-
zinisch naturwissenschaftlicher Zusammenhang zu beurteilen ist.
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b) Beweislosigkeit

Wenn unter Zugrundelegung dieser Beweisanforderungen kein
eindeutiges Beweisergebnis zur Überzeugung der zur Entscheidung
berufenen Personen feststellbar ist, liegt Beweislosigkeit vor. In
einem solchen Fall greift trotz des im sozialrechtlichen Verwal-
tungsverfahren und im sozialgerichtlichen Verfahren geltenden
Amtsermittlungsgrundsatzes (§20SGBX, §103SGG) der Grund-
satz der so genannten objektiven Beweislast. Nach diesem treffen
denjenigen die Folge der Nichtfeststellbarkeit einer Tatsache, der
aus dieser Tatsache ein Recht oder Vorteil herleiten will (BSGE6,
70, 72f.).

In der Praxis trägt die objektive Beweislast für das Vorliegen der
anspruchsbegründenden Tatsachen der Verletzte. Dies gilt für die
versicherte Tätigkeit, die Tätigkeit zur Zeit des Unfalls, das Unfall-
ereignis und ebenso für den inneren Zusammenhang und die Ursa-
chenzusammenhänge von Unfall bis Unfallfolge (BSGE19, 52, 53;
43, 110, 111; 58, 76, 78f.; 58, 80, 83; BSG SozR 3-2200 §548
Nr. 11).

Ist der Zusammenhang zwischen der versicherten Tätigkeit und
dem Unfall nicht feststellbar, so geht dies zu Lasten des Versicher-
ten. In der Konsequenz führt dies zur Verneinung des Versiche-
rungsschutzes bei unklarer, tödlicher Fahrt eines Außendienstmit-
arbeiters. Es besteht auch keine Rechtsvermutung des Inhalts, dass
ein Versicherter, wenn er auf der Betriebsstätte tot aufgefunden wird
und die Todesursache nicht einwandfrei zu ermitteln ist, aber eine
Betriebseinwirkung als mitwirkende Todesursache als möglich in
Betracht kommt, einem Arbeitsunfall erlegen ist (BSGE 19, 52, 54).
Vielmehr hat das Gericht in freier Beweiswürdigung zu entscheiden,
ob der Tod mit der versicherten Tätigkeit wahrscheinlich ursächlich
zusammenhängt. Möglich ist aber eine Wahlfeststellung, wenn strit-
tig ist, welcher Unfallversicherungsträger zuständig ist (BSG SozR
2200 § 548 Nr. 80; BSG SozR 3-2200 § 548 Nr. 39).

Ist die notwendige Wahrscheinlichkeit für den Ursachenzusam-
menhang nach der Theorie der wesentlichen Bedingung zwischen
dem Unfall und einem anschließend auftretenden dauerhaften Ge-
sundheitsschaden wegen medizinischer Unklarheiten nicht gege-
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ben, so geht dies zu Lasten des Versicherten. Ein dem bekannten
Grundsatz „in dubio pro reo" nachgebildeter Beweisgrundsatz
i. S.v. „in dubio pro aegroto" (aegrotus = der Kranke) oder „im
Zweifel für den Versorgungsberechtigten" oder Anspruchsteller
kennt das sozialgerichtliche Verfahren nicht (BSGE 6, 70, 73). Im
Übrigen ist in den allermeisten sozialgerichtlichen Verfahren der
„Angeklagte" oder Beklagte der die umstrittenen Leistung in der Re-
gel ablehnende Sozialleistungsträger.

Alleine für den Ursachenzusammenhang zwischen Tod und Er-
krankung an Asbestose und Silikose i. S. der Berufskrankheiten
Nr. 4101 bis 4104 der Anlage zur Berufskrankheiten-Verordnung
besteht eine Rechtsvermutung (§ 63 Abs. 2 SGB VII).

Andererseits ist aber auch darauf hinzuweisen, dass der Unfall-
versicherungsträger die Beweislast für die den Anspruch hindernde
oder vernichtende Einwände und Einreden trägt, so z. B. für den
einen Zusammenhang des Unfalls mit der versicherten Tätigkeit
ausschließend Alkoholgenuss des Versicherten oder die Existenz
der konkurrierenden inneren Ursache (BSGE43, 110, Ulf.; 61,
127, 130).

5. Einzelne Problemkreise

Angefangen mit dem Umfang der versicherten Tätigkeit und den
ihr zuzurechenden Verrichtungen bis zu den mittelbaren Unfallfol-
gen gibt es unüberschaubar vielfältige Fallgestaltungen auf der ent-
scheidenden Grenzlinie „versichert - nicht versichert", die zu der
einleitend schon genannten ausgeprägten Einzelfall-Rechtspre-
chung geführt haben. Ausgehend von der Rechtsprechung des BSG
und orientiert an den in den vorherigen Abschnitten aufgezeigten
Grundlagen werden im Folgenden die wichtigsten Problemkreise
dargestellt.

a) Beginn und Ende der versicherten Tätigkeit

Zur versicherten Tätigkeit gehören nicht bereits alle Verrichtun-
gen, die der Aufnahme der Betriebsarbeit vorangehen.
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aa) Begründung und Beendigung eines Arbeitsverhältnisses:
Dies gilt zum einen für Tätigkeiten in Verbindung mit der Begrün-
dung und Beendigung eines Arbeitsverhältnisses. Die Arbeitssuche,
die Fahrt zum und das Vorstellungsgespräch sind noch nicht Teil der
versicherten Arbeit, weil diese noch nicht begonnen wurde, also un-
ter diesem Gesichtspunkt („Beschäftigter" i. S. des §2 Abs. 1
Nr. 1SGB VII) nicht versichert. Anders ist es, wenn der zuvor Ar-
beitslose vom Arbeitsamt aufgeforderte wurde, sich bei einem po-
tentiellen Arbeitgeber vorzustellen (Versicherungsschutz als „Mel-
depflichtiger", der einer Aufforderung nachkommt: § 2 Abs. 1
Nr. 14 SGB VII). Wer seinen in Aussicht genommenen Arbeitsplatz
anschauen will und dabei verunglückt, kann als so genannter
„Werksbesucher" unter Versicherungsschutz stehen (§3 Abs. 1
Nr. 2 SGB VII).

Auf dem Weg zum ersten Arbeitstag besteht jedoch Versiche-
rungsschutz, auch wenn der Arbeitsvertrag erst an diesem Tag un-
terschrieben werden soll (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 SGB VII; siehe IV). Glei-
ches gilt für den Weg zum Personalbüro, um bestimmte Unterlagen
abzuholen, weil dies Teil der versicherten Tätigkeit ist.

Dementsprechend ist auch bei Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses das Abholen der „Papiere" im Personalbüro versichert und
selbstverständlich auch noch der Weg von der Arbeit am letzten Ar-
beitstag.

bb) Tägliche Arbeit: Dies gilt auch für die tägliche Arbeit. So gehört
nicht bereits zur versicherten Tätigkeit das tägliche, regelmäßig von
einer nachfolgenden versicherten Tätigkeit unabhängige Ankleiden
und Frühstücken. Auch das Umkleiden am Arbeitsort (BSGE18,
143, 147 f.; 19, 108, 110) und das Beschaffen von allgemeiner Klei-
dung, selbst wenn z. B. der Anzug hauptsächlich bei der Arbeit ge-
tragen wird, weil zu Hause „Freizeitkleidung" bevorzugt wird, wer-
den in der Regel ebenfalls noch nicht als versicherte Tätigkeit anzu-
sehen sein, da das Tragen allgemeiner Kleidung in der Regel nicht
wesentlich den Interessen des Betriebes, sondern der Schonung der
Alltagskleidung dient. Ebenso wenig versichert ist das Tanken des
PKW oder das Kaufen der Monatskarte für die Fahrt zur Arbeit
(BSGE 7, 2551).
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Dagegen überwiegt das betriebliche Interesse oder besteht jeden-
falls im gleichen Umfang wie die eigenwirtschaftlichen Belange,
wenn die Arbeitskleidung den Schutz vor Arbeitsunfällen bezweckt
oder die Arbeitskleidung für die betriebliche Tätigkeit erforderlich
oder üblich ist (BSG SozR 2200 § 539 Nr 63; zu Arbeitsgerät siehe
III.5.C).

Bei Verrichtungen aus Anlass der Beendigung der Arbeit (z. B.
Waschen, Duschen) sind die Verhältnisse des Einzelfalls und der
wesentliche innere Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit
entscheidend (BSGE 16, 236, 239): Z. B. ist ein Duschen im Hotel
auch bei starker Staubentwicklung auf der Baustelle nicht versichert
(BSG Urteil vom 4.6.2002 - B 2 U 21/01 R). Zusammenfassend ge-
sehen, ist eine Vorbereitungshandlung versichert, wenn ein enger
sachlicher, örtlichen und zeitlicher Zusammenhang mit der versi-
cherten Tätigkeit besteht (BSG SozR §539 Nr 63, 67).

cc) Wohnung und Arbeitsstätte innerhalb eines Hauses: Der Ver-
sicherungsschutz nach §8 Abs. 1 Satz 1 SGB VII beginnt erst mit
dem Erreichen des Ortes der Tätigkeit, der nach §8 Abs. 2
Nr. 1 SGB VII (Wegeunfall, siehe IV.) erst mit dem Verlassen des
häuslichen Bereichs. Befinden sich Wohnung und Arbeitsstätte in-
nerhalb eines Hauses, so beginnt der Versicherungsschutz ebenfalls
erst mit dem Erreichen der Betriebsstätte; der Weg vorher im Hause
ist nicht nach §8 Abs. 2 Nr. 1 SGB VII geschützt. Sind Wohnung
und Betriebsstätte vollständig getrennt, so entsteht Versicherungs-
schutz erst mit dem Betreten der Betriebsstätte. Dient ein Teil des
Hauses sowohl privaten als auch betrieblichen Zwecken (sog. „ge-
mischte" Räume), so besteht Versicherungsschutz in diesen Räumen
nur, wenn sie nicht nur selten oder gelegentlich, sondern wesentlich
mit zu betrieblichen Zwecken benutzt werden. Dies gilt auch für die
Wege zur oder von der Aufnahme der versicherten Tätigkeit
(BSGE 11, 267, 270; SozR 3-2700 § 8 Nr 1, 3).

Dagegen besteht Versicherungsschutz auch in wesentlich allein
privaten Zwecken dienenden Räumen, wenn die zum Unfall führen-
de Verrichtung wesentlich im sachlicher Zusammenhang mit der
versicherten Tätigkeit steht (BSG SozR 2200 § 548 Nr 72).
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b) Entgeltzahlung und -abholung

Der frühere Versicherungsschutz beim erstmaligen Aufsuchen des
Geldinstitutes nach Ablauf eines Lohn- oder Gehaltszahlungszeit-
raumes (§548 Abs. 1 S.2RVO) wurde nicht in das SGBVII über-
nommen. Es besteht deshalb seit dem 1.1. 1997 kein Versicherungs-
schutz mehr beim Abheben des Lohns oder Gehalts von der Bank.

Weiterhin besteht aber nach § 8 Abs. 1 SGB VII Versicherungs-
schutz beim Lohnempfang am Ort der Tätigkeit oder im Lohnbüro
des Betriebes. Gleiches gilt für Nachfragen im Betrieb bei der zu-
ständigen Stelle wegen Unklarheiten oder vermeintlichen oder
tatsächlichen Fehlern in der Entgeltabrechnung (BSGE13, 178,
179f.; 41, 207, 208).

Vom Versicherungsschutz umfasst ist auch der Abtransport von
tarifvertraglich zustehendem Deputatholz (BSG SozR 3-2200 § 548
Nr34).

c) Arbeitsgerät

Der Versicherungsschutz bei der Erstbeschaffung - auf Veranlas-
sung des Unternehmers -, der Verwahrung, Beförderung, Instand-
haltung und Erneuerung des Arbeitsgerätes, auch wenn es vom Ver-
sicherten gestellt wird, ist gesondert in § 8 Abs. 2 Nr. 5 SGBVII ge-
regelt. Diese Vorschrift ist aber keine lex specialis, welche die
Anwendung des § 8 Abs. 1 SGB VII ausschließt, sondern nur ein
Unterfall von diesem im Sinne einer Ausdehnung des Versiche-
rungsschutzes auf einen sonst unversicherten Bereich.

Der Begriff des Arbeitsgerätes ist in dieser Vorschrift nicht näher
bestimmt. Einerseits ist nicht jeder Gegenstand, nur weil er zur Ver-
richtung einer betrieblichen Arbeit gebraucht werden kann, ein Ar-
beitsgerät i. S. dieser Vorschrift; andererseits können aber nicht nur
Gerätschaften Arbeitsgeräte sein, die ihrer Zweckbestimmung nach
als typische Arbeitsgeräte in Betracht kommen. Arbeitsgeräte kön-
nen auch Gerätschaften sein, die zu anderen Zwecken als zur Ar-
beit verwendet werden und deshalb nicht schon ihrer Natur nach
als Arbeitsgeräte anzusehen sind (z. B. Tuschkasten; Schlüssel zum
Arbeitsraum; Geldkassette). Es ist jedoch grundsätzlich erforder-
lich, dass das Gerät seiner Zweckbestimmung nach hauptsächlich
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(und nicht nur wesentlich) für die Tätigkeit in dem Unternehmen ge-
braucht wird (BSGE24, 243, 246; 41, 102, 106f.; 65, 210, 211).

Danach ist z.B. eine „gewöhnliche" Brille bei Fehlsichtigkeit
selbst dann kein Arbeitsgerät, wenn sie wegen der Fehlsichtigkeit
auch bei der versicherten Tätigkeit gebraucht wird. Dagegen kann
unter diesen Voraussetzungen auch ein Beförderungsmittel ein Ar-
beitsgerät sein, so z. B. der Kraftwagen eines Kundenbesuchers oder
Vertreters (BSG SozR 2200 §549 Nr 7). Dabei ist aber einer Tätig-
keit im Unternehmen das Zurücklegen des Weges nach und von der
Arbeitsstätte i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB VII nicht gleichzuset-
zen, so dass ein Fahrzeug nicht schon deswegen ein Arbeitsgerät
i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 5 SGB VII ist, weil der Versicherte es hauptsäch-
lich für seine Fahrten nach und von der Arbeitsstelle benutzt
(BSGE24, 243, 246). Kleidung ist grundsätzlich kein Arbeitsgerät,
weil sie nach ihrer Zweckbestimmung nicht hauptsächlich „für" die
Tätigkeit im Unternehmen bestimmt ist. Dagegen ist die spezielle
Arbeitskleidung dann ein Arbeitsgerät, wenn sie ihrer Zweckbe-
stimmung nach zur Ausrüstung der versicherten Tätigkeit erforder-
lich ist (z.B. Taucheranzug, Feuerwehrhelm, Turnkleidung) oder
aus anderen Gründen hauptsächlich für die Tätigkeit im Unterneh-
men gebraucht wird, z. B. besondere Schuhe als Schutz gegen Ar-
beitsunfälle oder weiße Kittel als hygienische Maßnahme oder Ho-
sen aus besonders strapazierfähigem Stoff wegen stark schmutzen-
der Arbeiten (BSGE65, 210, 211 f.).

Versicherungsschutz besteht schon bei der Erstbeschaffung, diese
muss aber im Gegensatz zu den anderen Handlungen auf Veranlas-
sung des Unternehmers erfolgen, weil erst dadurch der sachliche
Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit hergestellt wird.

Das Verwahren des Arbeitsgerätes umfasst auch erforderliche
Wege im häuslichen Bereich des Versicherten sowie beim „Entwah-
ren" des Arbeitsgerätes.

Ein Befördern des Arbeitsgerätes liegt nur vor, wenn das Zurück-
legen des zu diesem Zweck unternommenen Weges von dieser Ab-
sicht so beherrscht wird, dass demgegenüber die Fortbewegung der
eigenen Person als nebensächlich zurücktritt. Trägt ein Notar z. B.
einen bestimmten, hauptsächlich für zu beglaubigende Unterschrif-
ten bestimmten Kugelschreiber auch auf dem Weg ins Theater mit
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sich, so befördert er nicht das Arbeitsgerät (BSG SozR 3-2700 § 8
Nr3.

Auf einem Weg zum Instandhalten (z. B. Reinigen, Ölen) des Ar-
beitsgerätes ist Versicherungsschutz auch gegeben, wenn die In-
standhaltung selbst - z. B. in einer Werkstatt - von einem Dritten
vorgenommen wird (BSG SozR 2200 § 539 Nr 7).

d) Bereitschaftsdienst, Pausen

Der Versicherungsschutz besteht auch während eines Bereit-
schaftsdienstes, während dessen nicht unmittelbar produktive Ar-
beit geleistet wird. Ebenso ist während der Pausen der innere Zu-
sammenhang mit der versicherten Tätigkeit nicht schon deshalb
aufgehoben, weil der Versicherte nicht für den Betrieb arbeitet. Wer
während einer Arbeitspause durch einen im Nachbarraum explo-
dierenden Kessel verletzt wird, erleidet einen Arbeitsunfall (BSG
SozR 2200 §548 Nr 15).

Während des Bereitschaftsdienstes oder der Pausen werden häu-
fig auch eigenwirtschaftliche Tätigkeiten verrichtet. Auch dies
schließt den Versicherungsschutz gegenüber betriebsbedingten Ge-
fahren nicht stets aus (siehe III.5.O).

e) Essen, Trinken usw.

Unfälle beim Essen und Trinken (z. B. Verschlucken, Verletzung
durch Messer, Vergiftung) stehen im Allgemeinen nicht unter dem
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung, weil dies weit überwie-
gend dem privaten unversicherten Lebensbereich zuzurechnende
Tätigkeiten sind. Denn Essen und Trinken muss jeder, ob er arbeitet
bzw. einer versicherten Tätigkeit nachgeht oder nicht. Es besteht
auch dann kein Versicherungsschutz, wenn es in der Werkskantine
eingenommen wird oder wenn der Betrieb einen Essenszuschuss
zahlt (BSGE 11, 267, 268; SozR 3-2700 § 8 Nr 2).

Das Essen und Trinken kann jedoch dem Betrieb zuzurechnen
sein, wenn der Versicherte z. B. infolge seiner Beschäftigung durst-
erregenden Einwirkungen ausgesetzt ist und das Trinken wesentlich
bezweckt, seine Arbeitsfähigkeit wiederzuerlangen oder zu erhal-
ten. Auch können betriebliche Umstände bei der an sich nicht ver-

sicherten Essenseinnahme den Unfall wesentlich mitverursachen,
so dass dann Versicherungsschutz besteht, z. B. Verschlucken und
Sterben an einem Rouladenstäbchen wegen berufsbedingter Hetze
beim Essen (vgl. BSG SozR 3-2700 § 8 Nr2).

Andererseits sind Essen und Trinken im Laufe einer Arbeits-
schicht unaufschiebbare, notwendige Handlungen, schon alleine
um die Arbeitsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Daher sind die mit dem
Essen und Trinken zusammenhängenden notwendigen Wege grund-
sätzlich der versicherten Tätigkeit zuzurechnen (BSGE 4, 219, 223,
SozR 2200 §548 Nr 97). Dies gilt auch für Wege auf der Arbeits-
stätte. Denn es ist nicht verständlich, den Versicherungsschutz z. B.
auf dem Weg zum Mittagessen außerhalb der Betriebsstätte nach § 8
Abs. 2 Nr. 1SGB VII anzunehmen (BSG SozR 3-2200 § 550 Nr 15),
nicht dagegen auf dem Weg zur Teeküche im Betrieb zum Aufwär-
men des mitgebrachten Essens (so im Ergebnis auch BSG SozR
2200 §548 Nr 86). Deshalb: Liegt die Kantine innerhalb des Be-
triebsgebäudes, so besteht Versicherungsschutz auf dem Weg dort-
hin und zurück nach §8 Abs. 1 SGB VII. Liegt sie außerhalb, so
gründet sich der Versicherungsschutz auf dem Wege dorthin inner-
halb des Betriebsgeländes auf diese Vorschrift, außerhalb des
Geländes auf § 8 Abs. 2 Nr. 1 SGB VII.

Etwas Anderes gilt beim Holen von alkoholischen Getränken,
weil deren Genuss nicht der Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit
dient und daher nicht im inneren Zusammenhang mit der versi-
cherten Arbeit steht (BSG SozR 3-2200 § 548 Nr 38).

Wenn auch viele Einzelhandelsunternehmen usw. ihren Beschäf-
tigten die Gelegenheit bieten, innerhalb des Unternehmens zu güns-
tigeren Konditionen einzukaufen, so gilt für einen solchen Personal-
einkauf nichts Anderes. Wenn der Verkäufer A von seiner Abteilung
in eine andere Abteilung geht, um dort etwas für sich oder seine Fa-
milie zu kaufen, so ist dies eine typische eigenwirtschaftliche und
damit unversicherte Tätigkeit (BSG SozR 3-2200 § 548 Nr 22).

Für das Aufsuchen der Toilette auf der Betriebsstätte hat die Recht-
sprechung von jeher Versicherungsschutz angenommen (BSG SozR
2200 3548 Nr97).

Für den Versicherungsschutz beim Schlafen, Spazierengehen oder
anderen Erfrischungen während der Pause sind die Verhältnisse des
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Einzelfalls entscheidend: Ein Spaziergang in der Mittagspause zur
Erhaltung oder Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit ist nicht ver-
sichert, es sei denn, er ist aufgrund besonderer Belastungen der bis-
her verrichteten, versicherten Arbeit erforderlich oder die den Spa-
ziergang notwendig machenden Gründe treten plötzlich und uner-
wartet auf (BSGE 16, 236, 239; SozR 3-2200 § 548 Nr 43).

f) Betriebswege, Dienstreisen

Der sachliche Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit und
damit der Versicherungsschutz wird bei Reisen, die zur Ausführung
der versicherten Tätigkeit zurückgelegt werden (Dienstreisen), in
ständiger Rechtsprechung grundsätzlich bejaht (BSGE 8, 48; SozR
4-2200 § 550 Nr 1). Eine Dienstreise liegt vor, wenn der Versicher-
te sich von der Betriebsstätte seines Beschäftigungsunternehmens
entfernt oder diese zu Beginn seiner Reise gar nicht aufsucht, weil
er z.B. die Reise unmittelbar von zu Hause aus antritt, und - im Un-
terschied zu den Betriebswegen - den Ort, in dem die Betriebsstätte
liegt, verlässt. Beispielsweise ist für einen angestellten Vertreter die
Wahrnehmung eines Termins am Geschäftssitz ein Betriebsweg und
die in einer anderen Stadt eine Geschäfts- oder Dienstreise.

Die Dauer einer solchen Reise kann entsprechend der versicher-
ten Tätigkeit und dem Auftrag des Unternehmens nur einige Stun-
den, aber auch mehrere Tage, Wochen oder gar Monate betragen.
Die Festlegung einer bestimmten zeitlichen Höchstgrenze scheidet
aufgrund der Vielgestaltigkeit der versicherten Tätigkeiten aus (BSG
SozR3-2200 §548 Nr3, 25; SozR 4-2200 §550 Nrl).

Die Reise kann mit privaten Besuchen verknüpft (BSGE 3, 240,
245; SozR 3-2200 § 548 Nr 26: „gemischte Tätigkeit" siehe III.2.d)
oder unterbrochen werden (BSG SozR 3-2200 § 548 Nr 25). Dann
ist jedoch, soweit es sich nicht um gemischte Tätigkeiten handelt,
zwischen der versicherten Dienstreise und unversicherten eigen-
wirtschaftlichen Tätigkeiten zu unterscheiden.

Der Umstand allein, dass sich der Versicherte im Verlauf einer
Dienstreise verletzt hat, besagt jedoch nicht, dass bereits deshalb die
unfallbringende Betätigung als eine versicherte Tätigkeit anzusehen
und der Unfall als Arbeitsunfall' anzuerkennen ist. Bei solchen Rei-
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sen ist nämlich zwischen Betätigungen zu unterscheiden, die mit dem
Beschäftigungsverhältnis wesentlich zusammenhängen und sol-
chem Verhalten, das der Privatsphäre des Reisenden zugehörig ist.
So lassen sich gerade bei längeren Reisen im Ablauf der einzelnen
Tage in der Regel Verrichtungen unterscheiden, die mit der Tätigkeit
für das Unternehmen wesentlich im Zusammenhang stehen, und
solchen, bei denen dieser Zusammenhang in den Hintergrund tritt.
Der Versicherungsschutz entfällt, wenn sich der Versicherte rein per-
sönlichen, von der Betriebstätigkeit nicht mehr beeinflussten Belan-
gen widmet. Allerdings kann auch bei nicht unmittelbar zur versi-
cherten Tätigkeit gehörenden Verrichtungen ein rechtlich wesentli-
cher Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit am Ort der
auswärtigen Betätigung in der Regel eher anzunehmen sein, als am
Wohn- oder Betriebsort. Der sehr weitgehende Versicherungsschutz
bei Dienstreisen findet seine Begründung in der Erwägung, dass der
durch die versicherte Tätigkeit bedingte Aufenthalt in einer fremden
Stadt auch außerhalb der Arbeitszeit nicht in demselben Maße von
rein eigenwirtschaftlichen Belangen beeinflusst ist, wie derjenige am
Wohnort und dass der Versicherte sich aufgrund der versicherten
Tätigkeit in einer fremden Umgebung aufhält und damit gegebenen-
falls Gefahr bringenden Umständen ausgesetzt ist, die in ihrer be-
sonderen Eigenart dem Versicherten während seines normalen Ver-
weilens an seinem Wohnort nicht begegnet wären (BSGE 8, 48,
49 ff.; SozR 4-2200 § 550 Nr 1). Versicherungsschutz bejaht: Wege zu
oder von der Nahrungsaufnahme, Erkunden der örtlichen Verhält-
nisse eines Tagungshotels, beim Holen der im nahe dem Hotel abge-
stellten Auto vergessenen Ausweispapiere. Versicherungsschutz ver-
neint für einen Spaziergang, Weg im Hotel zur Nachtruhe, Besuch
einer Sauna.

Allerdings hat die Rechtsprechung nicht verkannt, dass der Versi-
cherte infolge seiner Dienstreise besonderen Gefahren ausgesetzt
sein kann, die damit im inneren Zusammenhang mit der versicher-
ten Tätigkeit stehen, z. B. Verletzung bei einem Hotelbrand oder
durch bauliche Besonderheiten seines Hotelzimmers.

Diese Grundsätze über Geschäftsreisen sind auch anwendbar,
wenn ein Versicherter auf eine auswärtige Arbeitsstätte entsandt ist
oder dort sich länger aufhalten muss. Keine Dienstreise liegt aber
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mehr vor, wenn der Versicherte bei einem durch die versicherte
Tätigkeit bedingten, längeren zeitlichen Aufenthalt an einem Ort
in diesem oder in dessen Nähe eine Wohnung oder bei Beibehal-
tung der Familienwohnung eine Unterkunft im Sinne des §550
Abs. 3 RVO bezieht, wenn auch in solchen Fällen eventuell be-
stimmte Besonderheiten zu berücksichtigen sind (BSGE63, 273).

Da Betriebswege und Geschäftsreisen Teil der versicherten Tätig-
keit sind, ist der Versicherungsschutz auch insoweit nicht davon ab-
hängig, dass diese Wege und Reisen ausdrücklich angeordnet oder
genehmigt wurden. Fährt z. B. ein Monteur zu einem Kunden, weil
er nach dessen Anruf einen Kundenbesuch für zweckdienlich hal-
ten konnte, so steht er unter Versicherungsschutz, selbst wenn z. B.
sein Vorgesetzter bei Anfrage anders entschieden hätte.

Bei sog. Incentiv- bzw. Motivationsreisen hat das BSG jedenfalls
für sportliche Wettkämpfe und der Freizeit zuzurechnende Besich-
tigungsfahrten keinen inneren Zusammenhang mit der versicherten
Tätigkeit angenommen (BSG SozR 3-2200 §548 Nr21). Anderes
gilt hingegen für eine geschäftliche Kontaktpflege beim Skilaufen
und für den Versicherungsschutz von Firmenmitarbeitern mit be-
trieblichen Aufgaben zur Durchführung einer Incentivreise (BSG
SozR 3-2200 §548 Nr32).

Auch auf Reisen zu Ausstellungen und Messen besteht somit je-
denfalls dann Versicherungsschutz, wenn der Beschäftigte von sei-
nem Unternehmen mit dem Besuch der Messe oder Ausstellung be-
auftragt ist. Bei Unternehmern ist der Versicherungsschutz auch
dann gegeben, wenn der Besuch der Messe nicht einem bestimmten
Geschäftsabschluss dient. Vielmehr stehen die schon ständig erfor-
derliche Beobachtung des Marktes und die persönlichen Kontakt-
aufnahmen zur Erhaltung der Konkurrenzfähigkeit des Unterneh-
mens im unmittelbaren sachlichen Zusammenhang mit der versi-
cherten Tätigkeit, so dass Versicherungsschutz grundsätzlich bei
Reisen zu Ausstellungen und Messen auch für Unternehmer be-
steht. Allerdings muss die Reise zumindest wesentlich den Besuch
der Ausstellung oder Messe bezwecken und dies darf nicht nur Ne-
benzweck einer überwiegend privaten Interessen dienenden Reise
gewesen sein (vgl. BSG SozR 3-2200 § 548 Nr 19, 26).
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g) Betriebsrat, Betriebsversammlungen, Berufsorganisationen

Die Tätigkeit als Betriebs- oder Personalrat sowie die Teilnahme
an Betriebsversammlungen ist Teil der versicherten Tätigkeit. Glei-
ches gilt für die Teilnahme an Fortbildungs- und Schulungsveran-
staltungen und den Besuch bei einer Gewerkschaft, wenn dies auf-
grund der Betriebsratstätigkeit und damit im notwendigen Zusam-
menhang mit der versicherten Tätigkeit erfolgt (BSGE42, 36; 87,
294, 296).

Nicht versichert als Beschäftigter seines Unternehmens ist eine
rein gewerkschaftliche Tätigkeit. Auch ein Versicherungsschutz als
„Wie-Beschäftigter" (§ 2 Abs. 2 SGB VII) scheidet bei ehrenamtlich
tätigen Gewerkschaftsfunktionären aus, weil diese aufgrund ihrer
Mitgliedschaftspflichten tätig werden (siehe 1.2.; BSG SozR 3-2200
§ 539 Nr 18). Handelt es sich aber um besonders umfangreiche oder
gar zumindest teilweise bezahlte Tätigkeiten kann als „Wie-
Beschäftigter" der Gewerkschaft Versicherungsschutz bestehen
(BSGE42, 36; SozR 2200 § 539 Nr 83).

Kein Versicherungsschutz besteht für eine nicht in einem wesentli-
chen inneren Zusammenhang mit der Betriebsratstätigkeit stehende
Feier von Betriebsratsmitgliedern. Denn das entscheidende Kriterium
für den Zusammenhang zwischen der versicherten Tätigkeit und der
Verrichtung zur Zeit des Unfalls ist die Wahrnehmung einer gesetzli-
chen Aufgabe im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes bzw. ent-
sprechender Personalvertretungsregelungen (BSGE 87,294,296 f.).

Für versicherte Unternehmer gilt nichts anderes: Die Teilnahme an
Veranstaltungen der Berufsorganisation, um sich für die versicherte
Tätigkeit zu informieren, ist versichert, rein gesellschaftliche Veran-
staltungen sind nicht versichert (BSGE 30, 284, 286).

h) Betriebliche Gemeinschaftsveranstaltungen

Der sachliche Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit wird
auch bei betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltungen bejaht, wenn
diese folgende Voraussetzungen erfüllen:
• Ziel/Zweck der Veranstaltung: Stärkung der Verbundenheit zwi-

schen Unternehmen und Belegschaft, daher:
• Teilnahme der Unternehmensleitung,
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• Teilnahmemöglichkeit für die gesamte Belegschaft, aber kein
Zwang,

• vom Unternehmen mit seiner Autorität getragen, gefördert, nicht
bloß geduldet.
(BSGE1, 179, 181 ff.; SozR 3-2200 §548 Nr40 = NJW2001,

1669).
Zwar ist ein Teilnahmezwang unserer heutigen Rechtsordnung

fremd, jedoch muss die Unternehmensleitung oder bei größeren Un-
ternehmen ein Beauftragter von ihr teilnehmen (BSGE7, 249,
2511). Betriebliche Gründe (z.B. Wasserwerke, Krankenhäuser,
sehr große Unternehmen) können dazu führen, dass betriebliche
Gemeinschaftsveranstaltungen nur auf Teile bzw. Abteilungen des
Unternehmens beschränkt sind. Eine Mindestbeteiligung seitens
der Beschäftigten kann nicht gefordert werden, da es unterschiedli-
che Gründe für eine geringe Teilnehmerzahl geben kann, die im
Übrigen für den einzelnen Teilnehmer im Vorhinein ggf. nicht er-
sichtlich sind (BSG SozR 4-2700 § 8 Nr. 2).

Beispiele: Die Bayer-Werke Leverkusen teilen nach betrieblichen Ge-
sichtspunkten ihre Belegschaft in drei Gruppen ein, die jeweils in ver-
schiedenen Wochen einen Betriebsausflug unternehmen. Versiche-
rungsschutz ist gegeben.

Der Inhaber einer Firma mit etwa 300 Beschäftigten fährt jeweils mit
vier - in der Regel denselben - Betriebsangehörigen monatlich mit sei-
nem Pkw in das Theater einer anderen Stadt. Keine betriebliche Ge-
meinschaftsveranstaltung, da die Fahrt nicht allen Betriebsangehörigen
offen steht (Platzmangel).

Für Zusammenkünfte nur von Abteilungsleitern besteht kein Ver-
sicherungsschutz unter dem Gesichtspunkt der betrieblichen Ge-
meinschaftsveranstaltung (BSG SozR 2200 §548 Nr 69). Sie kön-
nen aber im sachlichen Zusammenhang mit der versicherten Tätig-
keit stehen, wenn im wesentlichen Umfang (nicht nur gelegentlich
eines privaten Treffens) betriebliche Angelegenheiten, z. B. bessere
Koordination zwischen den Abteilungen diskutiert werden. Incen-
tiv- oder Motivationsreisen bilden schon wegen der Auswahl nur
bestimmter Betriebsangehöriger regelmäßig keine betriebliche Ge-
meinschaftsveranstaltung (siehe III.5.f).
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Die Unternehmensgröße ist unerheblich, auch kleine Unterneh-
men können betriebliche Gemeinschaftsveranstaltungen durch-
führen, z. B. Rechtsanwaltskanzleien oder Arztpraxen.

Die Gemeinschaftsveranstaltung muss entweder von der Unter-
nehmensleitung selbst veranstaltet oder von ihr gebilligt und geför-
dert werden; sie muss bei der Planung und Durchführung von deren
Autorität getragen werden. Sie kann die Durchführung der betrieb-
lichen Gemeinschaftsveranstaltung z. B. dem Betriebsrat übertragen
(BSGE7, 249, 252). Die Billigung der Unternehmensleitung muss
sich jedoch nicht nur auf die wegen der Durchführung einer Veran-
staltung erforderlichen betrieblichen Änderungen (z. B. der Arbeits-
zeiteinteilung, Benutzen betrieblicher Räume), sondern auch auf die
Durchführung als betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung er-
strecken.

Beispiel: Es ist im Betrieb üblich, dass „runde" Geburtstage ab
15.00 Uhr im Arbeitszimmer des Jubilars gefeiert werden. Arbeitskolle-
gen sitzen mit ihm zusammen. Regelmäßig ist der eingeladene Abtei-
lungsleiter anwesend, und auch der Firmeninhaber kommt, wenn es sei-
ne Zeit zulässt: Keine betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung. Abtei-
lungsleiter und ggf. der Inhaber sind nur Gäste des Jubilars, auch wenn
sie einverstanden sind, dass der Jubilar (aber eben: er) in den Firmen-
räumen feiert.

Anders: Der Firmeninhaber oder sein Beauftragter lädt die Firmenan-
gehörigen ein, an der Ehrung eines Jubilars (z. B. 25-jähriges Dienstju-
biläum) teilzunehmen. Diese Feier wird vom Betrieb veranstaltet.

Form und Ort der betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung sind
nicht eng begrenzt, wie u. a. Weihnachtsfeiern, Jubiläen und Be-
triebsausflüge zeigen. Ebenso ist der Zeitpunkt der Gemeinschafts-
veranstaltung für den Versicherungsschutz unerheblich, sie kann
deshalb auch an einem Sonntag stattfinden.

Unter Versicherungsschutz stehen bei einer betrieblichen Ge-
meinschaftsveranstaltung alle Verrichtungen, die mit dem Zweck der
Veranstaltung vereinbar sind. Es werden also in der Regel solche
Verrichtungen sein, die sonst mit der betrieblichen Tätigkeit nicht
im unmittelbaren, inneren Zusammenhang stehen, z.B. Tanzen
beim Betriebsfest, Spazierengehen und Baden beim Betriebsausflug,
Spiele, Theateraufführungen, Chorgesang, nicht aber individuelle
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Aktivitäten am Rande der Veranstaltung (BSG SozR 3-2200 § 548
Nr40 = NJW2001, 1669).

i) Betriebssport

Der Versicherungsschutz beim Betriebssport ist an folgende Vor-
aussetzungen geknüpft:
• Ausgleichssport, kein Wettkampfcharakter,
• Regelmäßigkeit,
• Teilnehmerkreis im Wesentlichen Unternehmensangehörige,
• Unternehmensbezogene Organisation,
• zeitlicher Zusammenhang mit der Arbeitszeit

(grundlegend: BSGE16, lff.).

Versicherten Betriebssport könne aber nicht nur Beschäftigte
(= Arbeitnehmer im Sinne des §2 Abs. 1 Nr. 1SGBVII) durch-
führen, sondern auch z.B. Rehabilitanden in einem Berufsförde-
rungswerk (BSG SozR 3-2200 § 539 Nr 33).

Die Leibesübungen müssen dem Ausgleich für die körperliche,
geistige oder nervliche Belastung durch die Betriebstätigkeit dienen,
nicht dagegen der Teilnahme am allgemeinen sportlichen Wett-
kampfverkehr oder der Erzielung von Spitzenleistungen. Dieser
Zielrichtungen werden Leibesübungen nicht gerecht, wenn der
Wettkampfcharakter im Vordergrund steht. Grundsätzlich kommen
alle Sportarten in Betracht, auch wenn ihnen bei der Ausübung
selbst Wettkampf Charakter zukommt, z.B. wie Ballspiele oder
Sportkegeln.

Versicherungsschutz im Rahmen des Betriebssportes besteht
auch, wenn gelegentlich ein Wettkampf zwischen Betriebssportge-
meinschaften zweier Werke eines Unternehmens oder verschiede-
ner Unternehmen stattfindet. Durch diese Abwechslung kann die
Freude am Ausgleichssport gestärkt werden. Es darf sich aber nur
um gelegentliche Wettkämpfe handeln (BSG SozR 3-2200 § 548
Nr29). Ein regelmäßiger oder auch nur häufiger Wettkampf, ist
selbst dann kein Betriebssport, wenn er ausschließlich unter Be-
triebssportgemeinschaften stattfindet (BSGE41, 145, 1461).

Die Übungen müssen als Ausgleich für die betriebliche Tätigkeit
mit einer gewissen Regelmäßigkeit stattfinden. Welche Zeitabstände
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vorauszusetzen sind, wird nicht allgemein festlegbar und auch von
der Sportart abhängig sein. Die äußerste Grenze dürfte aber bei
einem Monat liegen (BSG SozR 3-2200 § 548 Nr 29). Eine einmalige
Sportveranstaltung von Betriebsangehörigen für Betriebsangehörige
oder z. B. für den Betrieb als Wohltätigkeitsveranstaltung kann aber
eine betriebliche Gemeinschaftsveranstaltung sein.

Der Teilnehmerkreis muss im Wesentlichen auf die Beschäftigten
des veranstaltenden Unternehmens oder der an der gemeinsamen
Durchführung des Betriebssportes beteiligten Unternehmen be-
schränkt sein. Allerdings steht das Mitspielen von nicht dem Unter-
nehmen angehörenden Personen (z. B. um eine bestimmte Sportart
zu ermöglichen) der Annahme des Betriebssportes nicht entgegen,
es müssen nur im Wesentlichen Betriebsangehörige sein.

Das BSG fordert außerdem, dass die Übungen im Rahmen einer
unternehmensbezogenen Organisation stattfinden müssen, zu der
sich auch mehrere Unternehmen zusammenschließen können. Aus
der bisherigen - hierbei sehr weiten - Rechtsprechung ist jedoch er-
sichtlich, dass sich die unternehmerische Organisation nicht auf
Einzelheiten erstrecken muss. Das Merkmal der unternehmensbe-
zogenen Organisation dient mehr der Abgrenzung zum Vereins-
sport, wobei der Versicherungsschutz beim Betriebssport nicht da-
durch ausgeschlossen wird, dass die Organisation auf einen aus Be-
triebsangehörigen und deren Familienangehörigen bestehenden
Verein übertragen ist, der mit dem Unternehmen eng zusammen ar-
beitet (BSG SozR 3-2200 § 548 Nr 16).

Ähnlich weitgehend ist der zeitliche Zusammenhang mit der Ar-
beitszeit auszulegen, da auch Betätigungen an arbeitsfreien Tagen
miteinbezogen werden.

Im Ergebnis ist daher immer eine wertende Gesamtbetrachtung al-
ler Kriterien erforderlich. Bei einem Unfall, der nicht unter „Be-
triebssport" fällt, sollte immer geprüft werden, ob nicht eine be-
triebliche Gemeinschaftsveranstaltung vorliegt oder ob das zum Un-
fall führende Geschehen nicht zu der generell versicherten Tätigkeit
gehört. Denn nicht nach den Grundsätzen des Versicherungs-
schutzes beim Betriebssport sind die Unfälle zu beurteilen, die sich
bei einer sportlichen Betätigung ereignen, die nicht dem Ausgleich
zur versicherten Tätigkeit dient, sondern unmittelbar versicherte
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Tätigkeit ist, z.B. Vertragsfußballspieler, Sportlehrer, Feuerwehr-
männer, Motorradhändler. Des Weiteren kann eine sportliche Be-
tätigung, insbesondere ein Wettkampf, auch der Außendarstellung
und der Werbung für das Unternehmen dienen.

j) Kindergartenkinder, Schüler, Studenten

Der grundsätzliche Versicherungsschutz dieser Personen folgt aus
§ 2 Abs. 1 Nr. 8 SGB VII, ggf. aber auch aus Nr. 3 dieser Vorschrift
(siehe II.3. zu Nr. 3 und Nr. 8).

Eine grundsätzliche Beschränkung dieses Versicherungsschutzes
ist dem Gesetzeswortlaut („während") und der Entstehungsge-
schichte dieser Vorschrift zu entnehmen (Bundestags-Drucksache
IV/1333, S. 4). Der Versicherungsschutz besteht danach nur im or-
ganisatorischen Verantwortungsbereich der Einrichtung (BSGE51,
257, 259). Außerhalb ihres organisatorischen Verantwortungsberei-
ches besteht deshalb grundsätzlich kein Versicherungsschutz auch
bei Verrichtungen, die wesentlich durch den Besuch z. B. der Schu-
le bedingt sind und deshalb mit ihm an sich im Zusammenhang ste-
hen. Dies betrifft insbesondere die Schulaufgaben und selbst orga-
nisiertes Lernen: Sie stehen zwar im sachlichen Zusammenhang mit
dem Schulbesuch, werden aber außerhalb des organisatorischen
Verantwortungsbereiches der Schule erledigt (BSGE41, 149). Je-
doch sind immer die Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalles zu
beachten (BSG SozR 3-2200 § 539 Nr 49).

Zum Schulbesuch gehören insbesondere der Besuch des Schul-
unterrichts und die Teilnahme an sonstigen schulischen Veranstal-
tungen (Schulwanderungen, Schulfeste, Bundesjugendwettkämpfe,
Schulmeisterschaften) einschließlich der Prüfungen. Der organisa-
torische Verantwortungsbereich der Schule ist jedoch nicht auf
das Schulgebäude beschränkt, sondern umfasst auch Betriebswege
des Schülers, Ausflüge, mehrtägige Schul- und Klassenfahrten
(BSGE44, 94; 51, 257, 259; SozR 3-2200 §539 Nr 34). Selbst bei
Fahrten ins Ausland mit Aufenthalt in „Gastfamilien" kann die Or-
ganisationsgewalt der Schule und damit Versicherungsschutz beste-
hen (BSG SozR 3-2200 § 539 Nr 22).

Bei Fahrten von Studenten ins Ausland im Rahmen der Bearbei-
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tung ihrer Diplomarbeit besteht hingegen grundsätzlich kein Versi-
cherungsschutz (BSGE73, 5).

Bei Verrichtungen außerhalb des organisatorischen Verantwor-
tungsbereiches kann jedoch Versicherungsschutz nach anderen
Vorschriften, insbesondere nach §8 Abs. 2 Nr. 5 SGB VII - „Ar-
beitsgerät" gegeben sein (siehe III.5.c).

Für den sachlichen Zusammenhang von Verrichtungen insbeson-
dere von Schülern während des Besuchs allgemein bildender Schu-
len ist das BSG einerseits von den allgemeinen Grundsätzen der ge-
setzlichen Unfallversicherung ausgegangen, da der Unfallschutz der
Schüler rechtssystematisch grundsätzlich keine Sonderstellung ein-
nimmt. Es hat jedoch andererseits nicht unberücksichtigt lassen
können, dass die besonderen Umstände des Schulbesuches, insbe-
sondere das gruppendynamische Verhalten von Schülern, tatsächli-
che Besonderheiten aufweisen, die im Rahmen der allgemeinen
Grundsätze Berücksichtigung finden müssen, zumal sich Schüler
regelmäßig in einem Alter befinden, das zum überwiegenden Teil
unter dem von Auszubildenden liegt (BSGE42, 42, 45f.; 43, 113,
116). Jedoch hat es die Rechtsprechung des BSG bisher bewusst ver-
mieden, gleichaltrige Schüler und Auszubildende unfallversiche-
rungsrechtlich nach unterschiedlichen Grundsätzen zu behandeln,
was wohl auch Art. 3 Grundgesetz widersprechen würde. Der Ver-
sicherungsschutz umfasst daher nicht nur „klassische" Unfälle, son-
dern auch z. B. Rangeleien auf dem Schulhof als gruppentypisches
Verhalten (Einzelheiten siehe nach folgend).

Ebenso hat das BSG bei einem SVa-jährigem Kind, das heimlich,
unerlaubt vom Kindergarten in das von ihm bewohnte Hochhaus
ging und dort verunglückte, den Versicherungsschutz bejaht (BSG
SozR 3-2200 §539 Nr 41).

k) Spielereien, Neckereien, Raufereien

Verunglückt ein erwachsener Versicherter beim Spielen mit Ar-
beitskollegen oder mit einer Betriebseinrichtung, so fehlt es im All-
gemeinen an dem ursächlichen Zusammenhang zwischen der versi-
cherten Tätigkeit und dem Unfall. Etwas anderes gilt nur, wenn die
Spielerei im inneren Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit
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steht, z.B. während einer betrieblichen Gemeinschaftsveranstal-
tung. Entsprechend ist die Frage des Arbeitsunfalles bei Verletzun-
gen anlässlich eines Streites am Arbeitsplatz zu beantworten. Be-
ruht die tätliche Auseinandersetzung auf betriebsbedingten Motiven
(z. B. über die Güte der Arbeitsleistung, dem Gebrauch eines Werk-
zeuges), so liegt ein Arbeitsunfall vor. Anders ist es, wenn der Streit
aus persönlichen Motiven entstanden ist (BSGE 18, 106, 108f.).

Beispiel: Während einer betrieblichen Gemeinschaftsveranstaltung ge-
raten die Betriebsangehörigen A und B an der Theke in Streit über die Ar-
beit der Abteilung des A. C will als Mitglied des Betriebsrates den Streit
schlichten und wird dabei verletzt: Für C ist es ein Arbeitsunfall, da der
Streit und bei C auch die Bemühungen zur Schlichtung des Streites be-
trieblichen Beweggründen entsprungen sind, ggf. aber auch für A und B.

Bei Jugendlichen wird beim Spielen und auch beim Streit beach-
tet, dass der noch ungebändigte Spieltrieb sowie das Übergangssta-
dium vom Kind zum Erwachsenen eine der Beschäftigung Jugend-
licher eigentümliche Gefahr ist. Kann der Betrieb diese besonders
bei einer gemeinsamen Tätigkeit vieler Jugendlicher durch die Grup-
pendynamik verstärkt vorhandenen Gefahren nicht z. B. durch eine
verstärkte Aufsicht meistern, so besteht bei damit zusammenhän-
genden Unfällen Versicherungsschutz. Das BSG hat feste allgemei-
ne Altersgrenzen nicht angenommen (BSGE 42, 42, 44; SozR
3-2200 §539 Nr 34).

I) Überfälle, Körperverletzungen

An dem Versicherungsschutz bei Überfällen verdeutlichen sich
noch einmal die Grundsätze der gesetzlichen Unfallversicherung.
Ein Überfall ist ein Arbeitsunfall, wenn ein sachlicher Zusammen-
hang zwischen dem Überfall und der versicherten Tätigkeit besteht
(BSGE 6, 164, 167f.; 10, 56, 60).

Beispiel: Überfall auf einen Geldboten „unterwegs" oder auf Bankange-
stellte im Bankgebäude.

Ist der Überfall wesentlich durch betriebliche Anlässe motiviert, so
kommt es für die Anerkennung eines Arbeitsunfalles in der Regel
nicht darauf an, ob der Angegriffene sich auf der Arbeitsstätte oder
auf einem Betriebsweg befand oder sonst eine mit dem Beschäf-
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tigungsverhältnis zusammenhängende Arbeit verrichtete. Ein Ar-
beitsunfall liegt daher z. B. vor, wenn der Beschäftigte außerhalb des
Ortes seiner Betriebsstätte Gegenstände des Unternehmens, z. B.
die ihm anvertrauten Gelder, gegen einen Einbrecher schützt
(BSGE 6, 164, 167 f.).

Bilden allerdings persönliche Feindschaften oder ähnliche be-
triebsfremde Beziehungen zwischen dem Angreifer und dem Über-
fallenen den Beweggrund für den Überfall und ist dieser nur gele-
gentlich der versicherten Tätigkeit erfolgt, dann handelt es sich le-
diglich um eine Gelegenheitsursache und nicht um eine wesentliche
Mitursache des Unfallereignisses.

Aber auch hier bedarf es wieder einer Einschränkung. Haben die
besonderen Verhältnisse der Arbeitsstätte oder des Weges den Über-
fall wesentlich begünstigt, so kann die versicherte Tätigkeit mit den
betriebsfremden Beweggründen eine Mitursache bilden, so z. B.
wenn der Versicherte durch seine betriebliche Tätigkeit in eine ab-
gelegene Gegend während der Dunkelheit gehen muss und der An-
greifer durch diesen betrieblichen Umstand bestimmt wird, den
Überfall zu wagen in der Hoffnung, durch die einsame Gegend und
die Dunkelheit unerkannt entkommen zu können, oder bei Über-
sendung einer Briefbombe mit der Geschäftspost, die - was dem Tä-
ter bekannt war - nur von der Person geöffnet wurde, der das aus
persönlichen Gründen vollzogene Attentat galt (BSGE 78, 65, 67 =
SozR 3-2200 § 548 Nr 28).

Der Zusammenhang zwischen dem Unfallereignis und der versi-
cherten Tätigkeit setzt daher nicht unbedingt ein betriebsbezogenes
Tatmotiv voraus. Er ist vielmehr auch dann gegeben, wenn die versi-
cherte Tätigkeit aufgrund der besonderen Umstände des Einzelfalles
eine wesentliche Bedingung für den Überfall gebildet hat, wenn sie
z. B. den Beschäftigten an die Stelle geführt hat, wo im fraglichen
Zeitpunkt eine zur Gewalttat entschlossene Person seiner habhaft
werden kann. Entscheidend ist, dass das Verrichten der versicherten
Tätigkeit ausgenutzt wird (BSGE 50,100,104).

Kein Versicherungsschutz besteht aber nach einer neueren Ent-
scheidung des BSG, wenn der Versicherte bei einer unversicherten
Tätigkeit überfallen wird, selbst wenn der Überfall betrieblich moti-
viert war (BSGE87, 224, 226f.).
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Auch bei der Vergewaltigung einer Auszubildenden durch ihren
betrieblichen Ausbilder in der Freizeit hat das BSG den Zusam-
menhang mit der versicherten Tätigkeit verneint, da das Tatmotiv
gerade nicht beruflich gewesen sei und die Vergewaltigung sich in
der Freizeit, das Opfer hatte an diesem Tag Urlaub, ereignete (BSG
SozR 3-2200 §548 Nr 42). Bei einer Vergewaltigung am Arbeits-
platz während der Arbeitszeit wäre eine derartiges Geschehen unter
Umständen anders zu entscheiden.

m) Verbotswidriges Handeln, selbstgeschaffene Gefahr,
Selbstmord

Der Versicherte verliert seinen Versicherungsschutz nicht, wenn
er schuldhaft oder sogar durch verbotswidriges Handeln den Unfall
herbeigeführt hat (§ 7 Abs. 2 SGB VII).

Es ist nicht zulässig, den eindeutigen Wortlaut des Gesetzes durch
den von der Rechtsprechung entwickelten Begriff der sog. selbstge-
schaffenen Gefahr einzuschränken. Diesen Begriff hat das BSG stets
eng ausgelegt und nur mit größter Vorsicht gehandhabt. Einen
Rechtssatz des Inhalts, dass der Versicherungsschutz entfällt, wenn
der Versicherte sich erhöht der Gefahr eines Unfalles aussetzt und
dadurch zu Schaden kommt, erkennt das BSG im Hinblick auf die
oben angeführten Vorschriften zu Recht nicht an (BSGE6, 164,
169).

Eine aus betriebsfremden Motiven selbstgeschaffene Gefahr kann
jedoch den Zusammenhang zwischen der versicherten Tätigkeit
und dem Unfall ausschließen. Dann handelt es sich aber um eine ge-
mischte Tätigkeit bei der der Zusammenhang mit der versicherten
Tätigkeit nicht wesentlich ist und gegenüber dem privaten, unversi-
cherten Anteil zurücktritt. Wird die selbstgeschaffene Gefahr we-
sentlich allein von den eigenwirtschaftlichen Zwecken bestimmt, so
erlangen diese Zwecke für den Unfall die allein wesentliche Bedeu-
tung, so dass es an dem sachlichen Zusammenhang zwischen der
versicherten Tätigkeit und dem Unfall fehlt (BSGE42, 129, 133).

Beispiel: Sonnen auf dem Laufsteg eines Tanklastzugs durch den Bei-
fahrer während der Fahrt (BSG SozR 2200 §548 Nr 93).
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Praktische Relevanz haben diese Fragen vor allem bei Unfällen im
Straßenverkehr, wenn diese durch ein verkehrswidriges Verhalten
des Versicherten verursacht wurden. Aber auch ein rücksichtsloses
oder grob verkehrswidriges Verhalten führt nicht zum Verlust des
Versicherungsschutzes, wenn damit das Ziel (Handlungstendenz!)
verfolgt wird, einen versicherten Weg zurückzulegen. Daran fehlt es
z. B. bei der Veranstaltung eines Wettrennens, nicht aber unbedingt
bei grob verkehrswidrigem Verhalten (BSG SozR 3-2200 § 550 Nr
20; SozR 3-2700 §8 Nr 9).

Aber auf die Möglichkeit, die Leistungen bei einem rechtskräftig
strafgerichtlich abgeurteilten Verbrechen oder vorsätzlichen Verge-
hen zu mindern oder auszuschließen, ist hinzuweisen (§ 101
Abs. 2 SGB VII).

Ein Selbstmord schließt typischerweise einen Unfall aus, weil das
Element der unfreiwilligen, unerwarteten Einwirkung von außen
fehlt. Aber auch hier hat die Rechtsprechung Ausnahmen aner-
kannt, wenn der Suizid durch erhebliche psychische Belastungen,
die die Fähigkeit zur freien Willensbildung erheblich beeinträchtig-
ten, aufgrund betrieblicher Umstände verursacht wurde (BSG SozR
2200 § 548 Nr 71; SozR 3-2200 § 553 Nr 1).

So z. B. bei einem Betriebsratsvorsitzenden, der nach einer sehr
schwierigen Sitzung, bei der er von seinen Arbeitskollegen schwer
angegriffen worden war, sich selbst tötete (BSG Beschluss vom 5.2.
1980-2BU31/79). Dies gilt z.B. auch dann, wenn der Versicherte
im Rahmen seiner versicherten Tätigkeit einen Verkehrsunfall mit
tödlichem Ausgang verursacht und sich deshalb das Leben nimmt
(vgl. BSGE61, 113). Es ist stets zu prüfen, ob die versicherte Tätig-
keit zumindest eine wesentliche Ursache war und nicht nur die Ge-
legenheitsursache dafür bildete, dass ein Versicherter aus innerer,
z. B. depressiver Veranlagung sich selbst tötete (zu psychischen Un-
fallfolgen siehe III.3.c).

n) Alkohol, insbesondere im Straßenverkehr

Wenn der Versicherte derart betrunken ist, dass er zu keiner Ar-
beit fähig ist, schließt dies den sachlichen Zusammenhang zwischen
der Verrichtung, die zum Unfall geführt hat, und der versicherten
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Tätigkeit aus, denn dann verrichtet der Versicherte keine dem Un-
ternehmen zu dienen bestimmte Tätigkeit.

Eine Ausnahme kann nur bei unternehmensbedingtem Alkohol-
genuss vorliegen, der jedoch so gut wie stets zu verneinen ist, da es
nicht ausreicht, dass die versicherte Tätigkeit zu dem Alkoholgenuss
geführt hat. Vielmehr besteht Versicherungsschutz nur, wenn sich
der Alkoholgenuss aus der Eigenart des Betriebes ergibt und der
Versicherte im Interesse des Betriebes sich dem Alkoholgenuss
nicht entziehen kann, und zwar selbst dann nicht, wenn dadurch
ein Leistungsabfall zu befürchten ist (BSG SozR Nr 35 zu § 548 RVO
= Breithaupt 1973, 971).

Führt der Alkoholgenuss jedoch nur zu einem erheblichen Leis-
tungsabfall, ohne die Arbeitsfähigkeit grundsätzlich aufzuheben, so
ist dadurch der Zusammenhang zwischen der zum Unfall führenden
Verrichtung und der versicherten Tätigkeit nicht beseitigt
(BSGE13, 9, 11; 45, 176, 1781).

Beispiel: Ein Versicherter trinkt zum Frühstück eine Flasche Schnaps aus
und arbeitet danach die Schicht voll durch. Auf dem Weg zum Umklei-
deraum stürzt er auf der Treppe und verletzt sich auf einer Betonkante am
Boden. Seine Blutalkoholkonzentration betrug zu dieser Zeit 1,4%o: Es
ist ein Arbeitsunfall. Denn es war kein Leistungsabfall feststellbar. Jeden-
falls liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass der Alkoholgenuss die al-
iein wesentliche Ursache für den Unfall war.

Ein Arbeitsunfall liegt aber dann nicht vor, wenn der alkoholbe-
dingte Leistungsabfall die allein wesentliche Ursache des Unfalles
gebildet hat (BSGE48, 224, 226f.).

Beispiel: Ein Rangierer ist zwar mit einer Blutalkoholkonzentation von
4,0 %o noch auf er Arbeitsstelle körperlich anwesend, aber nicht mehr in
der Lage, seiner Arbeit nachzugehen. Auf dem Weg zur Toilette stürzt er:
Es liegt kein Arbeitsunfall vor, weil die körperliche Anwesenheit auf der
Arbeitsstelle nicht genügt und der Versicherte sich von seiner versicher-
ten Tätigkeit durch den Alkoholgenuss gelöst hatte, da keine auf diese
Tätigkeit bezogene Handlungen mehr möglich waren.

Im Straßenverkehr schließt die auf Alkoholgenuss zurückzu-
führende Fahruntüchtigkeit eines Kraftfahrers den Schutz der ge-
setzlichen Unfallversicherung entsprechend der geltenden Zurech-
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nungslehre aus, wenn sie die unternehmensbedingten Umstände
derart in den Hintergrund drängt, dass sie als rechtlich allein we-
sentliche Ursache des Unfalles anzusehen ist. Haben aber z. B. ein
anderer Verkehrsteilnehmer oder die Gegebenheiten der Straße den
Unfall zumindest wesentlich mitbedingt, so geht der Versicherungs-
schutz nicht deshalb verloren, weil der Versicherte alkoholbedingt
fahruntüchtig war (BSGE12, 242, 245; 53, 215, 217).

Beispiel: A fährt mit einem Blutalkoholgehalt von 1,9 % mit dem Wagen
von dem Ort der Tätigkeit nach Hause. Bei einer Verkehrsampel hält er
bei Rot an. Ein anderer Kraftfahrer kann hinter ihm infolge Straßenglätte
nicht mehr rechtzeitig bremsen und fährt auf den Wagen des A auf. A er-
leidet Verletzungen. Arbeitsunfall für A, da der Unfall des A nicht wesent-
lich auf dessen alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit zurückzuführen ist.

Hinsichtlich der Promillegrenze zur Feststellung der absoluten
und der relativen alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit hat sich das
BSG der jeweiligen Rechtsprechung des BGH angeschlossen. Dies
gilt auch für die Feststellung und Rückrechnung der Blutalkohol-
werte für den Unfallzeitpunkt. Der derzeitige Werte für die absolu-
te Fahruntüchtigkeit von 1,1% gilt nur für Kraftfahrer (BGHSt 37,
89; BSG vom 25.11. 1992-2 RU40/91). Keine derart gesicherten
Werte gibt es für Radfahrer (l,6%o?) und insbesondere Fußgänger
(BSGE68, 224, 226f.).

Bei einem Kraftfahrzeug-Fahrer mit einer Blutalkoholkonzentra-
tion im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit wird vermutet,
dass der Versicherte nicht in der Lage war, ein Kfz sicher zu führen
(BSGE53, 215, 217). Liegt keine absolute Fahruntüchtigkeit vor
oder ist eine solche nicht feststellbar, wird zur Feststellung der Ver-
kehrstüchtigkeit auf die Umstände des Einzelfalls abgestellt: Auffäl-
ligkeiten im Verhalten des Versicherten, Art des Unfalls, Fahrfehler
usw. (BSGE45, 285,289).

Bei der Frage, ob die alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit die allein
wesentliche Unfallursache war, ist nicht davon auszugehen, ob
„ein" nichtalkoholisierter Verkehrsteilnehmer den Unfall vermie-
den hätte, sondern ob der betreffende Versicherte auch im nüchter-
nen Zustand den Unfall wahrscheinlich nicht hätte vermeiden kön-
nen (BSGE 18, 101, 105). Es ist in diesem Zusammenhang aber

75



I. Der Arbeitsunfall

auch zu prüfen, ob der Versicherte in die Verkehrssituation, die er
auch im nüchternen Zustand nicht wesentlich anders hätte meistern
können, aufgrund des Alkoholgenusses gelangt ist und deshalb die
Alkoholbeeinflussung doch die allein wesentliche Bedingung des
Unfalles bildet.

Beispiel: A, der eine größere Menge Alkohol getrunken hat, fährt auf
schneeglatter Straße in einer längeren Kolonne hinter zwei Lastwagen.
Als vorletzter Fahrer fasst er den Entschluss, die gesamte Kolonne noch
vor einer Kurve zu überholen. In der Kurve begegnet ihm ein Lkw, dem er
nicht mehr ausweichen kann. In diesem Augenblick hätte auch ein nicht
alkoholbedingt fahruntüchtiger Fahrer den Unfall nicht vermeiden können.
Kein Versicherungsschutz in der gesetzlichen Unfallversicherung, weil A
aufgrund seiner durch eine alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit verursach-
te Fehleinschätzung der Verkehrslage das Überholmanöver gestartet und
allein deshalb den Unfall verursacht hat.

Es ist somit im Einzelfall unter Würdigung aller Umstände zu prü-
fen, ob die alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit die allein wesentli-
che Ursache gebildet hat.

Die objektive Beweislast für die alkoholbedingte Fahruntüchtig-
keit trägt der Unfallversicherungsträger, wenn er aufgrund ihres Vor-
liegens den grundsätzlich bestehenden Versicherungsschutz ver-
neint. Ist hingegen absolute Fahruntüchtigkeit bei dem Versicherten
festgestellt worden, so trägt dieser die Beweislast dafür, dass sie
nicht die allein wesentliche Unfallursache war (BSGE 43, 110).

Das zuvor zu Alkohol gesagte gilt auch für andere Drogen und be-
rauschend wirkende Medikamente (BSGE59, 193, 195ff.).

o) Besondere Betriebsgefahr

Wie schon zu den Pausen ausgeführt (siehe III.5.d), besteht Versi-
cherungsschutz, wenn während, nicht durch (!) eine private Ver-
richtung eine besondere betriebliche Gefahr wesentlich mitursäch-
lich für den Unfall ist (BSG SozR 2200 § 548 Nr 15).

Beispiel: Ein Versicherter schreibt während des Bereitschaftsdienstes
einen Brief. Ein vorübergehender Arbeiter verletzt ihn mit einem Brett. Es
besteht Versicherungsschutz.
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Eine besondere Betriebsgefahr liegt vor, wenn sie typische Merk-
male des Betriebes aufweist oder wegen ihrer Beschaffenheit als in
besonderem Maße gefahrenträchtige Einrichtung gilt. Entscheidend
ist die objektive Gefährlichkeit der Betriebseinrichtung (BSG SozR
2200 §548 Nr 20: Drehtür im Vergleich zu einer normalen Tür).
Eine besondere Betriebsgefahr kann schon in dem Verstoß gegen
bauordnungsrechtliche Vorschriften liegen (BSG Urteil vom 30.6.
1999-B2U28/99R).

Das Mitwirken einer gefährlichen Betriebseinrichtung begründet
keinen Versicherungsschutz, wenn sich der Versicherte aus privaten
eigenwirtschaftlichen Interessen in den Gefahrenbereich der be-
trieblichen Einrichtung begeben hat. Z. B. Sturz in einem Aufzug
während der Arbeitszeit und im Unternehmen, aber bei einer priva-
ten Erledigung (BSG SozR 3-2200 § 548 Nr22).

p) Innere Ursache

Bei den unter dem Stichwort „innere Ursache" erörterten Fallge-
staltungen muss unterschieden werden:

Keine Frage des Zusammenhangs zwischen versicherter Tätigkeit
und der Tätigkeit zur Zeit des Unfalls, sondern des Zusammen-
hangs zwischen dieser letzten Tätigkeit und dem Unfallereignis
(vgl. zur Orientierung das Schaubild mit der Kette der verschiede-
nen Zusammenhänge unter III.4.) sind Fallgestaltungen wie Fol-
gendes:

Beispiel: Ein Buchhalter erleidet einen epileptischen Unfall, als er wäh-
rend seiner Dienstzeit am Schreibtisch arbeitet. Mit dem Kopf schlägt er
beim Hinabgleiten vom Sessel auf dem Boden auf und verletzt sich.

Auch wenn die Tätigkeit zur Zeit des Unfalls, das „Am-Schreib-
tisch-Sitzen", im wesentlichen Zusammenhang mit der versicherten
Tätigkeit stand, ändert dies nichts am fehlenden Versicherungs-
schutz. Denn die Verletzung war die zwangsläufige Folge des epi-
leptischen Anfalles. Wesentliche Einwirkungen der betrieblichen
Tätigkeit von außen sind nicht vorhanden (siehe III.l.b). Es fehlt
der Zusammenhang zwischen der Tätigkeit zur Zeit des Unfalls und
dem Unfallereignis.
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Gegenbeispiel: Ein Arbeiter geht über einen schmalen Steg zwischen
zwei Werkshallen, um einen Brief an den Werkstattleiter zu überbringen.
Während er auf dem Steg ist, erleidet er einen epileptischen Anfall,
rutscht dabei unter die Stegsicherung, fällt drei Meter tief und verletzt sich
schwer. Hier besteht ein wesentlicher Zusammenhang zwischen der ver-
sicherten Tätigkeit und dem Unfall und dessen Folgen. Die versicherte
Tätigkeit bildete eine wesentliche Ursache für den konkreten Unfall in
Form des Sturzes in die Tiefe. Bei einem epileptischen Anfall ist es nicht
eine zwangsläufige Folge drei Meter tief abzustürzen und sich dadurch
schwer zu verletzen. Das Unfallgeschehen beruht vielmehr auf der versi-
cherten Tätigkeit, die somit neben der inneren Ursache ebenfalls eine we-
sentliche Bedingung für den Unfall gebildet hat.

Ebenso besteht bei einer inneren Ursache der zur Haftung führen-
de Zusammenhang, wenn die innere Ursache durch die versicherte
Tätigkeit herbeigeführt wurde.

Beispiel: Ein Versicherter, der an Kreislauflabilität leidet, wird im Betrieb
deshalb von einer Kreislaufschwäche befallen, weil er unter sehr ungüns-
tigen klimatischen Verhältnissen längere Zeit ganz stillstehen muss, um
die betriebliche Tätigkeit auszuüben: Es liegt ein versicherter Arbeitsun-
fall vor.

Da der Versicherte die objektive Beweislast für das Vorliegen des
Kausalzusammenhangs trägt (siehe III.4.b), geht es zu seinen Las-
ten, wenn sich nicht feststellen lässt, ob die der versicherten Tätig-
keit zuzurechnenden Umstände den Unfall wesentlich mitverur-
sacht haben oder die innere Ursache von überragender Bedeutung
war (BSG SozR 3-2200 §548 Nr 11, 14). Das BSG ist aber Versu-
chungen entgegengetreten, immer schon dann, wenn sich ein kon-
kreter Unfallanlass (z. B. Unebenheit des Bodens bei einem Sturz
oder Fahrfehler beim Autofahrer) nicht feststellen lässt, entweder
von einer inneren Ursache auszugehen oder sogar schon dann die
objektive Beweislast entscheiden zu lassen, wenn eine innere Ursa-
che nicht nachweisbar, aber auch sonst kein Unfallanlass erkennbar
ist. Die mit der versicherten Ursache konkurrierende innere Ursa-
che muss ebenfalls im so genannten Vollbeweis feststehen
(BSGE61, 127, 130; siehe IIIAa). Dies gilt vor allem für die in der
Praxis relevante Fallgruppe, in der ein der versicherten Tätigkeit zu-
zurechnendes Unfallereignis vorliegt, aber umstritten ist, ob es für
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den Gesundheitserstschaden oder die Unfallfolge (z. B. Meniskus-
riss) zumindest wesentlich teilursächlich war oder dieser allein
durch innere Ursachen oder Vorschäden hervorgerufen wurde
(siehe III.3.a).



IV. Der Wegeunfall

Als Wegeunfall werden Unfälle auf dem Weg zu oder von der Ar-
beit bezeichnet. Gesetzessystematisch ist der Wegeunfall ein Unter-
fall des Arbeitsunfalls. Üblicherweise wird er aber von dem „nor-
malen" Arbeitsunfall unterschieden, weil er sich nicht während der
eigentlichen versicherten Tätigkeit ereignet, sondern „das Zurück-
legen des mit der versicherten Tätigkeit zusammenhängenden un-
mittelbaren Weges nach und von dem Ort der Tätigkeit" auch als
versicherte Tätigkeit definiert wird (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 SGB VII).

Diese Gleichstellung des Weges zu und von der Arbeit mit der Ar-
beit selbst ist erst 1925 eingeführt worden und bis heute, vor allem
wenn es um Einsparungen im Bereich der gesetzlichen Unfallversi-
cherung geht, umstritten. Der Grund für den Versicherungsschutz
auf diesen Wegen liegt in dem wesentlichen Zusammenhang dieser
Wege mit der versicherten Tätigkeit: Ohne diese Tätigkeit würde der
Versicherte die Wege in aller Regel nicht zurücklegen und folglich
werden diese Wege der versicherten Tätigkeit und dem auf ihr beru-
henden Versicherungsschutz der gesetzlichen Unfallversicherung
zu Recht zugerechnet. Die praktische Bedeutung dieses Versiche-
rungsschutz folgt aus der Schwere gerade der Wegunfälle, die zwar
nur ein Neuntel der Arbeitsunfälle insgesamt, aber circa die Hälfte
der tödlichen ausmachen.

Neben dem täglichen Weg zu und von der Arbeit, der im Folgen-
den zunächst dargestellt wird (1.), gibt es mittlerweile anerkannte,
versicherte Abweichungen aufgrund der heutigen Lebensverhält-

S nisse (2.) sowie die wöchentliche Familienheimfahrt (3.).
i Der Versicherungsschutz für Wegeunfälle gilt aber nicht nur
> bei Beschäftigten, sondern bei allen Versicherten in der gesetz-
| liehen Unfallversicherung (siehe II.), also auch z. B. beim Blut-
* spender auf dem Weg zur Blutabnahme (§2 Abs. 1 Nr. 13 b
f SGB VII), beim Feuerwehrmann nach dem Schulungsabend (§2
I Abs. 1 Nr. 12 SGB VII), bei Schülern auf dem Schulweg (§ 2 Abs. 1
l Nr. 8 b SGB VII) usw. usf. (zum Kreis der versicherten Personen
I , siehe II.).
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Nicht zu den Wegeunfällen gehören Unfälle auf Wegen, die im
Rahmen der versicherten Tätigkeit vorzunehmen sind, z. B. die
Fahrt eines Vertreters zum Kunden, die Fahrt eines Auslieferungs-
fahrers mit dem LKW. Dies sind so genannte Betriebswege oder
Dienstreisen (-fahrten) siehe III.5.f). Ebenfalls nicht zu den We-
geunfälle gehören Unfälle in Zusammenhang mit Arbeitsgeräten
(§8 Abs. 2 Nr.5SGBVII). Denn diese sind unmittelbar der versi-
cherten Tätigkeit zuzurechnen (BSGE24, 243, 244 ff.) und daher
dort dargestellt (siehe III.5.c).

1. Täglicher Weg

Die Wege nach und von dem Ort der Tätigkeit stehen mit der ver-
sicherten Tätigkeit im sachlichen Zusammenhang, aber auch mit
dem privaten (unversicherten) Lebensbereich des Versicherten. Sie
müssen zurückgelegt werden, weil der Versicherte am Ort der Tätig-
keit arbeitet; jedoch werden Ausgangspunkt und Zeitpunkt des
Weges nach und von dem Ort der Tätigkeit im Regelfall ausschließ-
lich von Gründen bestimmt, die dem unversicherten persönlichen
Lebensbereich zuzuordnen sind.

Beispiel: A wohnt in einer Wohnung 500 m vom Betrieb entfernt. Er baut
ein Eigenheim wegen der wesentlich günstigeren Grundstücks- und Bau-
preise in einem 18 km vom Betrieb entfernten Ort. Auch nach dem Umzug
ist er auf dem aus rein eigenwirtschaftlichen Gründen um das 36-fache
verlängerten Hin- und Rückweg nach §8 Abs. 2 Nr. 1 SGBVII versichert.

Diesem Versicherungsschutz steht nicht entgegen, wenn der Ver-
sicherte verspätet den Arbeitsplatz aufsucht oder diesen unerlaubt
zu früh verlässt oder schon vor dem Verlassen der Betriebsstätte sich
vor einer Arbeitsleistung gedrückt hatte (BSG SozR 2200 § 550 Nr
81). Aber kein Versicherungsschutz besteht, wenn der Arbeitsplatz
irrtümlich aufgesucht wird, weil der Arbeitnehmer vergessen hat,
dass er bereits Urlaub hat (BSG Urteil vom 27. März 1990 -
2 RU 37/89).
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a) Grenzpunkte

Von diesen ist im Gesetz nur der Ort der Tätigkeit genannt. Im
Regelfall bildet die Wohnung des Versicherten, sein häuslicher
Bereich, den anderen Grenzpunkt.

Der Versicherungsschutz beginnt erst mit dem Verlassen des häus-
lichen Lebensbereiches. Dies entspricht der bereits aufgezeigten
Rechtslage, dass Vorbereitungshandlungen für die Aufnahme der
versicherten Tätigkeit (z. B. Anziehen, Frühstücken) im häuslichen
Bereich grundsätzlich nicht dem Versicherungsschutz unterliegen
(siehe III.5.a). Maßgebend für die Abgrenzung des häuslichen Be-
reiches ist die Außentür des vom Versicherten bewohnten Gebäu-
des. Es ist gleichgültig, ob es sich um ein Mehr- oder um ein Einfa-
milienhaus handelt, ob in dem Gebäude auch oder sogar überwie-
gend Geschäftsräume sind: Grenzpunkt ist nicht die Wohnungstür,
sondern die Außentür des Gebäudes (BSGE2, 239, 244; 22, 240,
243f.). Die praktische Konsequenz ist: Wenn Wohn- und Arbeits-
stätte in einem Gebäude sind, scheidet ein Wegeunfall automatisch
aus, möglich ist nur ein Arbeitsunfall auf einem Betriebsweg (siehe
III.5.a).

Zur Außentür ist zu beachten, dass die Rechtsprechung nicht die
Haustür an der Vorderfront des Hauses, wo sich z. B. die Klingel
und Briefkästen befinden, sondern jede Außentür als maßgebend
ansieht. Verlässt der Versicherte das Wohngebäude z. B. durch den
Keller oder durch die Hoftür, so ist mit dem Durchschreiten dieser
Außentür der häusliche Bereich verlassen. Die Grenze Außentür
gilt auch, wenn der Versicherte nochmals in die Wohnung zurück-
kehrt, um vergessene Arbeitsunterlagen zu holen, und dort verun-
glückt BSG SozR 3-2700 § 8 Nr3).

Den Grundsatz, dass der Versicherungsschutz mit dem Durch-
schreiten einer Außentür beginnt bzw. endet, hat das BSG auch
beim Aufsuchen der Garage aufrechterhalten. Ist z. B. die Garage
vom Wohngebäude räumlich getrennt, so ist nicht erst oder bereits
mit dem Durchschreiten oder Durchfahren des Garageneinganges
der häusliche Bereich verlassen oder erreicht, sondern ebenfalls erst
oder schon mit dem Durchschreiten der Außentür des Wohngebäu-
des. Gleiches gilt, wenn die Garage unmittelbar an das Haus ange-
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baut ist. Besteht allerdings zwischen der Garage, z. B. einer Tiefga-
rage, und dem Wohnhaus eine unmittelbare Verbindungstür, so
kommt es entscheidend auf die tatsächliche Gestaltung des Weges
an. Fährt der Versicherte in die Garage und verlässt er diese, um
durch die Haustür in sein Haus zu gelangen, so endet der Versiche-
rungsschutz erst mit den Durchschreiten der Haustür. Fährt er da-
gegen in die Garage und begibt er sich von dort unmittelbar durch
eine Verbindungstür in sein Haus, so hat das Garagentor die recht-
liche Bedeutung der Außentür übernommen. Mit dem Durchfahren
der Garagentür beginnt bzw. endet der Versicherungsschutz. In
einer zum häuslichen Bereich gehörenden Garage besteht daher
kein Versicherungsschutz, selbst wenn die Garage nicht direkt vom
Wohngebäude aus aufgesucht, sondern das Wohngebäude zunächst
durch eine der Außentüren verlassen und dann die Garage von
außen betreten wurde (BSGE24, 243, 244; 37, 36).

b) Sonderfall: Dritter Ort

Die Rechtsprechung hat seit Schaffung des Versicherungsschutzes
auf Wegen nach und von dem Ort der Tätigkeit angenommen, dass
der Weg sowohl nach dem Ort der Tätigkeit als auch der Weg von
dem Ort der Tätigkeit mangels entsprechender Vorgaben im Gesetz
nicht von der Wohnung des Versicherten aus angetreten werden und
auch nicht zurück zu der Wohnung führen muss. Beginnt der Hin-
weg zur oder endet der Rückweg von der versicherten Tätigkeit an
einem anderen Ort als dem häuslichem Bereich, so tritt dieser an-
dere Ort als so genannter dritter Ort an die Stelle des häuslichen
Bereichs, wenn der Versicherte sich an diesem eine erhebliche
Dauer aufgehalten hat bzw. aufhalten will (BSGE1, 171, 172; 62,
113, 115). Als entscheidendes Kriterium zur Abgrenzung des Wegs
von oder zum dritten Ort vom Um- oder Abweg stellt das BSG
mittlerweile auf die Zeitdauer des Aufenthalts an diesem Ort ab und
verlangt mindestens 2 Stunden (BSGE82, 138, 142 = NJW1998,
3292).

Beispiele: Verlässt ein Versicherter seine Wohnung, um vor der Arbeits-
aufnahme noch kurz seine Mutter zu besuchen, um zu sehen, wie es ihr
geht, oder ihr etwas zu bringen, so handelt es sich um einen Weg, der im
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häuslichen Bereich angetreten und lediglich zum Besuch der Mutter un-
terbrochen bzw. von dem aus hierfür ein Umweg gemacht wurde. Auch
nach den tatsächlichen Gegebenheiten würde im alltäglichen Leben die
Gestaltung des Weges von der Wohnung zum Ort der Tätigkeit so gese-
hen werden (zum Versicherungsschutz bei Umwegen usw. siehe IV. 1 .d).

Verlässt aber der Versicherte frühmorgens die Wohnung, um sich län-
gere Zeit bei seiner Mutter aufzuhalten, dort Mittag zu essen usw., bevor
er zur Nachmittagsschicht geht, so tritt er nach seinem zeitlich erhebli-
chen Aufenthalt bei seiner Mutter von dort aus den Weg zum Ort der
Tätigkeit an. Dies bedeutet im Rahmen des §8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3SGBVII,
dass der Versicherte auf dem Weg zu seiner Mutter keinen Versiche-
rungsschutz genießt, da der Weg zum Ort der Tätigkeit erst beginnt mit
dem Verlassen des häuslichen Bereiches seiner Mutter. Von der Woh-
nung der Mutter aus wird der Weg zum Ort der Tätigkeit angetreten.
Auch der unbefangene Betrachter würde in diesem Fall angesichts der
erheblichen Unterbrechung von zwei Wegen ausgehen.

Gleiches gilt für den Weg von dem Ort der Tätigkeit zu einem Ort,
der nicht der häusliche Bereich ist. Allein der Umstand, dass der
Versicherte den zum Unfall führenden Weg vom Ort der Tätigkeit
aus angetreten hatte, führt indes nicht stets zur Annahme des Versi-
cherungsschutzes. Wenn nicht der häusliche Bereich, sondern ein
„dritter Ort" der Ausgangspunkt bzw. der Endpunkt des nach oder
von dem Ort der Tätigkeit angetretenen Weges ist, ist für den inne-
ren Zusammenhang entscheidend, ob dieser Weg noch von dem
Vorhaben des Versicherten rechtlich wesentlich geprägt ist, sich zur
Arbeit zu begeben oder von dieser zurückzukehren. Ereignet sich
der zu beurteilende Unfall auf dem Weg von dem Ort der Tätigkeit,
bereitet die Feststellung des - beabsichtigten - zweistündigen Auf-
enthalts am dritten Ort naturgemäß Schwierigkeiten, weil er sich
durch den Unfall nicht realisiert hat. Gleichwohl sind auch in die-
sem Fall dieselben Beweismaßstäbe anzulegen, die nach der ständi-
gen Rechtsprechung des BSG für die Feststellung der tatsächlichen
Grundlagen für das Vorliegen versicherter Tätigkeit erforderlich
sind. Das heißt: Von der Absicht der Versicherte, an diesem Ort
mindestens zwei Stunden zu verweilen, muss sich der Unfallversi-
cherungsträger oder das Tatsachengericht mit an Sicherheit gren-
zender Wahrscheinlichkeit überzeugen (BSG SozR 3-2700 §8
Nrl4).
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Daraus ist zugleich ersichtlich, dass für den Versicherungsschutz
nach §8 Abs. 2 Nr. 1 SGBVII nicht erforderlich ist, dass der Weg
von dem Ort der Tätigkeit zu derselben Stelle führen muss, von der
er angetreten wurde.

Als weitere Voraussetzung muss ein solcher, nicht von oder nach
der Wohnung angetretener oder nicht dorthin zurückführender Weg
nach Sinn und Zweck des § 8 Abs. 2 Nr. 1 SGBVII grundsätzlich in
einem angemessenen Verhältnis zu dem üblichen Weg des Versi-
cherten nach und von dem Ort der Tätigkeit stehen. Ob ein ange-
messenes Verhältnis besteht, hat das BSG vor allem in seiner neue-
ren Rechtsprechung verstärkt nicht allein nach den Entfernungsun-
terschieden, insbesondere nicht nach einem Vielfachen des
üblichen Weges von der Wohnung, sondern - wie stets bei der wer-
tenden Zuordnung einer Verrichtung zur versicherten Tätigkeit-
nach den gesamten Umständen des Einzelfalles beurteilt, wobei
auch die Art der im täglichen Leben notwendigen Verrichtungen zu
beachten ist, so z. B. Aufsuchen des Arztes einerseits und Fahrt zum
Besuch in eine andere Stadt oder Rückkehr aus dem Wochenend-
urlaub andererseits (BSGE22, 60, 62; aktuell zusammenfassend:
SozR3-2700§8Nr6).

Besonderheiten gelten bei ständig wechselnden Aufenthaltsorten
(BSG SozR 3-2200 § 550 Nr 10) oder für den Weg vom Ort der bis-
herigen Tätigkeit zum Ort der neuen Tätigkeit (BSG SozR 3-2200
§ 548 Nr 38) sowie bei Wahlfeststellungen (BSG SozR 3-2200 § 550
Nr5).

c) Art des Zurücklegens des Weges, Wegstrecke

Der Versicherte ist bei der Wahl des Verkehrsmittels frei. Es ist
auch unerheblich, ob dem Versicherten z. B. ein anderes, vielleicht
weniger unfallträchtiges Verkehrsmittel oder ein Zurücklegen des
Weges zu Fuß zumutbar gewesen wäre (BSGE4, 219, 222; 54, 46,
48).

Durch die freie Wahl des Verkehrsmittels ist z. B. auch das Warten
auf einen Bus, die Straßenbahn oder den Zug mit unter Versiche-
rungsschutz gestellt (BSGE42, 42). Die freie Wahl des Verkehrsmit-
tels hat außerdem zur Folge, dass der Versicherte nicht gezwungen ist,
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den entfernungsmäßig kürzesten Weg nach und von dem Ort der
Tätigkeit zu wählen (BSGE4, 219, 222; SozR 3-2700 § 8 Nr 9). Ent-
scheidend ist, ob die Wahl des Verkehrsmittels und der Wegstrecke
wesentlich bestimmt sind durch das Bestreben, den Ort der Tätigkeit
aufzusuchen bzw. von ihm zurückzukehren. Wählt z. B. ein Fahrrad-
fahrer eine Nebenstraße, um den dichten Autoverkehr zu umfahren
oder überhaupt eine allgemein für einen Radfahrer günstigere Straße
zu benutzen, so steht er auch auf diesem Wege unter Versicherungs-
schutz. Dies trifft auch für einen Autofahrer zu, der eine Umge-
hungsstraßen fährt, um dadurch die Hauptverkehrsstraße mit ggf.
vielen Ampeln zu meiden. Die Benutzung der Stadtautobahn, um die
Durchfahrt durch die Innenstadt zu meiden, lässt den Unfallversi-
cherungsschutz nicht verloren gehen, auch wenn die Strecke nicht
unwesentlich weiter ist. Wird aber die Stadtautobahn nur deshalb ge-
wählt, um mit einem besonders schnellen Wagen einmal die Höchst-
geschwindigkeit annähernd zu erreichen, so ist die Wahl des Weges
durch die privaten Interessen und nicht dadurch bestimmt, dass der
Weg zum Ort der Tätigkeit zurückgelegt werden soll.

Solange der Versicherte sich in Richtung auf den Ort der Tätigkeit
oder den anderen Grenzpunkt bewegt besteht der Versicherungs-
schutz auch dann, wenn er die Straßenseite wechselt, und zwar un-
abhängig davon, ob dies aus straßenbedingten oder privaten Grün-
den erfolgt, wenn er nur in dem Bereich der öffentlichen Verkehrs-
wege bleibt. Wesentlich ist aber, ob er nach dem Seitenwechsel den
Heimweg fortsetzen will. Diese Rechtsprechung beinhaltet aller-
dings nur, dass innerhalb des Bereichs der öffentlichen Verkehrs-
wege durch den Wechsel der Straßenseite selbst keine Unterbre-
chung des Heimweges eintritt bzw. kein Umweg beginnt (zu Letzte-
rem siehe nachfolgend). Dies gilt jedoch - schon aus praktischen
Gründen nur für Fußgänger. Ein Kfz-Fahrer, der sein Fahrzeug an-
hält und aussteigt, um etwas Privates zu erledigen, unterbricht mit
dem Anhalten seinen versicherten Weg (BSG SozR 3-2200 § 548
Nr8; BSGE v. 9.12.2003-B2 U 23/03 R).

Versicherungsschutz besteht jedoch bei allen Verrichtungen, die
im sachlichen Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit - hier
mit dem Zurücklegen des Weges nach und von dem Ort der Tätig-
keit - stehen:
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• das Warten an der Haltestelle,
• das Freikratzen des Kraftfahrzeugs von Eis und Schnee vor Fahrt-

antritt,
• die Vornahme von Sicherungsmaßnahmen nach einer Panne,
• die Reparatur eines überraschend aufgetretenen Schadens am

Auto, die zur Fortsetzung des Weges notwendig ist, einschließlich
des ggf. erforderlichen Weges zu einer Werkstatt,

• das notwendige Aufsuchen der Toilette während des Weges.
Allgemeine Reparaturen stehen als Vorbereitungshandlungen

selbst dann nicht wesentlich im sachlichen Zusammenhang mit der
versicherten Tätigkeit, wenn das Fahrzeug zur Fahrt nach und von
dem Ort der Tätigkeit benutzt werden muss, weil der Weg mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln nicht zurückgelegt werden kann. Glei-
ches gilt für das Tanken, bei dem nur äußerst ausnahmsweise Versi-
cherungsschutz besteht, wenn dieses durch Gründe in dem Be-
schäftigungsunternehmen verursacht wird (BSGE16, 77, 79; BSG
SozR 3-2200 § 548 Nr 23; SozR 3-2200 § 550 Nr 19).

Es kommt auch zunächst nicht darauf an, ob der Versicherte sich
beim Zurücklegen des Weges rechtmäßig verhält oder gegen Rechts-
vorschriften verstößt (§ 7 Abs. 2 SGB VII: Verbotswidriges Handeln
schießt einen Versicherungsfall nicht aus.). Zu einzelnen Problem-
fällen siehe: Alkohol III.5.n); Verstoß gegen die Straßenverkehrs-
ordnung: III.5.m).

Kein Versicherungsschutz besteht, wenn sich während des Zu-
rücklegen des Weges eine Gefahr realisiert, die von der Versicherten
aus privaten Gründen mitgeführt wird und in keinem (sachlichen)
Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit steht (BSG Urteil
vom 6.12. 1989-2 RU 23/88).

d) Umweg, Abweg, Unterbrechung

Es wurde schon darauf hingewiesen, dass der Versicherte in der -
ggf. von der Art des Zurücklegens des Weges abhängigen - Wahl der
Wegstrecke grundsätzlich frei ist, sofern diese Wahl von dem Be-
streben bestimmt ist, den Ort der Tätigkeit zu erreichen, und dass
eine Verrichtung auch dann im Zusammenhang mit der versicher-
ten Tätigkeit steht, wenn sie ihr wesentlich dient, zugleich aber auch
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private Interessen, gemischte Tätigkeit, wahrgenommen werden
(siehe III.2.d).

Dies gilt auch für das Zurücklegen des Weges nach und von dem
Ort der Tätigkeit. Wenn der Versicherte auf diesem Weg privaten In-
teressen dienende Verrichtungen einschieben will, steht er auf der
Wegstrecke, die auch dem Zurücklegen des Weges nach und von
dem Ort der Tätigkeit dient, unter Versicherungsschutz.

Verlässt jedoch der Versicherte den Weg nach oder von dem Ort
der Tätigkeit, um (alleine) privaten Interessen (z. B. Einkauf oder
Besuch einer Familie) nachzugehen, so stellt sich die Frage nach der
Dauer, dem Ende und Beginn des Versicherungsschutzes.

Es sind folgende Fallgestaltungen zu unterscheiden:
• Ein Abweg liegt vor, wenn ein Weg zu einem anderen Ziel, in eine

andere Richtung eingeschlagen wird. Ein solcher ist grundsätzlich
unversichert. Eine andere Beurteilung ist jedoch dann möglich,
wenn es kein Abweg, sondern ein Weg zum so genannten Dritten
Ort war.

• Ein Umweg ist eine Verlängerung und Abweichung vom üblichen
Weg unter Beibehaltung des Ziels und der Richtung.

• Eine Unterbrechung ist ein Innehalten in der Fortbewegung auf
das Ziel zu mit der Absicht, diese fortzusetzen und bei Abwei-
chungen von dem direkten Weg auf diesen wieder zurückzu-
kehren.

Die Abgrenzung zwischen Umweg und Unterbrechung ist nicht
immer klar zu ziehen. Dies ist aber unerheblich, weil für beide die
gleichen Grundsätze gelten:

Der eigentliche Umweg (= die Abweichung vom üblichen Weg)
bzw. die Unterbrechung sind grundsätzlich nicht versichert. Sobald
der Versicherte jedoch die Wegstrecke wieder erreicht, die er auch
ohne den Umweg bzw. die Unterbrechung nach oder von dem Ort
der Tätigkeit zurückgelegt hätte, lebt der Versicherungsschutz wie-
der auf (BSGE4, 219, 222; 43, 11, 115)

Beispiel: Sobald ein versicherter Fußgänger den direkten Weg nach
oder von dem Ort der Tätigkeit unterbricht, um z. B. in einem Geschäft
einzukaufen oder in einem Haus am Weg einen Besuch zu machen, en-
det der Versicherungsschutz. Er beginnt jedoch wieder, wenn er den
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häuslichen Bereich des aufgesuchten Ortes bzw. den Geschäftsbereich
verlassen und den Verkehrsraum des Heimweges erreicht hat.

Da der Weg nach und von dem Ort der Tätigkeit von dem Versi-
cherten jedoch nicht wie von einer Maschine durchgeführt wird und
ganz geringfügige Abweichungen und Unterbrechungen zu dem
Zurücklegen eines jeden Weges gehören, z. B. das Betrachten eines
Schaufensters, das Wechseln der Straßenseite, der Kauf einer Zei-
tung am Kiosk, liegt bei nur ganz geringfügigen Unterbrechungen
und Umwegen, die einer privaten Verrichtung „so im Vorbeigehen"
dienen, keine Unterbrechung des Versicherungsschutzes vor
(BSGE4, 219, 222).

Bei einem versehentlichen Abweichen vom Weg nach oder von
dem Ort der Tätigkeit ist der Versicherungsschutz grundsätzlich ge-
geben. Werden dabei aber 4 Autobahnabfahrten aufgrund einer an-
geregten Unterhalt übersehen, steht der Weg nicht mehr in Zusam-
menhang mit der versicherten Tätigkeit (BSG SozR 3-2200 § 550
Nrl7).

Eine Unterbrechung des Weges oder ein Umweg können aber so
lange dauern, dass der danach anschließende Weg auch nach natür-
licher Betrachtungsweise nicht mehr als Weg von dem Ort der Tätig-
keit, sondern vielmehr als Weg von der Unterbrechung angesehen
werden muss.

Beispiel: A verlässt nach der Arbeit um 18.00 Uhr den Weg von dem Ort
der Tätigkeit, um bei einem Freund an dessen Polterabend teilzunehmen.
Wenn er sich von der Wohnung seines Freundes um 4.00 Uhr morgens
nach Hause begibt, wird er auf die Frage eines Nachbarn, woher er denn
komme, selbst nicht sagen, er habe den Weg von dem Ort der Tätigkeit
unterbrochen, sei zu einem Polterabend gegangen und habe nunmehr
den Weg von dem Ort der Tätigkeit nach dieser Unterbrechung weiter
fortgesetzt. Vielmehr dürfte auch A antworten, er komme von dem Pol-
terabend.

Mittlerweile hat sich das BSG auch aus Gründen der Rechtssi-
cherheit zu einer festen Zeitgrenze durchgerungen, nach der bei
einer Unterbrechung von mehr als zwei Stunden von einer Lösung
von der versicherten Tätigkeit und dem ihr zuzurechnenden Weg
ausgegangen wird. Maßgebend für diese zeitliche Begrenzung war
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u.a., dass die normalen Unterbrechungen während des Weges von
dem Ort der Tätigkeit regelmäßig in diese Zeitspanne fallen, z. B.
der Einkauf nach der Arbeitsschicht und vor dem Schließen der Ge-
schäfte. Wesentlich ist auch, dass durch diese Zeitgrenze nicht mehr
zu prüfen ist, weshalb der Versicherte den Weg von dem Ort der
Tätigkeit unterbrochen hat. Der Versicherungsschutz lebt - vom Er-
reichen der Wegstrecke, die auf dem Weg nach und von dem Ort der
Tätigkeit liegt - wieder auf, wenn der Versicherte den Weg innerhalb
von zwei Stunden wieder fortsetzt, gleichgültig, aus welchen Grün-
den er ihn unterbrochen hat. Umgekehrt ist es ebenfalls rechtlich
unerheblich, auf welchen Gründen die Unterbrechung beruhte,
wenn der Versicherte diese Zwei-Stunden-Grenze nicht eingehalten
hat (BSGE62, 199, 101, 82, 138, 141 = NJW1998, 3292).

Das BSG hat es lediglich für ganz besondere Umstände (z. B. Un-
wetter) für möglich erachtet, dass die Zwei-Stunden-Grenze dann
überschritten werden kann. Die „normalen" Verzögerungen, wie
z. B. längerer Einkauf, Parkplatzsuche, Feierabendverkehr usw., rei-
chen nicht aus. Die Beweislast dafür, dass der Weg von dem Ort der
Tätigkeit mehr als zwei Stunden unterbrochen wurde, trifft den Un-
fallversicherungsträger (BSGE62, 100, 102 f.).

2. Abweichungen wegen Fahrgemeinschaft oder Kindern

Für zwei Fallgestaltungen hat der Gesetzgeber bestimmt, dass der
Versicherungsschutz auch bei einem Umweg oder einer Unterbre-
chung nicht verloren geht, wenn der Versicherte
•eine Fahrgemeinschaft bilden will (§8 Abs.2 Nr.2b SGBVII)

oder
• ein in seinem Haushalt lebendes Kind wegen Berufstätigkeit in

fremde Obhut bringen bzw. davon holen will (§8 Abs. 2 Nr. 2 a,
Nr. 3 SGBVII).
Gleiches gilt für den Versicherungsschutz der Kinder!
Zu beachten ist für beide Fallgestaltungen, dass der Versiche-

rungsschutz nur dann nicht verloren geht, wenn der Versicherte von
dem unmittelbaren Weg zwischen der Wohnung und dem Ort der
Tätigkeit abweicht. Bis auf die in der jeweiligen Alternative des § 8
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IV. Der Wegeunfall

Abs. 2 Nr. 2 SGB VII geregelte Besonderheiten müssen die Voraus-
setzungen des § 8 Abs. 2 Nr. 1 SGB VII erfüllt sein. Das heißt, dass
die versicherte Person selbst auf dem Wege nach oder von dem Ort
der Tätigkeit sein muss. Ein Versicherter, der z. B. an einem arbeits-
freien Tag als Mitglied einer Fahrgemeinschaft seine Kollegen zu de-
ren Ort der Tätigkeit fährt, weil er in dieser Woche Fahrdienst hat,
steht auf diesem Wege nicht unter Versicherungsschutz nach dieser
Vorschrift (BSG SozR 2200 § 550 Nr 60).

a) Fahrgemeinschaft

Das Abweichen von dem unmittelbaren Weg zwischen der Woh-
nung und dem Ort der Tätigkeit, weil der Versicherte mit anderen
berufstätigen oder versicherten Personen gemeinsam ein Fahrzeug
(Fahrgemeinschaft) für den Weg nach und von dem Ort der Tätig-
keit benutzt, gewährleistet den Versicherungsschutz nach § 8 Abs. 2
Nr. 2 b) SGB VII nicht nur dann, wenn es sich um Arbeitskollegen
desselben Betriebes handelt. Der Versicherungsschutz besteht viel-
mehr auch, wenn es sich um Arbeitnehmer anderer Betriebe han-
delt, es müssen nicht einmal Arbeitnehmer sein, sondern es genügt,
wenn es Berufstätige (also z. B. versicherte Beschäftigte, aber auch
Unternehmer oder Beamte) sind oder sonst versicherte Personen.
Zu den letzteren gehören z. B. auch die Kinder während des Besu-
ches allgemein bildender Schulen. Der Vater, der von dem unmit-
telbaren Wege zwischen der Wohnung und dem Ort der Tätigkeit ab-
weicht, um vorher sein Kind zum Unterricht in eine allgemein bil-
dende Schule zu bringen, bleibt auf dem dazu erforderlichen
Umweg unter Versicherungsschutz.

Eine Fahrgemeinschaft setzt nicht voraus, dass von dem Weg re-
gelmäßig abgewichen wird, um andere Personen mitzunehmen.
Selbst wenn die Fahrgemeinschaft nur für einen einzigen Fall und
sogar, wenn sie nur für die Hin- oder Rückfahrt vorgesehen ist,
bleibt der Versicherungsschutz erhalten (BSG SozR 2200 § 550 Nr
45).

Das BSG hat das Aufrechterhalten des Versicherungsschutzes
nach dieser Vorschrift nicht davon abhängig gemacht, dass der Ab-
weg im Verhältnis zu dem Weg des einzelnen betroffenen Versi-
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cherten nicht unverhältnismäßig groß ist. Denn obwohl die frühere
Regelung in §550 Abs. 2 Nr.2RVO wohl unter dem Eindruck der
Ölkrise in die RVO eingefügt worden war, ist der Versicherungs-
schutz nach dieser Vorschrift nicht davon abhängig gewesen, dass
Treibstoff gespart wird (BSGE54, 46, 49).

b) Kinder in Obhut bringen

Als fremde Obhut (§8 Abs. 2 Nr. 2 a) SGB VII) kommen in Be-
tracht:
• die Großeltern oder sonstige Verwandte,
• Bekannte,
• ein Kindergarten oder Kinderhort, gleichgültig ob es ein öffentli-

cher oder ein privater ist,
• private Kinderbetreuer.

Es ist unfallversicherungsrechtlich unerheblich, ob die fremde
Obhut für das Iünd unerlässlich ist. Auch das Abweichen von dem
Weg zum Ort der Tätigkeit, um ein siebenjähriges Kind fremder Ob-
hut anzuvertrauen, schließt den Versicherungsschutz nicht aus,
selbst wenn das Kind bereits so gereift ist, dass es ohne Gefahr für
sich oder andere allein in der Wohnung bleiben könnte. Das Besu-
chen eines bereits in fremder Obhut befindlichen Kindes fällt aller-
dings nicht unter § 8 Abs. 2 Nr. 2 a) SGB VII; wohl aber, ohne dass
dies im Gesetz ausdrücklich erwähnt ist, das Abholen aus fremder
Obhut als Gegenstück des Anvertrauens (BSGE43, 72, 74).

Das Entsprechende gilt für die Kinder: Auch sie stehen unter Ver-
sicherungsschutz auf Umwegen, die aus Anlass der Berufstätigkeit
des Elternteils unternommen werden müssen (§ 8 Abs. 2
Nr. 3 SGB VII; BSGE74, 159, 164).

3. Familienheimfahrt

Lebt ein Arbeitnehmer von seiner Familie getrennt in einem an-
deren Ort, um dort seiner versicherten Tätigkeit nachzugehen, so ist
er dort nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 b) SGB VII auf dem Weg nach und
von dem Ort der Tätigkeit versichert. Darüber hinaus besteht nach
§ 8 Abs. 2 Nr. 4 SGB VII Versicherungsschutz auf den Fahrten, die er
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